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Offentliche Sitzung des Gemeinderates

am Montag, 20.12.2021, 18:30 Uhr
in der Stadthalle Aulendorf

OFFENTLICHE TAGESORDNUNG

BegriiBung, Feststellung der Beschlussfahigkeit, Tagesordnung

Bekanntgaben, Mitteilungen, Bekanntgabe nichtoffentl. gefasster Beschliisse, Protokoll
Einwohnerfragestunde

Haushalt 2022 - Einbringung

Hohe Grundsteuer-Hebesatz fir 2022 - Entscheidung
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Einbeziehungssatzung "Minchenreute"
1. Abwdagung der Stellungnahmen
2. Satzungsbeschluss

9 Bebauungsplan "Am Bildstock II" - Alternative Planungsvorschléage

10 Kalkulation der Wasser- und zentralen und dezentralen Abwassergeblihren fir 2022
11 9. Anderung der Wasserversorgungssatzung vom 10.10.2011

12 9. Anderung der Abwassersatzung vom 10.10.2011

13 9. Anderung der Entsorgungssatzung

14 10. Anderung der Abwassersatzung vom 10.10.2011

15 Erdéffnungsbilanz - Umstellung auf die Doppik/Beauftragung KPMG

16 Jahresabschluss 2020 Betriebswerke Aulendorf/Betriebszweig Abwasserbeseitigung
17 Beteiligungsbericht fur das Jahr 2020

18 Verschiedenes

19 Anfragen gem. § 4 Geschaftsordnung

Fliir Besucher von Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen gilt derzeit
(Alarmstufe II) die 3G-Regel. Also beim Zutritt Vorlage eines Geimpft-,
Genesenen Nachweises oder eines Antigen- oder PCR-Tests.
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Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/034/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung
TOP: 7 Hohe Grundsteuer-Hebesatz fiir 2022 - Entscheidung

Ausgangssituation:

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2020 wurde am 16.12.2019 bezlglich des Grundsteuer-
Hebesatzes mehrheitlich beschlossen, dass der Hebesatz fiir die Grundsteuer B auf 650 %
gesenkt wird. Zudem wurde beschlossen, dass im Zuge der Haushaltsberatung 2021 Uber
eine weitere Senkung des Hebesatzes beraten werden soll. Diese Beratung erfolgte am
09.11.2021. Aufgrund der Corona-Pandemie und den nicht absehbaren Auswirkungen hatte
die Verwaltung vorgeschlagen, dass fir 2021 keine Senkung erfolgen sollte und im Zuge der
Haushaltsberatung 2022 nochmals Uber die Thematik beraten werden soll. Diesem Beschluss
war das Gremium gefolgt.

Der Haushaltsplan 2022 wird am 13.12.2021 in das Gremium eingebracht.

Die Entscheidung Uber die Hebesatze muss deshalb bereits im Vorfeld zum Beschluss Uber
den Haushalt getroffen werden.

Teil der Haushaltssatzung sind auch die Hebesatze fiir die Grundsteuer A, die Grundsteuer B
und die Gewerbesteuer fir das jeweilige Haushaltsjahr. Diese Beschlussfassung ist notwendig,
weil die Veranlagung der Grundsteuer spatestens Anfang Januar erfolgen muss. Die erste
Falligkeit ist am 15.02., d.h. der Bescheid muss am 15.01. erlassen sein. Von einem spateren
Beschluss rat die Kadmmerei dringend ab, weil hier von jedem Schuldner am 15.02. eine
Uberzahlung der bisherigen Grundsteuer entstehen wiirde, die die Kasse dann zuriickerstatten
musste.

Die Auswirkungen der Pandemie sind nach wie vor nicht absehbar. AuBerdem hat sich im
Haushaltsplan 2021ff gezeigt, dass Investitionen liber 60 Mio. Euro in den nachsten Jahren
anstehen, und das sind nur die dringend erforderlichen MaBnahmen. Hierfir war sogar die
Einplanung einer Kreditaufnahme in der mittelfristigen Finanzplanung erforderlich.
Grundsatzlich konnte die Stadt bislang glicklicherweise keine massiven
Gewerbesteuereinbriiche verzeichnen.

In vielen anderen Kommunen erfolgen seit einiger Zeit Steuerhéhungen, Einsparkonzepte o0.4.

Auf der anderen Seite werden die Mieten immer teurer, es ist auch bekanntlich schwer,
bezahlbaren Wohnraum zu finden. Hier kdnnte eine Grundsteuersenkung eine Erleichterung
fur die Mieter schaffen. Auch wurden die Aulendorfer Blrger bereits sehr lange mit einer
Uberdurchschnittlich hohen Grundsteuer belastet. Im Vergleich aller Kommunen des
Landkreises ist die gesamte Abgabenbelastung Aulendorf nicht (mehr) am héchsten. Dies
muss auch bericksichtigt werden.

Das Thema ist vielschichtig und hat zahlreiche Argumente fir beide Seiten. Nur die
gewichtigsten wurden an dieser Stelle aufgefihrt.

Die Verwaltung schlégt in Anbetracht der hohen Zahl der Investitionen vor, fir das Jahr 2022
auf eine Senkung zu verzichten. Die Hohe der erforderlichen Investitionen in der
mittelfristigen Finanzplanung gibt diese Mdglichkeit aus der Sicht der Verwaltung nicht her.
Gerade in der aktuellen Zeit der sehr hohen Baupreise und der vier groBen Ausschreibungen,
die zeitnah erfolgen (DGH Blénried, Sporthalle Schussenrieder StraBe, Grundschule,
Kindergarten) sollte hier mit Vorsicht agiert werden.
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Als Anhaltspunkt: Bei dem derzeitigen Aufkommen der Grundsteuer wiirde eine Reduzierung
um 100 Punkte Wenigereinnahmen von ca. 350.000 Euro jahrlich fir den stadtischen
Haushalt bedeuten. Bei 50 Punkten waren dies entsprechend nochmals die Halfte hiervon.

Als weiterer Anhaltspunkt: Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus (BJ 60er Jahre)
betragt die Grundsteuer aktuell mit 650 Punkten 349,12 Euro. Eine Senkung auf 600 Punkte
bedeutet eine Einsparung fir den Eigentimer um 26,86 Euro, auf 550 Punkte um 53,71 Euro.

Beschlussantrag:
Fir 2022 wird auf eine Senkung der Grundsteuer verzichtet.

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt

X Kadmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021
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Stadtbauamt Vorlagen-Nr. 40/091/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung
TOP: 8 Einbeziehungssatzung "Miinchenreute"

1. Abwdgung der Stellungnahmen
2. Satzungsbeschluss

Planungsanlass und Beschreibung der Teilbereiche

Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat in seiner Sitzung am 22.02.2021 die Aufstellung
einer Einbeziehungssatzung fiir den Ortsteil Minchenreute beschlossen. Das Plangebiet setzt
sich aus zwei Geltungsbereichen zusammen, welche sich im Sidwesten bzw. Sidosten des
Ortsteiles Mlinchenreute befinden.

Ziel ist die Einbeziehung von bisherigen AuBenbereichsflachen in den bebaubaren
Innenbereich, um somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung von
ortsbildvertraglichen Wohngebauden zur lokalen Bedarfsdeckung zu schaffen.

Auf den aktuell landwirtschaftlich genutzten Grinlandflachen ist von den jeweiligen
Eigentiimern die Schaffung von Einfamilienhdusern geplant. Nachdem die Vorhaben an beiden
Standorten von Seiten der Stadt als stadtebaulich vertraglich erachtet und auch aus sozialen
Grinden erwinscht sind, hat die Stadt beschlossen, hier Uber eine Einbeziehungsatzung
Baurecht zu schaffen und so die Errichtung von Wohnbebauung fiir die junge Generation lokal
verwurzelter Familien zu ermdglichen. Die ErschlieBung ist liber das vorhandene StraBennetz
gewabhrleistet.

Die Zulassigkeit von Bauvorhaben richtet sich nach den in der Einbeziehungssatzung
getroffenen Festsetzungen und Bauvorschriften, im Ubrigen nach der Eigenart der naheren
Umgebung (gem. 34 Abs. 1 BauGB).

Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung erfolgt im vereinfachten Verfahren gem.
§ 13 BauGB. Auf die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Trager offentlicher
Belange wird verzichtet.

Gegenstand der Einbeziehungssatzung (§34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 BauGB)

Mit einer Einbeziehungssatzung kdénnen einzelne AuBenbereichsflachen in den Innenbereich
einbezogen werden, wenn sie durch die bauliche Nutzung der angrenzenden Bereiche bereits
entsprechend gepragt sind.

Die einzubeziehenden Flachen, Teilbereich 1 (Flurnummer 421/1 (Teilbereich)) sowie
Teilbereich 2 (Flurnummern 462/2 (Teilbereich) und 462/8 (Teilbereich)) sind derzeit nicht
bebaut. Die Flachen liegen weder im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans
noch eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die Flachen stellen zudem einen
untergeordneten Flachenumfang im Vergleich zu den umgrenzenden bebauten Flachen dar,
was Abbildung 1 verdeutlicht.

Pragung der einzubeziehenden Flache

Die wesentliche Voraussetzung flr den Erlass einer Einbeziehungssatzung ist, dass die
einzubeziehenden Flachen eine entsprechende Pragung durch die bauliche Nutzung des
angrenzenden Bereichs aufweisen. Diese Pragung muss in einer Art vorhanden sein, dass
nach erfolgter Einbeziehung der gegenstandlichen AuBenbereichsflachen eine Nutzung nach
§ 34 BauGB genehmigungsfahig ist. Daflr reicht es nicht aus, dass die einzubeziehenden
Flachen an den Innenbereich angrenzen, vielmehr muss es mdglich sein, aufgrund der
baulichen Nutzung der umgebenden Flédchen Rickschlisse zu ziehen auf die Beurteilbarkeit
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der einzubeziehenden Flache hinsichtlich § 34 Abs. 1 und 2 BauGB.

§ 34 Abs. 1 BauGB nennt hierzu explizit die Merkmale Art und MaB der baulichen Nutzung,
Bauweise und Uberbaubare Grundstiicksflache.

Art der baulichen Nutzung

Der einzubeziehende Teilbereich 1 grenzt im Siden, Sidosten sowie Norden an den im
Zusammenhang bebauten Ortsbereich (gem. 8§34 BauGB) von Minchenreute an. Die
Bestandsbebauung besteht vor allem aus groBzigig durchgrinten Wohngebauden. Weiter
sidlich befinden sich gréBere landwirtschaftliche Hofstellen bzw. gewerblich genutzte Flachen
(Holzverarbeitung). Diese umgrenzenden Flachen weisen einen baulichen Zusammenhang
auf. Nach Westen wird die einzubeziehende Flache von landwirtschaftlich genutzten Flachen
im AuBenbereich begrenzt.

Auch beim Teilbereich 2 weisen die umliegenden Flachen im Nordosten sowie Sidwesten
einen baulichen Zusammenhang auf. Diese setzt sich aus landwirtschaftlichen Hofstellen mit
entsprechend groBzigiger Durchgrinung und Wohngebduden zusammen. Nach Nordwesten
und Westen wird der Teilbereich vom nicht zu bebauenden AuBenbereich begrenzt.

In beiden Teilbereichen ist die unmittelbare bebaute Umgebung der einzubeziehenden
Flachen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung typisch doérflich gepragt und setzt sich aus
dem Nebeneinander von Hofstellen, Wohnnutzungen und gewerblicher Nutzung zusammen.
Die Flache ist damit hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung geprdagt von der Nutzungsart
,Dorfgebiet" (gem. 5 BauNVO).

MaB der baulichen Nutzung und Gberbaute Grundsticksfléche

Fir die unmittelbar bebaute Umgebung bestehen weder qualifizierte, einfache noch
vorhabenbezogene Bebauungsplane. Im Flachennutzungsplan sind die benachbarten Flachen
jeweils als gemischte Bauflachen dargestellt. Die BauNVO legt flir Baugebiete allgemeine
Obergrenzen flir das MaB der baulichen Nutzung fest. Fir gemischte Bauflachen bzw.
Dorfgebiete liegt die maximale GRZ bei 0,6.

Beziglich des tatsachlich realisierten MaBes der baulichen Nutzung zeigt sich, dass im
Teilbereich 1 die GRZ der umliegenden Bebauung unter der Obergrenze von 0,6 liegt. Die
einzubeziehende Flache ist damit gepragt von einer maximal zuldassigen Grundflachenzahl
(GRZ), die unter den zuldssigen 0,6 gemischter Baufldchen bzw. eines Dorfgebietes liegt.
Nachdem es sich bei der geplanten Bebauung um Wohngebdude handelt, wird die maximale
GRZ im Teilbereich 1 auf 0,25 beschrankt, um den aufgelockerten, kleinteiligen
Siedlungscharakter der Umgebung fortzusetzen. Im Teilbereich 2 erfolgt die Festsetzung einer
GRZ von 0,4, da hier die umgebende Bebauung dichter ist, was insbesondere den groBen
Betriebs- und Wohngebauden der landwirtschaftlichen Hofstellen geschuldet ist.

Zugleich sind die Baugrenzen so gezogen, dass zwar eine gewisse Flexibilitat, was die
Situierung der Gebdude betrifft, gegeben ist. Jedoch wird Wert daraufgelegt, dass die
hinzukommende Bebauung in der Flucht der Bestandsgebaude liegt und im Teilbereich 1 nicht
weiter nach Westen sowie im Teilbereich 2 nicht weiter nach Nordwesten hinausragt. Zudem
wurde im Teilbereich 2 Wert daraufgelegt, dass die Gebaude nicht naher an
landwirtschaftlichen Betrieben im Nordosten riicken, als bereits bestehende Gebaude.

Bauweise
Die Gebaude in der Umgebung der einzubeziehenden Flache sind gepragt durch ihre
zweigeschossige Bauweise und Satteldacher mit Dachneigungen zwischen ca. 20° - 40°.

ErschlieBung
Die ErschlieBung, eine weitere Voraussetzung flr die Zulassigkeit von Vorhaben gem. §34

Abs. 1 BauGB, ist Uiber die 6stlich verlaufende StraBe ,Wulrzbihl" (Teilbereich 1) sowie Uber
die ,HasenbergstraBe™ (Teilbereich 2) gesichert. Im Falle einer Bebauung des Grundstlickes
mit der Flurnummer 462/8 (Teilbereich 2) ist die ErschlieBung (Gewahrleistung der Zufahrt an
die offentliche Hasenbergstra3e) privatrechtlich zu sichern.
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Priifung der Voraussetzungen fiir die Aufstellung der Einbeziehungssatzung
Vereinbarkeit mit einer geordneten stddtebaulichen Entwicklung (8§34 Abs. 5 Satz 1 Nr.1
BauGB)

Der Aufstellung der Einbeziehungssatzung ,Minchenreute" geht ein intensiver Suchprozess
der Stadt Aulendorf beziglich ihrer Ortsteilentwicklung voraus. Die Stadt hat sich bewusst
entschieden, dass insbesondere in den kleineren Ortsteilen eine angepasste und
vorausschauende Siedlungsentwicklung unverzichtbar ist, um die Charakteristik und Eigenart
der Ortsteile zu erhalten und in die Zukunft zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund hat sich
die Stadt dem Thema der Ortsteilentwicklung gewidmet und in Zusammenarbeit mit der
Bevélkerung einzelne Bereiche identifiziert, welche fir eine bauliche Ergdanzung im Sinne der
Ortsabrundung in Frage kommen. In den Ortsteilen sollen keine groBflachigen
Wohnbaugebiete ausgewiesen werden, vielmehr soll durch Innenentwicklungen kombiniert
mit bedarfsgerechten, punktuellen AuBenentwicklungen die lokale Bedarfsdeckung an
Wohnraum erfolgen.

Wie in der Abbildung zu erkennen, waren beide Teilbereiche der gegenstdndlichen
Einbeziehungssatzung auch Gegenstand der Prifung. Der Teilbereich 1 (in der Abbildung als
Entwicklungsflache 1 bezeichnet) wurde sofort als geeignet eingestuft (Symbol ,Daumen nach
oben™). Bei dem Teilbereich 2 (als Entwicklungsflache 2 bezeichnet) stand zunachst ein
Fragezeichen, da hier, obwohl grundsatzlich fir eine Ortabrundung geeignet, aufgrund der
Nahe zu landwirtschaftlichen Betrieben, eine Bebauung erst immissionsschutzfachlich geklart
werden musste. Die hierflir zustandige Fachbehérde des Landratsamtes Ravensburg hat
zwischenzeitlich eine Geruchsabschatzung vorgenommen, die zu dem Ergebnis kommt, dass
kein diesbeziiglicher Konflikt zu erwarten ist.

Damit entsprechen die beiden Teilbereiche der von der Stadt angestrebten stadtebaulichen
Entwicklung.

Wie dem Lageplan zu entnehmen ist, sind beide Teilflachen raumlich so situiert, dass die
planungs- rechtlichen Kriterien der Einbeziehungssatzung gegeben sind: es handelt sich nicht
um spornartige Entwicklungen, vielmehr stellt die Einbeziehung eine LickenschlieBung bzw.
Arrondierung der Siedlungsstrukturen dar. Der sehr spezifische linear gepragte
Siedlungscharakter von Mlinchenreute wird hierbei aufgegriffen. Das Siedlungsgefiige wird in
Teilbereichen erganzt bzw. abgerundet.

Im Flachennutzungsplan sind die beiden Teilbereiche als Fldachen fir die Landwirtschaft
dargestellt (s. Abbildung). Flr eine Einbeziehungssatzung ist es jedoch nicht erforderlich,
dass die einzubeziehende Fldache im Flachennutzungsplan bereits als Bauflache dargestellt ist.
Eine Anderung des Flachennutzungsplanes ist bei einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
BauGB nicht erforderlich. Der Fldchennutzungsplan soll im Zuge der néchsten Anderung
berichtigt werden.

Ausschluss der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (§34 Abs. 5 Satz
1 Nr. 2 BauGB)

Anhaltspunkte fir die Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung liegen
nicht vor. Durch die Einbeziehungssatzung bzw. durch die Prdgung der einzubeziehenden
Flachen durch die umliegende Bebauung entsteht nicht die Zulassigkeit von UVP-pflichtigen
Vorhaben gemadB Anlage 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) oder
nach Landesrecht.

Ausschluss von Beeintrachtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BNatSchG
genannten Schutzgiter sowie von Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen von schweren Unféllen nach §50 Satz 1 BImSchG (§ 34 Abs. 5 Satz 1 Nr.3
BauGB)

Beide Teilbereiche befinden sich auBerhalb von Natura 2000-Gebieten (FFH-, SPA-Gebieten).
Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b
genannten Schutzgiter liegen somit nicht vor. Es bestehen dariber hinaus keine
Anhaltspunkte daflir, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen von schweren Unfdllen nach § 50 Satz 1 BImSchG bestehen, da unmittelbar an
das Plangebiet lediglich Wohngebdaude und Flachen mit landwirtschaftlicher Nutzung
angrenzen.
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Planung

Allgemeine Zielsetzung

GemaB § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB kdnnen im Rahmen der Einbeziehungssatzung einzelne
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB getroffen werden. Die
Steuerungsdichte einer Einbeziehungssatzung ist dabei deutlich geringer, als die
Steuerungsdichte eines Bebauungsplans.

Durch die Einbeziehungssatzung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Realisierung von Wohnbebauung geschaffen. Ziel flir beide Teilbereiche ist es, die
hinzukommenden Gebadude in den Siedlungskdrper zu integrieren, den Ortsrand in seinem
Erscheinungsbild zu erhalten sowie wesentliche Grundziige einer regionaltypischen Bauweise
vorzugeben.

Einzelne Festsetzungen bzw. ortlichen Bauvorschriften stellen hierzu ein Instrument zur
Schaffung dieser gewinschten Ordnung dar. Neben der Situierung des Baukdrpers und der
ortsbildvertraglichen Dachgestaltung wird durch die griinordnerischen Festsetzungen zugleich
der mit dem Bauvorhaben verursachte Eingriff lokal kompensiert. Durch die Festsetzung ist
die die Herstellung, Pflege und dauerhafte Sicherung rechtsverbindlich. Zugleich dienen die
grinordnerischen Festsetzungen aus stadtebaulicher Sicht der Eingriinung des Ortsrandes
und damit der Akzentuierung der Grenze von Innen- und AuBenbereich.

Festsetzungen

Die Festsetzung einer GRZ von maximal 0,25 (Teilbereich 1) bzw. 0,4 (Teilbereich 2)
ermoglicht die Umsetzung der geplanten Wohngebaude, flir die teilweise bereits eine erste
Planung vorhanden ist. Das MaB der baulichen Nutzung greift dabei den Dichtegrad der
umgebenden Bebauung auf. In Teilbereich 1 ist die ndahere Umgebung durch kleine
Wohnbauentwicklungen seit den 1950er Jahren gepragt. Teilflache 1 grenzt an
landwirtschaftlich gepragte Flachen mit héherem Dichtegrad an. Nachdem beide Flachen
einsehbar sind und den Ubergang zum unbebauten Bereich darstellen wird die GRZ auf das
erforderliche Minimum begrenzt, um keine zu massive Bebauung an den Ortsrédndern zu
erhalten.

Mit den Baugrenzen wird dabei die Situierung der Gebdude gesteuert und bewusst darauf
geachtet, dass die hinzukommenden Baukdrper sich so nah wie mdglich an den bestehenden
Siedlungsrand befinden und nicht weiter nach Westen (Teilbereich 1) bzw. nach Nordwesten
(Teilbereich 2) hinausragen.

Zur Gewahrleistung einer ortstypischen und einheitlichen Ho6éhenentwicklung wird im
Teilbereich 1 eine maximale Firsthéhe von 8,5 m und im Teilbereich 2 eine maximale
Firsthéhe von 10,5 m Uber RohfuBbodenoberkante (ROK) festgesetzt. Mit diesen H&éhen
werden die mittleren Firsthéhen der jeweils umliegenden Gebaude aufgegriffen

Unterer Hohenbezugspunkt ist die jeweils zugehoérige ErschlieBungsstraBe: die Hauptgebdude
dirfen auf dem Flurstlick 421/1 der Gemarkung Blénried maximal 0,20 m, auf dem Flurstick
462/2 der Gemarkung Bldnried maximal 0,30 m und auf dem Flurstiick 462/8 der Gemarkung
Blonried maximal 0,90 m (ber der fertigen StraBenoberkante der ErschlieBungsstraBen
(Wirzblahl bzw. HasenbergstraBe) liegen. Somit wird gewahrleistet, dass sich Baukd&rper
maoglichst harmonisch in das Bestandsgeldnde anpassen und Geldandespriinge, Béschungen,
Stltzmauern etc. vermieden werden. Zugleich kann ein Wasserabfluss innerhalb des
Grundstlickes weg vom Gebdude ermdéglicht werden.

Das zurlickversetzte westliche Grundstlick der Teilflache 2 (ca. 850 m?2) liegt im Bestand rund
60 cm Uber dem nachstgelegenen Schnittpunkt mit der HasenbergstraBe. Aus diesem Grund
darf hier die ROK 0,9m Uber StraBenniveau HasenbergstraBe liegen. (Eine H6henvermessung
liegt nicht vor, daher wird anstelle von absoluten H&henfestsetzungen der Bezug zum
vorhandenen StraBenraum als Bezugspunkt fir die Hohenlage der Hauser herangezogen).

Ortliche Bauvorschriften
Als Dachform fiur Hauptgebdude werden nur Satteldacher mit einer Dachneigung zwischen
20 und 40 Grad zugelassen. Dies entspricht der Dachlandschaft der ndheren Umgebung sowie
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der regionaltypischen Bauweise. Dadurch wird erreicht, dass die Ortsrandsituation durch die
hinzukommenden Gebadude nicht unterbrochen / negativ beeintrachtigt werden. Es werden
keine Dachaufbauten in der Einbeziehungssatzung geregelt, so dass sich die Dachaufbauten
der Umgebung anpassen und flexibel gestaltet werden kénnen.

Auf den privaten Grundstiicksflachen wird eine Mindestzahl an Einzelbaumen festgesetzt
deren Lage variabel ist. Hierzu kénnen auch standorttypische, alte Obstbaumsorten
verwendet werden. Somit ist eine standortgerechte und dorfvertragliche Mindesteingriinung
gewadhrleistet, welche die Bebauung zum StraBenrand hin und zum Ortsrand hin sanft
einbindet.

Die ErschlieBung des Teilbereiches 1 erfolgt tber die dstlich verlaufende StraBe ,Wurzbihl®.
Die Gebdude des Teilbereiches 2 werden von der ,,HasenbergstraBe®™ aus erschlossen. Im Falle
einer Bebauung des Grundstiickes mit der Flurnummer 462/8 erfolgt die ErschlieBung Uber
eine private Zufahrt Gber das Grundstiick mit der Flurnummer 462/2. Diese ist im Zuge des
Bauantrages entsprechend privatrechtlich zu sichern.

Fir alle ErschlieBungen muss grundsatzlich die abwassertechnische Entsorgung sichergestellt
sein. Die Entwasserung hat — wenn madglich - Gber ein modifiziertes System zu erfolgen. Vor
der abwasser- technischen ErschlieBung ist die Notwendigkeit von Wasserrechtsverfahren zu
prifen. Werden Rechtsverfahren erforderlich, sind diese friihzeitig bei der unteren
Wasserbehérde zu beantragen.

Immissionsschutzfachliche Belange

Im Altortbereich von Miinchenreute befinden sich noch einzelne aktive landwirtschaftliche
Hofstellen. Aufgrund der Nahe zu den einzelnen Betrieben wurden Seitens des Landratsamtes
Ravensburg (Amt flir Landwirtschaft) im Vorab eine Geruchsabschatzung durchgefiihrt.
Demnach ist eine Bebauung aus immissionschutzfachlicher Sicht in beiden Teilflachen
maoglich.

Dartber hinaus sind bei keiner der Fldachen aufgrund umgebender Nutzungen Konflikte
hinsichtlich des Immissionsschutzes zu erwarten.

Naturschutz und Eingriffsregelung

Bestand

Der erste Geltungsbereich an der Wirzbihl StraBe fallt leicht in Richtung Nordwesten ab. Es
wird gegenwartig als Acker genutzt und zur StraBe hin durch einen schmalen Griinstreifen
begrenzt ist, auf dem derzeitig im Nordosten des Geltungsbereiches ein Bushduschen platziert
ist. Ca. 70 m westlich verlauft ein Graben. Bei der Teilflache 2 im Bereich der
HasenbergstraBe handelt es sich um Grin- land- bzw. Ackerfladchen, die direkt an die
Wohnbebauung angrenzen. Es sind keine Baume oder sonstigen 6kologisch hochwertigeren
Strukturen innerhalb der Geltungsbereiche vorhanden.

Innerhalb der beiden Teilflachen und in deren Umfeld befinden sich keine amtlich kartierten
Biotope und keine gesetzlich geschiitzten Biotope gemaB § 30 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), bzw. § 33 Naturschutzgesetz Baden-Wdirttemberg. Innerhalb des
Geltungsbereiches befinden sich auch keine weiteren Schutzgebiete gemdB §§ 23-29
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen
Im Rahmen der gegenstandlichen Einbeziehungssatzung werden Vermeidungs- und
MinimierungsmaBnahmen, wie in der Anlage (Textteil, S. 25 - 26) dargestellt, gewahrleistet.

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung

Nachdem durch die Satzung Baurecht auf bislang unbebauten Flachen geschaffen wird und
die geplante Bebauung einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaB § 14 Abs. 1 BNatSchG
und § 14 NatSchG darstellt, besteht das Erfordernis eines naturschutzfachlichen Ausgleichs
gemalB § la Abs. 3 BauGB.
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Grundsatzlich erfolgt die Bilanzierung nach der Bewertungseinstufung bzw. Punktevergabe
der ,Okokontoverordnung Baden-Wiirttemberg" (Bewertungsschema der Verordnung des
Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr lber die Anerkennung und Anrechnung
vorzeitig durchgefilhrten MaBnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen - OKVO). Die fir
die Berechnung angewandte Methodik ist dem Leitfaden ,Naturschutzrechtliche und
bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, Kompensationsbewertung und Okokonten -
Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen™ zu entnehmen.
Die Belange des Bodenschutzes werden im Rahmen des Bauleitplanes entsprechend der
geltenden rechtlichen Voraussetzungen abgearbeitet (u. a. Arbeits- hilfe ,Das Schutzgut
Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung®, OKVO). Wé&hrend der Bauphase ist
das Merkblatt ,Bodenschutz bei Bauarbeiten™ des Landkreises Ravensburg zu beriicksichtigen.

Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet
Die Bilanzierung der Bestandssituation sowie der Planung flir die Biotoptypen innerhalb der
zwei Projektgebiete sind in der Anlage (Textteil, S. 27 - 31) dargestellt.

Bewertung der Bodentypen im Untersuchungsgebiet
Die Bilanzierung der Bestandssituation sowie der Planung fiir die Bodentypen innerhalb des
Projektgebietes sind in der Anlage (Textteil, S. 32 - 36) dargestellt.

Gesamtbilanz

In der Gesamtbilanz werden die Okopunkte der Biotoptypenbewertung und der
Bodenbewertung zusammengefiihrt. Diese Zusammenfihrung der beiden Teilsysteme ergibt
einen Gesamtbedarf fiir den Geltungsbereich 1 von 4.166 Okopunkten.

Fir den Geltungsbereich 2 ergibt die Zusammenflhrung der beiden Teilsysteme einen
Gesamtbedarf von 8.488 Okopunkten.

Der ermittelte Okopunktebedarf von insgesamt 12.654 Okopunkten wird {ber die bereits
hergestellte und von der Stadt Aulendorf  erworbene OkokontomaBnahme
~MoorschutzmaBnahmen im Unteren Tannhauser Ried", Flurstick 111 der Gemarkung
Tannhausen, Aktenzeichen: 421-364.38 mit 200.027 Okopunkten erbracht.

Artenschutz

Im Rahmen von baulichen Eingriffen sind die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des
BNatSchG § 44 zu beachten. Die Verbote sind konkret handlungsbezogen, allerdings muss auf
Ebene der Bauleitplanung gezeigt werden, dass dem Vorhaben keine uniberwindbaren
artenschutzrechtlichen Konflikte entgegenstehen.

Geltungsbereich 1

Die Flache wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und besitzt keinerlei Sonderstrukturen, mit
Ausnahme einer Stromleitung und eines kleinen Bushauschens im Nordosten. Insgesamt
besitzt sie nur eine geringe 06kologische Wertigkeit. Da Gehdlze, Gewasser oder magere
Vegetationsbestdnde komplett fehlen, kann ein Vorkommen der meisten planungsrelevanten
Arten sicher ausgeschlossen werden. Durch die umliegende Bebauung kommt es zu einer
engen Kammerung, daher kénnen auch Brutvogel des Offenlands wie die Feldlerche und der
Kiebitz ausgeschlossen werden. Das angrenzende Bushduschen ist zugig und nicht isoliert und
daher nicht als Quartier fir Fledermause geeignet. Eine Nutzung als Zwischenhangplatz sowie
eine Nutzung durch Allerweltsvogelarten wie z.B. den Hausrotschwanz ist potenziell méglich.
Sollte die Bushaltestelle verlagert werden, sollte ein etwaiger Abriss daher im Winterhalbjahr
erfolgen, bzw. nach einer vorherigen Kontrolle auf geschiitzte Arten. In der koordinierten
Stellungnahme des Landratsamts Ravensburg vom 04.11.2020 wird auf einen Baum im
stdlichen Geltungsbereich hingewiesen. Bei einer Ortsbegehung am 09.03.2021 wurde dieser
nicht mehr auf der Flache vorgefunden.

Geltungsbereich 2

Es erfolgt ebenfalls eine intensive landwirtschaftliche Nutzung, daher gilt grundsatzlich die
gleiche Einschatzung wie zum Geltungsbereich 1. In der koordinierten Stellungnahme des
Landratsamts Ravensburg wird auf den &stlich angrenzenden Schuppen und auf Gehdlze
hingewiesen. Eine unmittelbare Beeintrachtigung dieser Strukturen durch das geplante
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Vorhaben kann ausgeschlossen werden, da sie auBerhalb des Geltungsbereichs liegen und
durch einen Feldweg davon getrennt sind. Bei den Gehdlzen handelt es sich um zwei
Einzelbaume im Hof des Grundstliicks. Der Schuppen ist zugig und nicht isoliert. Daher
besteht nur eine sehr geringe Eignung flr planungsrelevante Arten (Fledermduse, Brutvdgel).
Zudem ist durch die Lage nur ein Vorkommen von an den Siedlungsbereich angepassten
Arten modglich. Negative Beeintrachtigungen durch das geplante Vorhaben kénnen daher mit
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Sonstiges

Versorgungseinrichtungen

Die Plangebiete sind an die o&ffentlichen Versorgungseinrichtungen angebunden. Die
Wasserversorgung wird durch den Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe
gewahrleistet.

Geologischer Untergrund

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von glazialen Sedimenten der Inneren Jungmorane und der KiBlegg-
Subformation.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der
KiBlegg-Subformation ist zu rechnen.

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat macht sich die vorliegende Abwdagung der Stellungnahmen der
Einbeziehungssatzung ,,Minchenreute" zu eigen.

2. Der Gemeinderat beschlieBt die Einbeziehungssatzung ,Minchenreute™ und die ortlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom 27.06.2021 als Satzung.

Anlagen:

Abwagung der Stellungnahmen

Einbeziehungssatzung “"Mlinchenreute" - Textteil vom 27.06.2021
Einbeziehungssatzung “"Mlinchenreute" - Planteil vom 27.06.2021

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
[ ] Kdmmerei Xl Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021
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Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat in der Sitzung vom 22.02.2021 die Aufstellung der
Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
05.08.2021 ortstblich bekannt gemacht.

2. Zudem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 22.03.2021 wurden die Behorden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19.04.2021 bis
21.05.2021 beteiligt.

3. Der Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 22.03.2021 wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19.04.2021 bis 21.05.2021 6ffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt Aulendorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................... die Einbeziehungssatzung
"Minchenreute" in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen.

(Matthias Burth, Blirgermeister)

5. Ausfertigung
Hiermit wird bestatigt, dass die Einbeziehungssatzung "Minchenreute", bestehend aus dem
Textteil, der Satzung sowie den dazu gehorenden ortlichen Bauvorschriften (Seite X bis X ), und der
Zeichnungin der Fassungvom . . dem Gemeinderatsbeschlussvom . .  zu Grunde

lag und diesem entspricht.

(Matthias Burth, Birgermeister)

Die Einbeziehungssatzung "Minchenreute" wurde gemal} § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m § 34 Abs. 6 Satz 2
7. BauGBam __. .  mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsliblich bekannt gemacht. Die
Einbeziehungssatzung und die 6rtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie sind
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Aulendorf zu den Ublichen Geschéftszeiten ausgelegt.

o

(Matthias Burth, Blrgermeister)

S5 Vsl TR LA b

Ubersichtslageplan M 1:25.000
W\@W Vﬁruher

e Schlatt\/ g "' ~f4 /
moos 3 ] 3 564,8
e i i [ L L =
i oo
f *Locherhof \
ihlr &

Latschis %

AuBe rer
Bergesch

Uber der
Acl

GfoBer '~

Schnlirles- \ 3
bruckacker Esch Bdund:
Wwiese

W

Multer”* (
559,2

Geobasisdaten © Landesamt fur Geomformatlon und LandentW|cklung Baden- Wurttemberg (www.lgl- bw de)

)\ “e‘ L—’MJM “““’x/ /d ‘%éid] 5// .4’/. =Steinb,u/hN >/ 'jw\—x/ Bu\\\ - €

Projekt / Bauvorhaben:
Einbeziehungssatzung "Minchenreute" 2 Teilflachen

Stadt Aulendorf

Planbezeichnung: Stand:
Zeichnerischer Teil 26.07.2021
Auftraggeber / Bauherr: MaRstab:
Stadt Aulendorf 1:500
HauptstraRe 35

88326 Aulendorf

Projekt Nr.: 6298

Bearbeiter/in:  mgr/we

LARS consult Gesellschaft flir Planung und

Projektentwicklung mbH
L R Bahnhofstrae 22 Déllgaststrale 12
| D - 87700 Memmingen D - 86199 Augsburg
CONSUIT roni49(0833149040  Fon:+49 (0)821 455450-0 E-Mail: info@lars-consult.de

Fax: +49 (0)83314904-20  Fax: +49 (0)821 455459-20 Web:  www.lars-consult.de

Urheberrechtlich geschitzt!
© 2021 LARS consult GmbH

Plot erstellt am: 29.06.2021 BlattgroRe: 0.58m x 0.58m = 0.34 m2

Koordinatensystem: ETRS89.UTM-32N
Dateipfad: L:\6298 ..n\02-EBS Minchenreucht 2 TF\04-CAD\03-Planfassung\210629 P_EBS Miinchenreute.dwg







Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung "Miinchenreute"
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

Stand: 26.07.2021

Anderung gegeniiber dem Entwurf in blau

R0
| Rothdusle ¥
Barenweiler, ¢/
M Vot

LARS consult Gesellschaft fiir Planung und Projektentwicklung mbH

Bahnhofstralle 22 - 87700 Memmingen
Tel. 08331/4904-0 - Fax 08331/4904-20

E-Mail: info@lars-consult.de - Web: www.lars-consult.de consu | t



GEGENSTAND

Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz
Stand: 26.07.2021

1 Nr. 3 BauGB

AUFTRAGGEBER

Stadt Aulendorf
Hauptstralle 35
88326 Aulendorf

Telefon: 07525 934-0
Telefax: 07525 934-103

E-Mail: info@aulendorf.de
Web: www.aulendorf.de

Vertreten durch:  Birgermeister Matthias Burth

AUFTRAGNEHMER UND VERFASSER

LARS consult

Gesellschaft fiir Planung und Projektentwicklung mbH
BahnhofstraRe 22

87700 Memmingen

Telefon: 08331 4904-0
Telefax: 08331 4904-20
E-Mail: info@Iars-consult.de
Web: www.lars-consult.de

LARS

consult

BEARBEITER

Simone Knupfer - Dipl. Geographin
Maria Grimm - M.Sc. Angewandte Physische Geographie

Memmingen, den  26.07.2021 g Lm

{ USimone Knupfer

Dipl. Geographin

www.lars-consult.de

Seite 2 von 38



Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult

INHALTSVERZEICHNIS

A Satzung (BauGB) 5
1 Praambel 5
2 Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB 7
2.1 MaR der baulichen Nutzung 7
2.2 Baugrenzen 8
2.3 Griinordnung 8
3 Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen 10
3.1 Hinweise 10
3.2 Pflanzempfehlung 10
3.3 Sonstige Hinweise 11
B Ortliche Bauvorschriften nach Landesbauverordnung (LBO) 14
1 Praambel 14
2 Vorschriften nach Landesbauordnung gemaR §74 LBO 16
2.1 Dachgestaltung 16
2.2 Sonstige Bauvorschriften 16
C Begriindung 17
1 Planungsanlass und Beschreibung der Teilbereiche 17
2 Gegenstand der Einbeziehungssatzung

(8§34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 BauGB) 17
3 Pragung der einzubeziehenden Flache 18
4 Prufung der Voraussetzungen fiir die Aufstellung der

Einbeziehungssatzung 20
5 Planung 23
6 Immissionsschutzfachliche Belange 24
7 Naturschutz und Eingriffsregelung 25
7.1 Bestand 25
7.2 Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen 25
7.3 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 26
7.3.1  Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 26

www.lars-consult.de Seite 3 von 38



Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult

7.3.2 Bewertung der Bodentypen im Untersuchungsgebiet 32
7.3.3  Gesamtbilanz 36
7.4 Artenschutz 37
8 Sonstiges 37

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:  Luftbild mit den beiden Teilbereichen - weill (unmaBstablich) 18
Abbildung 2:  Luftbild der Teilbereiche 1 (link) und 2 (rechts) mit Markierung der

einzubeziehenden Flache — weill (unmalstablich) 19
Abbildung 3:  Potentielle Entwicklungsflachen in Miinchenreute mit Markierung der

einzubeziehenden Flachen — weild (unmalstablich) 21
Abbildung 4:  Auszug Flachennutzungsplan mit markierten Teilbereichen (ohne MalRstab) 22
Abbildung 5:  Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Biotoptypen) 27
Abbildung 6:  Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Biotoptypen) 28
Abbildung 7:  Planung innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Biotoptypen) 29
Abbildung 8:  Planung innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Biotoptypen) 30
Abbildung 9:  Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Boden) 32
Abbildung 10: Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Boden) 33
Abbildung 11: Planung innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Boden) 34
Abbildung 12: Planung innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Boden) 35
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen 25
Tabelle 2: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 1- Bestand 27
Tabelle 3: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 2- Bestand 28
Tabelle 4: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 1 - Planung 29
Tabelle 5: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 2 - Planung 30
Tabelle 6: Bilanz der Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches 1 31
Tabelle 7: Bilanz der Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches 2 31
Tabelle 8: Bewertung Boden im Geltungsbereich 1 - Bestand 32
Tabelle 9: Bewertung Boden im Geltungsbereich 2 - Bestand 33
Tabelle 10: Bewertung Boden im Geltungsbereich 1 - Planung 34
Tabelle 11: Bewertung Boden im Geltungsbereich 2 - Planung 35
Tabelle 12: Bilanz der Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches 1 35
Tabelle 13: Bilanz der Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches 2 36
Tabelle 14: Gesamtbilanz Okopunkte im Geltungsbereich 1 36
Tabelle 15: Gesamtbilanz Okopunkte im Geltungsbereich 2 36

www.lars-consult.de Seite 4 von 38


file://///Server/Lars/6298-Aulendorf_Ortsabrundungen/02-EBS%20Münchenreucht%202%20TF/02-Office/Texte/EBS/03-Planfassung/210622_E%20EBS%20Münchenreute%20TEXT.docx%23_Toc75771235

Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Prdaambel

A SATZUNG (BAUGB)

1 Praambel

Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung fir Baden-Wrt-
temberg (GemO) in der jeweils glltigen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf die Einbe-
ziehungssatzung ,,Miinchenreute” in 6ffentlicher Sitzung am 26.07.2021 als Satzung beschlossen.

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung ergibt sich aus dessen zeichnerischem Teil.
Er besteht aus zwei Teilbereichen, welche sich im Stidwesten bzw. Stidosten des Ortsteiles Minchen-
reute befinden.

- Teilbereich 1 umfasst das Grundsttick mit der Flurnummer 421/1 (Teilbereich) bei einer Flache
von ca. 2826 m2.

- Teilbereich 2 umfasst die Grundsticke mit den Flurnummern 462/2 (Teilbereich) und 462/8 (Teil-
bereich) bei einer Flache von ca. 1.660 m?.

Bestandteile der Satzung

Bestandteil der Satzung ist die Einbeziehungssatzung mit dem zeichnerischen und textlichen Teil vom
26.07.2021.

Beigefiigt ist die Begriindung mit Stand vom 26.07.2021
Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt gedndert durch Art. 2 G v. 8.8.2020 (BGBI. | S. 1728)

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
S. 3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786).

- Verordnung zur Ausarbeitung der Bauleitplane und Darstellung der Planinhalte (PlanZV 90) vom
18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017
(BGBI. 1 S. 1057) gedndert worden ist.

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) gedndert worden ist.
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Stand: 26.07.2021 consult
Prdaambel

Ausfertigung

Hiermit wird bestatigt, dass die Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”, bestehend aus dem Textteil
(Seite 1 bis 38), und der Zeichnung in der Fassung vom 26.07.2021 dem Gemeinderatsbeschluss vom
. zu Grunde lag und diesem entspricht.

Stadt Aulendorf, den

Matthias Burth, Blrgermeister

In-Kraft-Treten

Die Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute” der Stadt Aulendorf tritt mit der ortsiiblichen Bekannt-
machungvom __._ . gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Stadt Aulendorf, den __

Matthias Burth, Birgermeister
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

2 Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Raumlicher Geltungsbereich
gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung des Geltungsbereichs der Einbeziehungssatzung
,Minchenreute”.

(s. Planzeichnung)

2.1 MaR der baulichen Nutzung

maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ)

RZ 0,2
GRZ0,25 gem. § 19 BauNVO

hier: 0,25

Die zulassige Grundflache darf durch Stellplatze und Zufahrten um
maximal 50% Uberschritten werden.

(s. Nutzungsschablone in der Planzeichnung)

FH = maximal zuldssige Firsthohe (FH) in m
max. 8,5m gem. § 18 Abs. 1 BauNVO

hier: 8,5 m

Es ist maximal die in der Planzeichnung festgesetzte Firsthdhe zulas-
sig.
Die maximal zulassige Firsthohe bemisst sich von der RohfuRboden-

oberkante (ROK) im Erdgeschoss (EG) bis auf die hochste Stelle des
Firstes.

ROK RohfuBbodenoberkante (ROK)

Die RohfuBRbodenoberkante (ROK) flir das Erdgeschoss des Hauptge-
badudes darf auf dem Flursttick 421/1 der Gemarkung Blonried maxi-
mal 0,20 m, auf dem Flurstiick 462/2 der Gemarkung Blonried maxi-
mal 0,30 m und auf dem Flurstiick 462/8 der Gemarkung Blonried ma-
ximal 0,90 m Uber der fertigen Strallenoberkante, gemessen in der
Mitte der zur Stralle gewandten Gebaudeseite betragen.

Die RohfuBbodenoberkante (ROK) fir das Erdgeschoss des Hauptge-
baudes ist hierbei wie folgt zu ermitteln:

Die geplanten GebdudeauRenkanten der jeweiligen baulichen Anlage
werden senkrecht (in Richtung der Grundstiickszufahrten) bis zum
Schnittpunkt mit dem Fahrbahnrand verlangert. Die dort vorhandenen
Hohenwerte der ErschlieRungsstrale werden als Hohenbezugspunkt
fur die jeweilige Bauparzelle ausgemittelt. Der ausgemittelte
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L

Stand: 26.07.2021

consult

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

2.2 Baugrenzen

—

2.3 Griinordnung

©

Hohenbezugspunkt + 0,20 (0,30 und 0,90) m ergibt die maximale Roh-
fuRbodenoberkante (ROK) fiir die Bauparzelle.

Fur die westliche Bauparzelle des Teilbereiches 2 (850 m?) ist der Ho-
henbezugspunkt der Schnittpunkt der Privatzufahrt in die Hasenberg-
stralle. Die ROK des Hauptgebaudes darf max. 0,9 m tber dem hier
vorhandenen StraRenniveau liegen

(s. Planzeichnung)

Baugrenze
gem. § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO

Ein Vortreten von untergeordneten Bauteilen gem. §5 Abs. 6 Ziffer 1
LBO (Gesimse, Dachvorspriinge, Eingangs- und Terrassenliberdachun-
gen) ist in geringfligigem AusmaR bis zu 1,0 m zulassig.

(s. Planzeichnung)

Zu pflanzender Baum — Lage variabel
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Je 500 m? (angefangene) Grundstiicksflache ist min. 1 Baum I. oder II.
Ordnung oder heimische Obstbaumhochstamme anzupflanzen.

Die MindestgroRe der zu pflanzenden Baume I. und Il. Ordnung be-
tragt 16-18cm Stammumfang. Bereits auf dem Grundstiick vorhan-
dene Baume kdnnen angerechnet werden.

Die Lage der Anpflanzung ist variabel. Davon ist jeweils mindestens

ein Baum entlang der StraRe/Zufahrt und einer an der AuBengrenze
zu situieren (s. Baumpflanzungen in der Planzeichnung). § 16 Abs. 1
Nr. 5 NRG BW (Nachbarrechtsgesetz Baden-Wiirttemberg) ist zu be-
ricksichtigen.

Unzuldssig sind Gehdlze, die als Zwischenwirt fir die Erkrankungen im
Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur Be-
kampfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom
0.12.1985, BGBI. | 1985 S. 2551) genannten.

Neben heimischen Obstbaumhochstammen sollen vorrangig Gehdlze
aus den Pflanzempfehlungen verwendet werden.

(s. Planzeichnung)

www.lars-consult.de
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L

Stand: 26.07.2021

consult

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Bodenver-
siegelung

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmal zu be-
schranken.

Parkplatze und Stellplatze sowie deren Zufahrten auf privaten und 6f-
fentlichen Grundstiicken sind nur in einer Ausfiihrung als Rasen-Git-
terstein, Rasenpflaster mit breiten begriinten Fugen, Schotter-Rasen,
Drain-Pflaster oder als wassergebundene Flachen zulassig.

www.lars-consult.de
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

3 Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen
3.1 Hinweise
Flurstiicksgrenze, Bestand
/ (nachrichtliche Darstellung)

Flurstiicksnummer, Bestand
(nachrichtliche Darstellung)

Q Bestandsgebidude

Grundstiicksgrenze, Planung
(Vorschlag)

471

Parzellennummer mit FlachengroBBe
(Vorschlag)

Bestehende Abgrenzung Ortsbereich
(gemal Ortsabrundungssatzung)

GS 1: ca. 840m’

3.2 Pflanzempfehlung

Pflanzempfeh- Bei der Bepflanzung der privaten Griinflachen sollten nach Méglichkeit
lung heimische Arten verwendet werden, wie z.B.

Baume l. Ordnung:

Spitz-Ahorn Acer platanoides
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Stil-Eiche Quercus robur
Winter-Linde Tilia cordata
Sommer-Linde Tilia platyphyllos
Baume Il. Ordnung:

Feld-Ahorn Acer campestre
Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche Prunus avium
Obstbaumhochstamme:

Im Raum typ. Kern- und Steinobstarten

GroRstraucher und Straucher:
Kornelkirsche Cornus mas
Hartriegel Cornus sanguinea
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consult

Haselnuss
Pfaffenhiitchen
Liguster
Heckenkirsche
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Zwerghecken:
Schwarzer GeiRklee
Seidelbast
Farber-Ginster
Zwerg-Liguster
Bibernellrose
Fingerstrauch

Ranker:
Efeu
Wilder Wein

Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Cytisus nigiricans

Daphne mezerum

Genista tinctoria

Ligustrum vulgare, Lodense
Rosa pimipinellifolia
Potentilla fruticosa

Hedera helix
Parthenocisuss spec.

Zu vermeiden ist die Pflanzung von Geholzen, die als Zwischenwirt fiir
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau laut Verordnung zur Be-
kampfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom
20.12.1985, BGBI. 11985 S. 2551) gelten.

3.3 Sonstige Hinweise

Landwirtschaft-
liche Emissionen

Die im Dorfgebiet typischen bzw. zuldssigen Geriliche und Gerdusche
sind zu tolerieren.

Insbesondere die von der Landwirtschaft ausgehenden Emissionen
(Staub, Larm, Geriiche) sind trotz einer ordnungsgemalen Bewirt-
schaftung unvermeidlich und missen deshalb einschlielich des Vieh-
triebs und des landwirtschaftlichen Verkehrs gemaR § 906 BGB hinge-
nommen werden. Dies betrifft insbesondere die Stallhaltung der Tiere
einschlielRlich des Melkens, das Gulleausfiihren zur Ausbringzeit, die
Weidehaltung der Tiere, den Viehtrieb, den landwirtschaftlichen Ver-
kehr zur Futterernte und Diingerausbringung sowie das Betreiben ei-
nes Fahrsilos in der ndheren Umgebung und die dabei entstehenden
Emissionen. Weitere betriebliche Entwicklungen (Errichtung von Silos,
Tierauslauf, Umnutzungen von Betriebsgebauden) sind nicht auszu-
schliefen und sind zu tolerieren

Beleuchtung/
Insektenschutz

Fir die AuRenbeleuchtung sollten nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollstandig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder Natriumhoch- bzw. Niederdrucklampen verwendet wer-
den. Die Nachtbeleuchtung ist auf das notwendige Minimum zu be-
grenzen. Das Merkblatt zur insektenfreundlichen Beleuchtung des
Landratsamtes Ravensburg ist zu beachten.
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

Artenschutz Im Rahmen der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Geltungs-
bereiches sind im Zuge des Erlasses der Baugenehmigungen grundsatz-
lich die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG zu ber{ick-
sichtigen (T6tungs- und Verletzungsverbot, Storungs- und Schadi-
gungsverbot) sowie die Bestimmungen des allgemeinen Artenschutzes
nach § 39 BNatSchG (Baufeldfreimachung nur auRerhalb der allgemei-
nen Schutzzeiten vom 01.03. bis 30.09.) einzuhalten.

Luft-Wasser- Luft-Wasser-Warme-Pumpen sollen abgewandt von Wohn-, Schlaf-

Warmepumpen und Terrassenbereichen benachbarter Wohngebdude errichtet bzw.
zusatzliche SchallddmmmaRnahmen durchgefiihrt werden. An den be-
nachbarten Baugrenzen oder Wohngebauden darf der Beurteilungspe-
gel nach der TA Larm von 34 dB(A) nicht Gberschritten werden.

Grundwasser Grundwasserbenutzungen bediirfen in der Regel einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese ist
bei der Unteren Wasserbehorde beim Landratsamt Ravensburg zu be-
antragen. Die fiir das Erlaubnisverfahren notwendigen Antragsunterla-
gen mussen nach § 86 Absatz 2 Wassergesetz (WG) von einem hierzu
befdhigten Sachverstandigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein
Formblatt Gber die notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren Was-
serbehorde erhaltlich.

Eine Erlaubnis fur das Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwas-
ser zur Trockenhaltung einer Baugrube kann grundsatzlich nur vo-
ribergehend erteilt werden. Die unvorhergesehene Erschliefung von
Grundwasser hat der Unternehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG bei der
Unteren Wasserbehorde des Landratsamtes unverziglich anzuzeigen.
Die Untere Wasserbehdrde trifft die erforderlichen Anordnungen.

Altlasten Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand
keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflachen vor. Sollten sich im
Zuge der Baumalinahme Auffalligkeiten der Bodenbeschaffenheit ab-
zeichnen und werden Ablagerungen oder Altlasten angetroffen, sind
gef. weiteren MalRnahmen in Abstimmung mit den zustandigen Fach-
behoérden (Landratsamt Ravensburg) durchzufiihren.

Brandschutz Die Anfahrt von 14 t schweren Feuerwehrfahrzeugen zu den einzelnen
Objekten ist zu jeder Zeit zu gewahrleisten. Bei Gebauden, die von ei-
ner offentlichen StraRe entfernt liegen, miissen zu den entsprechen-
den Grundstickstellen mindestens 3,50 m breite und 3,50 m hohe Zu-
fahrten vorhanden sein.

Die Zufahrtsstrallen sind gemal der , Verwaltungsvorschrift tiber Fla-
chen flr Rettungsgerate der Feuerwehr auf Grundstiicken" in der je-
weils aktuellen Fassung (VwV Feuerwehrflachen) zu errichten.

Der Loschwasserbedarf ist gemall DVGW-Arbeitsblatt W 405 sicherzu-
stellen.
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Bodenschutz

Archdologische
Funde, Boden-
denkmaler

Plangenauigkeit

Die Ausstattung mit Hydranten ist entsprechend der DVGW 331, Aus-
wahl, Einbau und Betrieb von Hydranten, Stand 11/2006 auszulegen.

Hinsichtlich des Bodenschutzes sind die einschlagigen fachlichen Vor-
gaben zu beriicksichtigen ("Das Schutzgut Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung”; Bodenschutz 24, Landesanstalt fir Um-
welt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg, 2012 sowie
Okokonto-Verordnung — OKVO vom 19. Dezember 2010). Dies gilt so-
wohl fiir Abtrag, Zwischenlagerung als auch Auftrag des vorhandenen
Bodens. Der humose Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten auf
allen beanspruchten Flachen abgeschoben und auf geeigneten Flachen
eingebracht werden. Der Erdaushub sollte bis zum sachgerechten Ein-
bau in Mieten zwischengelagert werden.

Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu vermeiden; diese sind daher
bei trockener Witterung und gutem, trockenen, brdseligen, nicht
schmierenden Boden auszufihren.

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfallt,
ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften
ordnungsgemal und schadlos zu entsorgen. Hiertiber sind Nachweise
zu fUhren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

Bei allen Bodenarbeiten mit Oberboden (Humus) und kulturfahigem
Unterboden sind die Vorgaben der DIN 19731 ,Verwertung von Bo-
denmaterial”“ und der DIN 18915 ,,Bodenarbeiten” sowie der DIN
19639 ,,Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben’
einzuhalten.

d

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile,
Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten)
entdeckt werden, ist das Landesamt fiir Denkmalpflege beim Regie-
rungsprasidium Stuttgart (Abt. 8) unverziiglich zu benachrichtigen.

Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindes-
tens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverandert im Bo-
den zu belassen. Die Moéglichkeit zur fachgerechten Dokumentation
und Fundbergung ist einzuraumen.

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer digitalisierten Flur-
karte erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit auszugehen, wo-
bei sich dennoch im Rahmen einer spateren Ausfiihrungsplanung oder
Einmessung Abweichungen ergeben konnen. Daflr kann seitens der
Stadt und des Planungsbiiros LARS consult, Memmingen, keine Ge-
wahr Gbernommen werden.

www.lars-consult.de
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L

Stand: 26.07.2021 consult
Prdaambel

B Ortliche Bauvorschriften nach Landesbauverordnung (LBO)

1 Praambel

Nach §74 der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in Verbindung mit §4 der Gemeinde-
ordnung (GemO) fiir Baden-Wirttemberg jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses guilti-
gen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorfam __. . die zur Einbeziehungssatzung
,Miinchenreute” gehérenden Ortlichen Bauvorschriften beschlossen.

Raumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil der Einbeziehungssatzung
,Minchenreute” des Planungsbiiros LARS consult in der Fassung vom 26.07.2021. Der Lageplan ist
Bestandteil dieser Satzung.

Bestandteile der Satzung

Bestandteil der Satzung sind der zeichnerische und der textliche Teil vom 26.07.2021.
Beigefiigt ist die Begrindung mit Stand vom 26.07.2021.

Rechtsgrundlagen

- Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Marz 2010. letzte berlick-
sichtigte Anderung: mehrfach gedndert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)

- Gemeindeordnung flr Baden-Wirttemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24.
Juli 2000. §§ 5 und 102a geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBI. S.
1095, 1098).

- Gesetz Uber das Nachbarrecht (Nachbarrechtsgesetz - NRG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Januar 1996, letzte beriicksichtigte Anderung: mehrfach gedndert durch Gesetz vom 4.
Februar 2014 (GBI. S. 65).

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von §75 Landesbauordnung (LBO) handelt, wer im rdumlichen Geltungsbe-

reich dieser Satzung vorsatzlich oder fahrlassig den vorgenannten 6rtlichen Bauvorschriften zuwider-
handelt.
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Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
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Prdaambel

Ausfertigungsvermerk

Hiermit wird bestatigt, dass die Ortlichen Bauvorschriften zur Einbeziehungssatzung ,Miinchen-
reute”, bestehend aus zeichnerischem und textlichen in der Fassung vom 26.07.2021 dem Gemein-
deratsbeschlussvom . . zu Grunde lag und diesem entspricht.

Stadt Aulendorf, den

Matthias Burth, Blrgermeister
In-Kraft-Treten

Die Ortlichen Bauvorschriften zur Einbeziehungssatzung ,Miinchenreute” der Stadt Aulendorf treten
mit der ortsliblichen Bekanntmachung vom . . gemaR §10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Stadt Aulendorf, den __

Matthias Burth, Birgermeister
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Vorschriften nach Landesbauordnung gemaR §74 LBO

2 Vorschriften nach Landesbauordnung gemaR §74 LBO

2.1 Dachgestaltung

zulassige Dachformen

D gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO
hier: Satteldach (SD)
Die in der Nutzungsschablone in der Planzeichnung festgesetzten
Dachformen gelten fiir Hauptgebaude. Fir Garagen und Nebenanla-
gen sind auch Flachdacher zulassig, sofern diese begriint sind.
Flr untergeordnete Bauteile sind auch andere Dachformen zuldssig.
(s. Nutzungsschablone in der Planzeichnung)

DN= Dachneigung;

20-40° gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO
Hier: 20 - 40°
Mindest- und Maximalneigung des Daches
(s. Nutzungsschablone in der Planzeichnung)
2.2 Sonstige Bauvorschriften

Erforderliche
Stellplatze

Gartenanlagen /
Schottergarten

Abstands-
regelung

gem. § 74 Abs. 2 Nr.2 LBO

Es sind mindestens 2 Stellplatze pro Wohneinheit zu errichten.

gem. § 21 a NatSchG BaWi nach § 9 Abs.1 Nr.1 LBO

Gartenflachen sind mit Vegetationsdecke anzulegen. Zusammenhan-
gende Schottergarten (> 2 m?) sind unzuldssig.

Die Anlage von ortsfremden Ziergeholzhecken (z. B. Thuja) ist uner-
wiinscht.

Es gelten die Abstandsregelungen gemal LBO in der jeweils giiltigen
Fassung.
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Planungsanlass und Beschreibung der Teilbereiche

C BEGRUNDUNG

1 Planungsanlass und Beschreibung der Teilbereiche

Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat in seiner Sitzung am 22.02.2021 die Aufstellung einer Ein-
beziehungssatzung fiir den Ortsteil Miinchenreute beschlossen. Das Plangebiet setzt sich aus zwei
Geltungsbereichen zusammen, welche sich im Slidwesten bzw. Siidosten des Ortsteiles Miinchen-
reute befinden.

Ziel ist die Einbeziehung von bisherigen AulRenbereichsflachen in den bebaubaren Innenbereich, um
somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Errichtung von ortsbildvertraglichen Wohnge-
baduden zur lokalen Bedarfsdeckung zu schaffen.

Auf den aktuell landwirtschaftlich genutzten Griinlandflachen ist von den jeweiligen Eigentlimern die
Schaffung von Einfamilienhdusern geplant. Nachdem die Vorhaben an beiden Standorten von Seiten
der Stadt als stadtebaulich vertraglich erachtet und auch aus sozialen Griinden erwiinscht sind, hat
die Stadt beschlossen, hier Gber eine Einbeziehungsatzung Baurecht zu schaffen und so die Errich-
tung von Wohnbebauung fiir die junge Generation lokal verwurzelter Familien zu ermdglichen. Die
ErschlieRBung ist Uber das vorhandene StraRennetz gewahrleistet.

Die Zulassigkeit von Bauvorhaben richtet sich nach den in der Einbeziehungssatzung getroffenen
Festsetzungen und Bauvorschriften, im Ubrigen nach der Eigenart der ndheren Umgebung (gem. 34
Abs. 1 BauGB).

Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung erfolgt im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB. Auf
die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Trager 6ffentlicher Belange wird verzichtet.

2 Gegenstand der Einbeziehungssatzung (§34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 BauGB)

Mit einer Einbeziehungssatzung kdnnen einzelne AulRenbereichsflachen in den Innenbereich einbezo-
gen werden, wenn sie durch die bauliche Nutzung der angrenzenden Bereiche bereits entsprechend
gepragt sind.

Die einzubeziehenden Flachen, Teilbereich 1 (Flurnummer 421/1 (Teilbereich)) sowie Teilbereich 2
(Flurnummern 462/2 (Teilbereich) und 462/8 (Teilbereich)) sind derzeit nicht bebaut. Die Flachen lie-
gen weder im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans noch eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans. Die Flachen stellen zudem einen untergeordneten Flachenumfang im Vergleich zu
den umgrenzenden bebauten Flachen dar, was Abbildung 1 verdeutlicht.
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Pragung der einzubeziehenden Fldche

oD .

-

, Dot

Tellbereich 2

Abbildung 1: Luftbild mit den beiden Teilbereichen - weif8 (unmafstdblich)
3 Pragung der einzubeziehenden Flache

Die wesentliche Voraussetzung fiir den Erlass einer Einbeziehungssatzung ist, dass die einzubeziehen-
den Flachen eine entsprechende Pragung durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs
aufweisen. Diese Pragung muss in einer Art vorhanden sein, dass nach erfolgter Einbeziehung der ge-
genstandlichen AuBenbereichsflachen eine Nutzung nach § 34 BauGB genehmigungsfahig ist. Daflr
reicht es nicht aus, dass die einzubeziehenden Flachen an den Innenbereich angrenzen, vielmehr
muss es moglich sein, aufgrund der baulichen Nutzung der umgebenden Flachen Riickschlisse zu zie-
hen auf die Beurteilbarkeit der einzubeziehenden Flache hinsichtlich § 34 Abs. 1 und 2 BauGB.

§ 34 Abs. 1 BauGB nennt hierzu explizit die Merkmale Art und Mal3 der baulichen Nutzung, Bauweise
und Uberbaubare Grundstiicksflache.
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Pragung der einzubeziehenden Fldche

'Il'eﬁll[benréﬁch 2

|

Abbildung 2: Luftbild der Teilereiché 1 /i) und 2 (rechts) mit Markierung der einzubeziehenden Fldche — weifs (unmaf3-

stdblich)

Art der baulichen Nutzung

Der einzubeziehende Teilbereich 1 grenzt im Siden, Stidosten sowie Norden an den im Zusammen-
hang bebauten Ortsbereich (gem. §34 BauGB) von Miinchenreute an. Die Bestandsbebauung besteht
vor allem aus groRziigig durchgriinten Wohngeb&duden. Weiter siidlich befinden sich groRere land-
wirtschaftliche Hofstellen bzw. gewerblich genutzte Flachen (Holzverarbeitung). Diese umgrenzen-
den Flachen weisen einen baulichen Zusammenhang auf. Nach Westen wird die einzubeziehende Fla-
che von landwirtschaftlich genutzten Flachen im AulRenbereich begrenzt.

Auch beim Teilbereich 2 weisen die umliegenden Flachen im Nordosten sowie Sidwesten einen bau-
lichen Zusammenhang auf. Diese setzt sich aus landwirtschaftlichen Hofstellen mit entsprechend
groRzugiger Durchgriinung und Wohngebauden zusammen. Nach Nordwesten und Westen wird der
Teilbereich vom nicht zu bebauenden AuRenbereich begrenzt.

In beiden Teilbereichen ist die unmittelbare bebaute Umgebung der einzubeziehenden Flachen hin-
sichtlich der Art der baulichen Nutzung typisch dorflich gepragt und setzt sich aus dem Nebeneinan-
der von Hofstellen, Wohnnutzungen und gewerblicher Nutzung zusammen. Die Flache ist damit hin-
sichtlich der Art der baulichen Nutzung gepragt von der Nutzungsart ,Dorfgebiet” (gem. 5 BauNVO).

MaR der baulichen Nutzung und liberbaute Grundstiicksflache

Fiir die unmittelbar bebaute Umgebung bestehen weder qualifizierte, einfache noch vorhabenbezo-
gene Bebauungsplane. Im Flachennutzungsplan sind die benachbarten Flachen jeweils als gemischte
Bauflachen dargestellt. Die BauNVO legt fiir Baugebiete allgemeine Obergrenzen fir das Mal} der
baulichen Nutzung fest. Flir gemischte Bauflachen bzw. Dorfgebiete liegt die maximale GRZ bei 0,6.

www.lars-consult.de Seite 19 von 38



Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Priifung der Voraussetzungen fiir die Aufstellung der Einbeziehungssatzung

Bezliglich des tatsachlich realisierten MaRes der baulichen Nutzung zeigt sich, dass im Teilbereich 1
die GRZ der umliegenden Bebauung unter der Obergrenze von 0,6 liegt. Die einzubeziehende Flache
ist damit gepragt von einer maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ), die unter den zuldssigen 0,6
gemischter Bauflachen bzw. eines Dorfgebietes liegt. Nachdem es sich bei der geplanten Bebauung
um Wohngebdude handelt, wird die maximale GRZ im Teilbereich 1 auf 0,25 beschrdnkt, um den auf-
gelockerten, kleinteiligen Siedlungscharakter der Umgebung fortzusetzen. Im Teilbereich 2 erfolgt die
Festsetzung einer GRZ von 0,4, da hier die umgebende Bebauung dichter ist, was insbesondere den
groRen Betriebs- und Wohngebauden der landwirtschaftlichen Hofstellen geschuldet ist.

Zugleich sind die Baugrenzen so gezogen, dass zwar eine gewisse Flexibilitdt, was die Situierung der
Gebaude betrifft, gegeben ist. Jedoch wird Wert daraufgelegt, dass die hinzukommende Bebauung in
der Flucht der Bestandsgebaude liegt und im Teilbereich 1 nicht weiter nach Westen sowie im Teilbe-
reich 2 nicht weiter nach Nordwesten hinausragt. Zudem wurde im Teilbereich 2 Wert daraufgelegt,
dass die Gebaude nicht ndher an landwirtschaftlichen Betrieben im Nordosten riicken, als bereits be-
stehende Gebdude.

Bauweise

Die Gebaude in der Umgebung der einzubeziehenden Flache sind gepragt durch ihre zweigeschossige
Bauweise und Satteldacher mit Dachneigungen zwischen ca. 20° - 40°.

ErschlieBung

Die ErschlieRung, eine weitere Voraussetzung fir die Zuldssigkeit von Vorhaben gem. §34 Abs. 1
BauGB, ist liber die ostlich verlaufende StraRe ,Wirzbiihl”“ (Teilbereich 1) sowie Uber die ,Hasenberg-
stralle” (Teilbereich 2) gesichert. Im Falle einer Bebauung des Grundstlickes mit der Flurnummer
462/8 (Teilbereich 2) ist die ErschlieBung (Gewahrleistung der Zufahrt an die 6ffentliche Hasenberg-
stralle) privatrechtlich zu sichern.

4 Priifung der Voraussetzungen fiir die Aufstellung der Einbeziehungs-
satzung

Vereinbarkeit mit einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung (§34 Abs. 5 Satz 1 Nr.1 BauGB)

Der Aufstellung der Einbeziehungssatzung ,,Minchenreute” geht ein intensiver Suchprozess der Stadt
Aulendorf bezlglich ihrer Ortsteilentwicklung voraus. Die Stadt hat sich bewusst entschieden, dass
insbesondere in den kleineren Ortsteilen eine angepasste und vorausschauende Siedlungsentwick-
lung unverzichtbar ist, um die Charakteristik und Eigenart der Ortsteile zu erhalten und in die Zukunft
zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt dem Thema der Ortsteilentwicklung gewid-
met und in Zusammenarbeit mit der Bevolkerung einzelne Bereiche identifiziert, welche fiir eine bau-
liche Erganzung im Sinne der Ortsabrundung in Frage kommen. In den Ortsteilen sollen keine grof3fla-
chigen Wohnbaugebiete ausgewiesen werden, vielmehr soll durch Innenentwicklungen kombiniert
mit bedarfsgerechten, punktuellen AuRenentwicklungen die lokale Bedarfsdeckung an Wohnraum
erfolgen.
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Muinchenreute &

Entwicklungsflache 28 0 >

Abbildung 3: Potentielle Entwicklungsfldchen in Miinchenreute mit Markierung der einzubeziehenden Fldchen — weif3 (un-
mafstéblich)

Wie in der Abbildung zu erkennen, waren beide Teilbereiche der gegenstandlichen Einbeziehungssat-
zung auch Gegenstand der Prifung. Der Teilbereich 1 (in der Abbildung als Entwicklungsflache 1 be-
zeichnet) wurde sofort als geeignet eingestuft (Symbol ,,Daumen nach oben”). Bei dem Teilbereich 2
(als Entwicklungsflache 2 bezeichnet) stand zunéchst ein Fragezeichen, da hier, obwohl grundsatzlich
fiir eine Ortabrundung geeignet, aufgrund der Ndhe zu landwirtschaftlichen Betrieben, eine Bebau-
ung erst immissionsschutzfachlich geklart werden musste. Die hierfiir zustandige Fachbehorde des
Landratsamtes Ravensburg hat zwischenzeitlich eine Geruchsabschatzung vorgenommen, die zu dem
Ergebnis kommt, dass kein diesbezlglicher Konflikt zu erwarten ist.

Damit entsprechen die beiden Teilbereiche der von der Stadt angestrebten stadtebaulichen Entwick-
lung.

Wie dem Lageplan zu entnehmen ist, sind beide Teilflaichen raumlich so situiert, dass die planungs-
rechtlichen Kriterien der Einbeziehungssatzung gegeben sind: es handelt sich nicht um spornartige
Entwicklungen, vielmehr stellt die Einbeziehung eine LickenschlieRung bzw. Arrondierung der Sied-
lungsstrukturen dar. Der sehr spezifische linear gepragte Siedlungscharakter von Miinchenreute wird
hierbei aufgegriffen. Das Siedlungsgeflige wird in Teilbereichen ergdnzt bzw. abgerundet.
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Im Flachennutzungsplan sind die beiden Teilbereiche als Flachen fiir die Landwirtschaft dargestellt (s.
Abbildung). Fiir eine Einbeziehungssatzung ist es jedoch nicht erforderlich, dass die einzubeziehende
Flache im Flichennutzungsplan bereits als Baufliche dargestellt ist. Eine Anderung des Flichennut-
zungsplanes ist bei einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB nicht erforderlich. Der Flachen-
nutzungsplan soll im Zuge der nichsten Anderung berichtigt werden.

Abbildung 4: Auszug Fldchennutzungsplan mit markierten Teilbereichen (ohne Maf3stab)

Ausschluss der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung
(8§34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Anhaltspunkte fir die Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung liegen nicht vor.
Durch die Einbeziehungssatzung bzw. durch die Pragung der einzubeziehenden Flachen durch die
umliegende Bebauung entsteht nicht die Zulassigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben gemaR Anlage 1
des Gesetzes liber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) oder nach Landesrecht.

Ausschluss von Beeintrachtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BNatSchG genannten
Schutzgiiter sowie von Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren
Unfallen nach §50 Satz 1 BImSchG (§ 34 Abs. 5 Satz 1 Nr.3 BauGB)

Beide Teilbereiche befinden sich auRerhalb von Natura 2000-Gebieten (FFH-, SPA-Gebieten). Anhalts-
punkte flr eine Beeintrachtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgiiter
liegen somit nicht vor. Es bestehen dariiber hinaus keine Anhaltspunkte dafiir, dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen nach

§ 50 Satz 1 BImSchG bestehen, da unmittelbar an das Plangebiet lediglich Wohngeb&dude und Flachen
mit landwirtschaftlicher Nutzung angrenzen.
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Allgemeine Zielsetzung

GemaR § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB kdnnen im Rahmen der Einbeziehungssatzung einzelne Festsetzun-
gen nach § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB getroffen werden. Die Steuerungsdichte einer
Einbeziehungssatzung ist dabei deutlich geringer, als die Steuerungsdichte eines Bebauungsplans.

Durch die Einbeziehungssatzung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Realisie-
rung von Wohnbebauung geschaffen. Ziel flir beide Teilbereiche ist es, die hinzukommenden Ge-
badude in den Siedlungskorper zu integrieren, den Ortsrand in seinem Erscheinungsbild zu erhalten
sowie wesentliche Grundziige einer regionaltypischen Bauweise vorzugeben.

Einzelne Festsetzungen bzw. ortlichen Bauvorschriften stellen hierzu ein Instrument zur Schaffung
dieser gewiinschten Ordnung dar. Neben der Situierung des Baukoérpers und der ortsbildvertragli-
chen Dachgestaltung wird durch die griinordnerischen Festsetzungen zugleich der mit dem Bauvor-
haben verursachte Eingriff lokal kompensiert. Durch die Festsetzung ist die die Herstellung, Pflege
und dauerhafte Sicherung rechtsverbindlich. Zugleich dienen die griinordnerischen Festsetzungen
aus stadtebaulicher Sicht der Eingriinung des Ortsrandes und damit der Akzentuierung der Grenze
von Innen- und AuBenbereich.

Festsetzungen

Die Festsetzung einer GRZ von maximal 0,25 (Teilbereich 1) bzw. 0,4 (Teilbereich 2) erméglicht die
Umsetzung der geplanten Wohngebaude, fir die teilweise bereits eine erste Planung vorhanden ist.
Das MaR der baulichen Nutzung greift dabei den Dichtegrad der umgebenden Bebauung auf. In Teil-
bereich 1 ist die ndhere Umgebung durch kleine Wohnbauentwicklungen seit den 1950er Jahren ge-
pragt. Teilflache 1 grenzt an landwirtschaftlich gepragte Flachen mit héherem Dichtegrad an. Nach-
dem beide Flichen einsehbar sind und den Ubergang zum unbebauten Bereich darstellen wird die
GRZ auf das erforderliche Minimum begrenzt, um keine zu massive Bebauung an den Ortsrandern zu
erhalten.

Mit den Baugrenzen wird dabei die Situierung der Geb&dude gesteuert und bewusst darauf geachtet,
dass die hinzukommenden Baukdrper sich so nah wie moglich an den bestehenden Siedlungsrand
befinden und nicht weiter nach Westen (Teilbereich 1) bzw. nach Nordwesten (Teilbereich 2) hinaus-
ragen.

Zur Gewahrleistung einer ortstypischen und einheitlichen Héhenentwicklung wird im Teilbereich 1
eine maximale Firsthohe von 8,5 m und im Teilbereich 2 eine maximale Firsthéhe von 10,5 m Gber
RohfuRbodenoberkante (ROK) festgesetzt. Mit diesen Hohen werden die mittleren Firsthéhen der
jeweils umliegenden Gebaude aufgegriffen

Unterer Hohenbezugspunkt ist die jeweils zugehorige ErschlieRungsstrale: die Hauptgebaude dirfen
auf dem Flurstiick 421/1 der Gemarkung Blénried maximal 0,20 m, auf dem Flurstiick 462/2 der Ge-
markung Blénried maximal 0,30 m und auf dem Flursttick 462/8 der Gemarkung Blénried maximal
0,90 m Uber der fertigen StraBenoberkante der ErschlieBungsstralRen (Wiirzbihl bzw.
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HasenbergstraRe) liegen. Somit wird gewahrleistet, dass sich Baukoérper moglichst harmonisch in das
Bestandsgeldande anpassen und Geldndespriinge, B6schungen, Stiitzmauern etc. vermieden werden.
Zugleich kann ein Wasserabfluss innerhalb des Grundstiickes weg vom Gebaude ermdoglicht werden.

Das zuriickversetzte westliche Grundstiick der Teilflache 2 (ca. 850 m?) liegt im Bestand rund 60 cm
Uber dem nachstgelegenen Schnittpunkt mit der Hasenbergstralie. Aus diesem Grund darf hier die
ROK 0,9m Uber StraBenniveau HasenbergstraRe liegen. (Eine Hohenvermessung liegt nicht vor, daher
wird anstelle von absoluten Hohenfestsetzungen der Bezug zum vorhandenen StraRenraum als Be-
zugspunkt fir die Héhenlage der Hauser herangezogen).

Ortliche Bauvorschriften

Als Dachform fiir Hauptgebdaude werden nur Satteldacher mit einer Dachneigung zwischen 20 und 40
Grad zugelassen. Dies entspricht der Dachlandschaft der ndheren Umgebung sowie der regionaltypi-
schen Bauweise. Dadurch wird erreicht, dass die Ortsrandsituation durch die hinzukommenden Ge-
baude nicht unterbrochen / negativ beeintrichtigt werden. Es werden keine Dachaufbauten in der
Einbeziehungssatzung geregelt, so dass sich die Dachaufbauten der Umgebung anpassen und flexibel
gestaltet werden koénnen.

Auf den privaten Grundstiicksflachen wird eine Mindestzahl an Einzelbdumen festgesetzt deren Lage
variabel ist. Hierzu kdnnen auch standorttypische, alte Obstbaumsorten verwendet werden. Somit ist
eine standortgerechte und dorfvertragliche Mindesteingriinung gewahrleistet, welche die Bebauung
zum StralRenrand hin und zum Ortsrand hin sanft einbindet.

Die ErschlieBung des Teilbereiches 1 erfolgt Giber die Ostlich verlaufende StraRe ,,Wiirzbiihl“. Die Ge-
bdude des Teilbereiches 2 werden von der ,Hasenbergstralle” aus erschlossen. Im Falle einer Bebau-
ung des Grundstiickes mit der Flurnummer 462/8 erfolgt die ErschlieBung liber eine private Zufahrt
Uber das Grundstiick mit der Flurnummer 462/2. Diese ist im Zuge des Bauantrages entsprechend
privatrechtlich zu sichern.

Fir alle ErschlieBungen muss grundsatzlich die abwassertechnische Entsorgung sichergestellt sein.
Die Entwasserung hat — wenn moglich — Giber ein modifiziertes System zu erfolgen. Vor der abwasser-
technischen Erschliefung ist die Notwendigkeit von Wasserrechtsverfahren zu priifen. Werden
Rechtsverfahren erforderlich, sind diese friihzeitig bei der unteren Wasserbehérde zu beantragen.

6 Immissionsschutzfachliche Belange

Im Altortbereich von Miinchenreute befinden sich noch einzelne aktive landwirtschaftliche Hofstel-
len. Aufgrund der Nahe zu den einzelnen Betrieben wurden Seitens des Landratsamtes Ravensburg
(Amt fir Landwirtschaft) im Vorab eine Geruchsabschatzung durchgefiihrt. Demnach ist eine Bebau-
ung aus immissionschutzfachlicher Sicht in beiden Teilflachen méglich.

Daruber hinaus sind bei keiner der Flachen aufgrund umgebender Nutzungen Konflikte hinsichtlich
des Immissionsschutzes zu erwarten.
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7 Naturschutz und Eingriffsregelung

7.1 Bestand

Der erste Geltungsbereich an der Wiirzbihl StralSe fallt leicht in Richtung Nordwesten ab. Es wird ge-
genwartig als Acker genutzt und zur Strafl3e hin durch einen schmalen Griinstreifen begrenzt ist, auf
dem derzeitig im Nordosten des Geltungsbereiches ein Bushauschen platziert ist. Ca. 70 m westlich
verlduft ein Graben. Bei der Teilflache 2 im Bereich der HasenbergstraRe handelt es sich um Griin-
land- bzw. Ackerflachen, die direkt an die Wohnbebauung angrenzen. Es sind keine Baume oder
sonstigen 6kologisch hochwertigeren Strukturen innerhalb der Geltungsbereiche vorhanden.

Innerhalb der beiden Teilflachen und in deren Umfeld befinden sich keine amtlich kartierten Biotope
und keine gesetzlich geschiitzten Biotope gemaR § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), bzw.

§ 33 Naturschutzgesetz Baden-Wirttemberg. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich auch
keine weiteren Schutzgebiete gemal §§ 23-29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

7.2 Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Im Rahmen der gegenstandlichen Einbeziehungssatzung werden folgende Vermeidungs- und Mini-
mierungsmalnahmen gewahrleistet:

Tabelle 1: Vermeidungs- und MinimierungsmafSnahmen

Schutzgut Projektwir- | Vermeidungs- bzw. MinimierungsmaRnahme
kung

Tiere, Pflanzen | Lebens- e Schaffung 6kologisch hochwertigerer Lebensrdaume

und die biologi- | rdume durch die Pflanzgebote

sche Vielfalt

Boden Abtrag und e Reduzierung der Flachenversiegelung, Begrenzung der
Bodenversie- Versiegelung auf privaten Flachen durch Festsetzung zu-
gelung lassige GRZ

e Verringerung der Flachenversiegelung durch Ausfiihrung
von Zu- und Abfahrten sowie Stellplatzen mit wasser-
durchlassigen Beldgen (Rasenpflaster, Schotterrasen

etc.)
Wasser Uberde- e Verbesserung der Versickerungsrate und Reduzierung
ckung, des oberflachennahen Abflusses von Niederschlagswas-
Schadstoffe- ser durch Ausfiihrung der Stellplatze sowie der Zufahrt in
intrage wasserdurchlassiger Bauweise

e Erhaltung der Grundwasserneubildung durch Versicke-

rung des gesammelten Niederschlagswasser vorrangig

www.lars-consult.de Seite 25 von 38



Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Naturschutz und Eingriffsregelung

Schutzgut Projektwir- | Vermeidungs- bzw. MinimierungsmaBnahme
kung

Uber belebte Bodenzonen auf geeigneten Flachen (nach-
rangig Uber Rigolen oder Sickerrohre)

Klima und Luft | Uberbauung e Verringerung der Beeintrachtigungen auf das Lokalklima
durch eine Reduzierung der GRZ und der Versiegelung
durch Ausfiihrung der Stellplatze und Zufahrt in wasser-
durchldssiger Ausfiihrung

Landschaftsbild | Fernwirkung e Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild
/ Erholung durch entsprechende Eingriinungs- und Ausgleichsmal3-
nahmen

7.3 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung

Nachdem durch die Satzung Baurecht auf bislang unbebauten Flachen geschaffen wird und die ge-
plante Bebauung einen Eingriff in Natur und Landschaft gemal § 14 Abs. 1 BNatSchG und § 14
NatSchG darstellt, besteht das Erfordernis eines naturschutzfachlichen Ausgleichs gemaR § 1a Abs. 3
BauGB.

Grundsitzlich erfolgt die Bilanzierung nach der Bewertungseinstufung bzw. Punktevergabe der , Oko-
kontoverordnung Baden-Wirttemberg” (Bewertungsschema der Verordnung des Ministeriums fir
Umwelt, Naturschutz und Verkehr Gber die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgefiihrten
MaRnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen - OKVO). Die fiir die Berechnung angewandte Me-
thodik ist dem Leitfaden ,,Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung,
Kompensationsbewertung und Okokonten — Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis,
Ravensburg, Sigmaringen” zu entnehmen. Die Belange des Bodenschutzes werden im Rahmen des
Bauleitplanes entsprechend der geltenden rechtlichen Voraussetzungen abgearbeitet (u. a. Arbeits-
hilfe ,Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung”, OKVO). Wihrend der
Bauphase ist das Merkblatt ,,Bodenschutz bei Bauarbeiten” des Landkreises Ravensburg zu berick-
sichtigen.

7.3.1 Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

In den nachfolgenden Tabellen wird die Bilanzierung der Bestandssituation sowie der Planung fiir die
Biotoptypen innerhalb der zwei Projektgebiete dargestellt.
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Tabelle 2: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 1- Bestand

Bewertung — Biotoptypen
Bestand

Nr. Bio- Biotoptyp Flache/ Einheit/ | Wertpunkte | Okopunkte

toptyp Umfang pro Einheit

Stiick
37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegeta- 2.692 m? 4 10.768
tion

60.10 Von Bauwerken bestandene Flache 6 m? 1 6
60.50 Kleine Griinflache 128 m? 4 511
SUMME Bestand 2.826 m? 11.285

E] Geltungsbereich 0 50 m 4&

——— Flurgrenze

Biotoptyp Bestand
37.11, Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation, 4 WP

[ 60.10, Von Bauwerken bestandene Flache, 1 WP
60.50, Kleine Grunflache, 4 WP

Abbildung 5: Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Biotoptypen)
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Tabelle 3: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 2- Bestand
Bewertung — Biotoptypen
Bestand
Nr. Bio- Biotoptyp Flache/ Einheit Wertpunkte | Okopunkte
toptyp Umfang pro Einheit
33.60 Intensivgrinland oder Griinlandansaat 792 m? 6 4,751
37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvege- 750 m? 4 3.000
tation
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener 21 m? 2 42
Decke, Kies oder Schotter
SUMME Bestand 1.563 m? 7.793

E:] Geltungsbereich

——— Flurgrenze

Biotoptyp Bestand

| 33.60, Intensivgriinland oder Griinlandansaat, 6 WP

| 37.11, Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation, 4 WP
60.23, Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter, 2 WP

Abbildung 6: Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Biotoptypen)
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Tabelle 4: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 1 - Planung

Bewertung - Biotoptypen
Planung
Nr. Bio- Biotoptyp Flache/ Einheit/ | Wertpunkte Oko-
toptyp Umfang Stlick pro Einheit punkte
60.10 Von Bauwerken bestandene 2.826 * m? 1 707
Flache (GRZ = 0,25) 0,25=707
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener 354 m? 2 707
Decke, Kies oder Schotter
60.60 Garten 1.765 m? 6 10.590
45.10 - Einzelbaum auf sehr gering- bis gering- 50 cm 9 8 3.600
45.30a wertigen Biotoptypen
SUMME Planung 2.826 m? 15.603

45%10z45%301a

[ ] Baugrenze L L |

——— Flurgrenze

:] Geltungsbereich 4&
0 50 m

Biotoptyp Planung
- 60.10, Von Bauwerken bestandene Flache, 1 WP
| 60.60, Garten, 6 WP
@ 45.10-45.30 a, Einzelbaum auf sehr geringwertigem bis geringwertigem Untergrund, 8 WP

Abbildung 7: Planung innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Biotoptypen)
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Tabelle 5: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich 2 - Planung

Bewertung - Biotoptypen
Planung
Nr. Bio- Biotoptyp Flache/ Einheit/ | Wertpunkte | Okopunkte
toptyp Umfang Stlick pro Einheit
60.10 Von Bauwerken bestandene 1.563* m? 1 625
Flache (GRZ =0,4) 0,4=625
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener 313 m? 2 626
Decke, Kies oder Schotter
60.60 Garten 625 m? 6 3.750
45.10 - Einzelbaum auf sehr gering- bis gering- 50 cm 6 8 2.400
45.30a wertigen Biotoptypen
SUMME Planung 1.563 m? 7.401

:] Geltungsbereich g

50 m
[ | Baugrenze | ! |

——— Flurgrenze

Biotoptyp Planung
- 60.10, Von Bauwerken bestandene Flache, 1 WP
| 60.60, Garten, 6 WP
@ 45.10-45.30 a, Einzelbaum auf sehr geringwertigem bis geringwertigem Untergrund, 8 WP

Abbildung 8: Planung innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Biotoptypen)

www.lars-consult.de Seite 30 von 38



Einbeziehungssatzung "Miinchenreute" gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB L
Stand: 26.07.2021 consult
Naturschutz und Eingriffsregelung

Tabelle 6: Bilanz der Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches 1

BILANZ (Biotoptypenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches)
Bestand (Geltungsbereich): 11.285 | Okopunkte
- | Planung (Geltungsbereich): 15.603 | Okopunkte
DIFFERENZ +4.318 | Okopunkte

Aufgrund Uberbauung des Geltungsbereiches 1 ergibt sich mit Umsetzung der Planung ein Uber-
schuss von 4.318 Okopunkten fiir die Biotoptypen.

Tabelle 7: Bilanz der Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches 2

BILANZ (Biotoptypenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches)
Bestand (Geltungsbereich): 7.793 | Okopunkte
- | Planung (Geltungsbereich): 7.401 | Okopunkte
DIFFERENZ - 392 | Okopunkte

Aufgrund Uberbauung des Geltungsbereiches 2 ergibt sich mit Umsetzung der Planung ein Defizit von
392 Okopunkten fiir die Biotoptypen.
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7.3.2

Bewertung der Bodentypen im Untersuchungsgebiet

In den nachfolgenden Tabellen wird die Bilanzierung der Bestandssituation sowie der Planung fiir die

Bodentypen innerhalb des Projektgebietes dargestellt.

Tabelle 8: Bewertung Boden im Geltungsbereich 1 - Bestand

Bewertung - Boden
Bestand
Bewertungs- | Wertstufe Ge-
Klasse Boden- samtbewer- Okopunkte
Fliche Einheit funktion tung pro m? Okopunkte
Unversiegelter Bereich 2.826 m? 2-2-3 2,33 9,33 26.367
SUMME Bestand 2.826| m? 26.367

Boden Bestand Gesamtbewertung

r__:l Geltungsbereich

——— Flurgrenze [ 233
B 267
3
|| keine Bewertung vorhanden
Abbildung 9: Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Boden)
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Tabelle 9: Bewertung Boden im Geltungsbereich 2 - Bestand

Bewertung - Boden
Bestand

Bewertungs- | Wertstufe Ge-

Klasse Boden- samtbe-wer- | Okopunkte

Fliche Einheit funktion tung pro m? Okopunkte

Unversiegelter Bereich 813 m? 2-2-3 2,33 9,33 7.585
Unversiegelter Bereich 750 m? 2-3-3 2,67 10,66 7.995
SUMME Bestand 1.563| m? 15.580

Boden Bestand Gesamtbewertung

Bl 233
B 267

|| keine Bewertung vorhanden

1::_] Geltungsbereich

~——— Flurgrenze

Abbildung 10: Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Boden)
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Tabelle 10:Bewertung Boden im Geltungsbereich 1 - Planung

Bewertung - Boden
Planung

Bewertungs- Wertstufe .

Klasse Boden- Gesamtbe- | Okopunkte

Fliche Einheit funktion wertung pro m? Okopunkte

versiegelt 707 m? 0 0 0 0
teilversiegelte Flache 354 m? 1-1-1 1 4 1.416
Unversiegelter Bereich 1.765 m? 2-2-3 2,33 9,33 16.467
SUMME Planung 2.826 m? 17.883

r__:l Geltungsbereich Boden Planung Gesamtbewertung

——— Flurgrenze B 233
| uberbaubare 2.67
Fliche (GRZ = 0,25) 3

|| keine Bewertung vorhanden

Abbildung 11: Planung innerhalb des Geltungsbereiches 1 (Boden)
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Tabelle 11:Bewertung Boden im Geltungsbereich 2 - Planung

Bewertung - Boden
Planung

Bewertungs- Wertstufe B

Klasse Boden- Gesamtbe- | Okopunkte

Fliche Einheit funktion wertung pro m? Okopunkte

versiegelt 625 m? 0 0 0 0
teilversiegelte Flache 313 m? 1-1-1 1 4 1.252
Unversiegelter Bereich 324 m? 2-2-3 2,33 9,33 3.023
Unversiegelter Bereich 301 m? 2-3-3 2,67 10,66 3.209
SUMME Planung 1.563 m? 7.484

:] Geltungsbereich

Boden Planung Gesamtbewertung

——— Flurgrenze

| tiberbaubare

Fliche (GRZ = 0,4)

Bl 233

2.67
|| keine Bewertung vorhanden

Abbildung 12: Planung innerhalb des Geltungsbereiches 2 (Boden)

Tabelle 12:Bilanz der Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches 1

BILANZ (Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches)
Bestand (Geltungsbereich): 26.367 | Okopunkte
- | Planung (Geltungsbereich): 17.883 | Okopunkte
DIFFERENZ 8.484 | Okopunkte
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Die Bilanz der Bodenbewertung zeigt, dass mit der Umsetzung der Planung im Geltungsbereich 1 ein
Defizit von 8.484 Okopunkten verbunden ist.

Tabelle 13:Bilanz der Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches 2

BILANZ (Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereiches)
Bestand (Geltungsbereich): 15.580 | Okopunkte
- | Planung (Geltungsbereich): 7.484 | Okopunkte
DIFFERENZ - 8.096 | Okopunkte

Die Bilanz der Bodenbewertung zeigt, dass mit der Umsetzung der Planung im Geltungsbereich 2 ein
Defizit von 8.096 Okopunkten verbunden ist.
7.3.3 Gesamtbilanz

In der Gesamtbilanz werden die Okopunkte der Biotoptypenbewertung und der Bodenbewertung
zusammengefihrt. Diese Zusammenfihrung der beiden Teilsysteme ergibt einen Gesamtbedarf fur
den Geltungsbereich 1 von 4.166 Okopunkten.

Tabelle 14:Gesamtbilanz Okopunkte im Geltungsbereich 1

BILANZ (Biotoptypenbewertung innerhalb des Geltungsbereichs) +4.318 Okopunkte
BILANZ (Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereichs) 8.484 | Okopunkte
GESAMTSUMME (Bedarf) 4.166 | Okopunkte

Fiir den Geltungsbereich 2 ergibt die Zusammenfiihrung der beiden Teilsysteme einen Gesamtbedarf
von 8.488 Okopunkten.

Tabelle 15:Gesamtbilanz Okopunkte im Geltungsbereich 2

BILANZ (Biotoptypenbewertung innerhalb des Geltungsbereichs) 392 Okopunkte
BILANZ (Bodenbewertung innerhalb des Geltungsbereichs) 8.096 Okopunkte
GESAMTSUMME (Bedarf) 8.488 | Okopunkte

Der ermittelte Okopunktebedarf von insgesamt 12.654 Okopunkten wird (iber die bereits herge-
stellte und von der Stadt Aulendorf erworbene OkokontomaRnahme ,,MoorschutzmafRnahmen im
Unteren Tannhauser Ried”, Flurstiick 111 der Gemarkung Tannhausen, Aktenzeichen: 421-364.38 mit
200.027 Okopunkten erbracht.
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7.4 Artenschutz

Im Rahmen von baulichen Eingriffen sind die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des BNatSchG §
44 zu beachten. Die Verbote sind konkret handlungsbezogen, allerdings muss auf Ebene der Bauleit-
planung gezeigt werden, dass dem Vorhaben keine uniiberwindbaren artenschutzrechtlichen Kon-
flikte entgegenstehen.

Geltungsbereich 1

Die Flache wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und besitzt keinerlei Sonderstrukturen, mit Aus-
nahme einer Stromleitung und eines kleinen Bushdauschens im Nordosten. Insgesamt besitzt sie nur
eine geringe 6kologische Wertigkeit. Da Geholze, Gewdsser oder magere Vegetationsbestande kom-
plett fehlen, kann ein Vorkommen der meisten planungsrelevanten Arten sicher ausgeschlossen wer-
den. Durch die umliegende Bebauung kommt es zu einer engen Kammerung, daher kénnen auch
Brutvogel des Offenlands wie die Feldlerche und der Kiebitz ausgeschlossen werden. Das angren-
zende Bushauschen ist zugig und nicht isoliert und daher nicht als Quartier flir Flederméause geeignet.
Eine Nutzung als Zwischenhangplatz sowie eine Nutzung durch Allerweltsvogelarten wie z.B. den
Hausrotschwanz ist potenziell moglich. Sollte die Bushaltestelle verlagert werden, sollte ein etwaiger
Abriss daher im Winterhalbjahr erfolgen, bzw. nach einer vorherigen Kontrolle auf geschiitzte Arten.
In der koordinierten Stellungnahme des Landratsamts Ravensburg vom 04.11.2020 wird auf einen
Baum im stidlichen Geltungsbereich hingewiesen. Bei einer Ortsbegehung am 09.03.2021 wurde die-
ser nicht mehr auf der Flache vorgefunden.

Geltungsbereich 2

Es erfolgt ebenfalls eine intensive landwirtschaftliche Nutzung, daher gilt grundsatzlich die gleiche
Einschatzung wie zum Geltungsbereich 1. In der koordinierten Stellungnahme des Landratsamts
Ravensburg wird auf den 6stlich angrenzenden Schuppen und auf Geholze hingewiesen. Eine unmit-
telbare Beeintrachtigung dieser Strukturen durch das geplante Vorhaben kann ausgeschlossen wer-
den, da sie aulRerhalb des Geltungsbereichs liegen und durch einen Feldweg davon getrennt sind. Bei
den Geholzen handelt es sich um zwei Einzelbdume im Hof des Grundstiicks. Der Schuppen ist zugig
und nicht isoliert. Daher besteht nur eine sehr geringe Eignung fiir planungsrelevante Arten (Fleder-
mause, Brutvogel). Zudem ist durch die Lage nur ein Vorkommen von an den Siedlungsbereich ange-
passten Arten moglich. Negative Beeintrachtigungen durch das geplante Vorhaben kénnen daher mit
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

8 Sonstiges
Versorgungseinrichtungen

Die Plangebiete sind an die 6ffentlichen Versorgungseinrichtungen angebunden. Die Wasserversor-
gung wird durch den Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe gewahrleistet.
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Geologischer Untergrund

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich von glazialen Sedimenten der Inneren Jungmorane und der KiRlegg-Subformation.

Mit einem oberflaichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbe-
feuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der KiRlegg-Subformation
ist zu rechnen.
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”
Beteiligung der Behdrden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Abwagungs- und Beschlussvorschldage zu den Stellungnahmen der Behorden, Verbande und der sonstigen Tra-
ger 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Im Rahmen der Beteiligung der Behdorden gemal § 4 Abs. 2 BauGB wurden mit Schreiben vom 14.04.2021 insgesamt 22 Behdrden sowie anderweitige Trager 6ffentli-
cher Belange zu einer Stellungnahme aufgefordert. Sie hatten bis zum 21.05.2021 Zeit sich zu duRern. Parallel hierzu wurde die Beteiligung der Offentlichkeit (inkl.

Verbinde) gemaR § 3 Abs. 2 BauGB durchgefiihrt.

Von 6 Behoérden, Verbanden und Tragern wurden Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht. Dies sind:

Bauleitplanung und-

. GartenstraRe 107
Koordination

1 Landratsamt Ravensburg

88212 Ravensburg

Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Berg-

bau im RP Freiburg Albertstrae 5

79104 Freiburg i. Breisgau

Robert-Schumann-StraRe 7

3 amprion GmbH

A-BB Asset Management

44253 Dortmund

Netze BW GmbH

Regionalzentrum
Oberschwaben

Adolf-Pirrung-Stralie 2

88400 Biberach

Deutsche Telekom Technik GmbH

Technik Niederlassung Stidwest

Adolf-Kolping-StraRe 2-4

78166 Donaueschingen

Handwerkskammer Ulm

Olgastralle 72

89073 Ulm

9 Behorden, Verbdnde und Trager hatten keinerlei Anregungen oder Bedenken, diese sind:

Regierungsprasidium Tibingen

Referat 21 - Bauleitplanung

Konrad-Adenauer-Strafte 20

72072 Tubingen

Stadt Bad Schussenried

Wilhelm-Schussen-Stralle 36

88427 Bad Schussenried

Stadt Bad Waldsee

Hauptstralle 29

88339 Bad Waldsee
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Beteiligung der Behdrden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

4 Gemeinde Ebersbach-Musbach Kirchplatz 4 88371 Ebersbach-Musbach

5 Gemeinde Altshausen Hindenburgstralie 2 88361 Altshausen

6 Industrie- und Handelskammer Bodensee-Ober- LindenstraRe 2

schwaben 88250 Weingarten

TransnetBW GmbH N .
7 Hochstspannungsleitungen

Keine weitere Beteiligung mehr 11.5.21 Am Wallengraben 135

70565 Stuttgart

8 Vodafone BW GmbH Kassel Zentrale Planung Postfach 10 20 28 34020 Kassel

9 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben Hirschgraben 2 88214 Ravensburg

7 Behorden, Verbdnde und Trager haben sich nicht geduRert, diese sind:

1 Landesamt fiir Denkmalpflege im RP Stuttgart Postfach 20 01 52 73728 Esslingen

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis

2 Schwommengasse 2 88273 Fronreute
Ravensburg

3 Thiiga Energienetze GmbH Industriestralle 7 78224 Singen
Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal | (Stadtgebiet) Bergstralle 35 88276 Berg
Wasserversorgungsverband Obere Schussen- (Ortsteile) Ballenmoos 39 88339 Bad Waldsee

talgruppe

BUND Regionalverband Bodensee-Oberschwa-
ben

Gemeinde Wolpertswende

Leonhardstralle 1

Kirchplatz 4

88212 Ravensburg

88284 Wolpertswende
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Von 2 Biirgern wurden Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht. Dies sind:

1. Burgerl

2. Burger2
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Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Die folgenden Behorden, Verbande und Trager 6ffentlicher Belange auBerten Anregungen, Bedenken und Hinweise:

(Stellungnahme vom 18.05.2021)

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraBe 107, 88212 Ravensburg

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Allgemeine Einschatzung

Es bestehen noch Bedenken gegen die Satzung. Die Details entnehmen Sie
bitte den folgenden Stellungnahmen der Fachbehérden.

Koordinierte Stellungnahme Landratsamt Ravensburg zu folgenden Belan-
gen:

A. Bauleitplanung

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Re-
gelfall nicht Giberwunden werden kdnnen, mit Rechtsgrundlage

Planungsrechtliche Festsetzungen:
Nr. 2.1: GemalR § 18 Abs. 1 BauNVO ist bei Festsetzung der Hohe von bau-
lichen Anlagen der erforderliche Bezugspunkt festzusetzen. Dieser fehlt

fur die maximale ,,Firsthohe”.

Im weiteren Text ist von dem Bezugspunkt ROK der zuldssigen ,,Wand-
hohe” die Rede. Eine Wandhohe wird aber nicht festgesetzt. Die Hohen-
werte der ErschlieBungsstralien sind im Plan ebenfalls nicht erkennbar,
auch nicht am Schnittpunkt mit der PrivatstraRe.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Nachdem keine Hohenvermessung vorliegt werden die bekannten Bestandshéhen des
StraRenraumes als Bezugshohe festgelegt und in der Planzeichnung gekennzeichnet. Die
maximale RohfuBbodenoberkante (ROK) fir das Erdgeschoss des Hauptgeb&dudes wird
fur alle Grundstiicke in Relation zu diesem Hohenbezugspunkt festgesetzt. Die HoOhen-
lage der Gebaude ist so konzipiert, dass moglichst auf natlrlichem Bestandsgelande ge-
baut werden kann und keine unnétigen Gelandemodellierungen erforderlich sind. Die
Oberkante ErdgeschoR liegt bei allen Grundstiicken iber dem StraBenniveau, sodass
auch der Wasserabfluss gewahrleistet werden kann. Die Firsthohe wird ab der Rohful3-
bodenoberkante bis zum hochsten Punkt des Gebdaudes gemessen und bezieht sich bei
Sattelddchern auf die hochste Stelle des Firstes.
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 18.05.2021)

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Nr. 2.3. Bitte kennzeichnen Sie die Hinweise als Hinweise. § 9 Abs. 1
BauGB ermachtigt nicht zu ,,Verbot” von ortsfremden Ziergeholzen.

In der Begriindung auf S. 20 wird erlautert, dass im Teilbereich 2 eine GRZ
von 0,35 festgesetzt wird. Tatsachlich werden aber 0,4 festgesetzt. Der
Widerspruch ist auszurdaumen.

2 Bedenken und Anregungen

Abgrenzung Einbeziehungssatzung und Bebauungsplan:

GemaR § 34 Abs. 5 BauGB kdnnen nur ,einzelne” Festsetzungen erlassen
werden. Entspricht der Regelungsumfang einer Einbeziehungssatzung ei-
nem einfachen Bebauungsplan, wird der Regelungsrahmen des § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 BauGB Uberschritten. Der vorgelegte Plan zusammen mit den
Festsetzungen Nr. 2.1 bis Nr. 2.4 erweckt u. E. eher den Eindruck eines
»einfachen Bebauungsplans” nach § 30 Abs. 3 BauGB.

Damit ware die Planung nach unserer Einschatzung als Bebauungsplan zu
bezeichnen. Wir empfehlen, die Anzahl der Festsetzungen zu reduzieren,
z.B. die Baugrenze, die Anzahl der Wohneinheiten zu streichen.

Begriindung:
S. 20 ErschlieBung Uber einen Privatweg:

Die Sicherung der ausreichenden ErschlieRung als Voraussetzung fiir die
bauplanungsrechtliche Zuldssigkeit baulicher Anlagen setzt hinsichtlich

Die Formulierung der zuladssigen ,Wandhohe” ist falsch und wird redaktionell bezliglich
der Firsthohe berichtigt.

Die Formulierung zu ortsfremden Gehdlzen wird zu den Hinweisen unter Kapitel 2.2 Vor-
schriften nach Landesbauordung gemaR §74 LBO — Sonstige Bauvorschriften verschoben
und dort unter dem Punkt , Gartenanlagen” mitaufgenommen.

Der Fehler auf S.20 wird auf GRZ = 0,4 berichtigt.

Es ist bekannt, dass in Einbeziehungssatzungen kein zu hoher Regelungsumfang erfolgen
soll. Die umfangreicheren Festsetzungen sollten der Wahrung der stadtebaulichen Quali-
tat am Ortsrand dienen. Sie wurden zum Schutz des Ortsbildes etwas enger gefasst. Auf-
grund der Empfehlung durch das Landratsamt wird auf die Festsetzung zur Abgrenzung
fur Garage/Carport sowie auf die Festsetzungen zu den Wohneinheiten verzichtet. An
den Baugrenzen wird jedoch festgehalten um die griinordnerischen Aspekte zu regeln
(Berechnung Eingriff/Ausgleichsflachenerfordernis) und die ortsrandvertragliche Bebau-
ung zu sichern.

Die ErschlieBung des Flurstiickes mit der Nr. 462/8 ist privatrechtlich zu sichern. Es be-
stehen bereits mlndliche Vereinbarungen zur Sicherstellung der Erschliefung zwischen
den betroffenen Grundstilickseigentiimern, die vertraglich gesichert werden.
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Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”
Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg
(Stellungnahme vom 18.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise Abwaidgungsvorschlag

der verkehrlichen Erschliefung voraus, dass das Baugrundsttick fiir Kraft-
fahrzeuge erreichbar ist, bei Wohnbauvorhaben im Innenbereich ist in
der Regel eine Wegbreite von mindestens 3 m erforderlich.

Derzeit scheint das Hinterliegergrundstiick am Privatweg nicht erschlos-
sen. Ggf. sollte noch ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit
festgesetzt werden.

S.20 unten: Im Textteil ist die Uberschreitung ROK bei der Hasenberg-
strale auf max. 0,9 m festgesetzt, nicht auf 0,7m. Bitte Widerspruch aus- | pie falsche ROK wird angepasst zu 0,9.
raumen.

Die Begriindung fiir die ortlichen Bauvorschriften auf S. 24 ist von der ) oo . . .
. . . . ) . . Dem Vorschlag wird nachgekommen und die Uberschrift redaktionell erganzt.
stadtebaulichen Begriindung durch eine Zwischenuberschrift abzugren-

zen. Die Ortlichen Bauvorschriften stellen eine eigenstandige Satzung dar.

B. Gewerbeaufsicht, Verkehr, Vermessung und Flurbereinigung, Altlas-
ten, Oberflaichengewdsser

[X] keine A Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
eine Anregungen

C. Landwirtschaft
Tel. 0751 85-6122

Sofern fiir den naturschutzrechtlichen Ausgleich eine externe Flache her-
angezogen wird (s. Ziffer 7.3.3 der Begrindung) wird auf § 15 Abs. 6 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg
(Stellungnahme vom 18.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise Abwaidgungsvorschlag

NatSchG verwiesen wonach bei der Auswahl der Flache die Landwirt-
schaftsbehdrde frihzeitig zu beteiligen ist.

D. Bodenschutz
Tel. 0751 85-4213

Hinweise:
Das SG Bodenschutz hat keine Bedenken gegen die Planung. Es ware je-
doch sinnvoll, wenn folgender Hinweis in die Einbeziehungssatzung mit-

aufgenommen werden konnte:
Bei allen Bodenarbeiten mit Oberboden (Humus) und kulturfahigem Un- Der Hinweis zu Bodenarbeiten wird zur Kenntnis genommen und in die Einbeziehungs-

terboden sind die Vorgaben der DIN 19731 ,Verwertung von Bodenmate- | satzung im genannten Wortlaut aufgenommen.
rial“ und der DIN 18915 , Bodenarbeiten” sowie der DIN 19639 ,,Boden-
schutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben“ einzuhalten.

E. Abwasser
Tel. 0751 85-4266

Fir alle ErschlieBungen muss grundsatzlich die abwassertechnische Ent-
sorgung sichergestellt sein. Die Entwdsserung hat —wenn méglich — Uber | per Hinweis wird zu Kenntnis genommen und ist bereits in der Begriindung auf S. 24
ein modifiziertes System zu erfolgen. Vor der abwassertechnischen Er- enthalten.

schlieBung ist die Notwendigkeit von Wasserrechtsverfahren zu priifen.

www.lars-consult.de



Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”
Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg
(Stellungnahme vom 18.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise Abwaidgungsvorschlag

Werden Rechtsverfahren erforderlich, sind diese friihzeitig bei der unte-
ren Wasserbehorde zu beantragen.

F. Naturschutz
Tel. 0751 85-4232

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die nicht
liberwunden werden kénnen

1.1 Artenschutz, § 44 BNatSchG

Zum Schutz von Insekten und zur Minimierung der Ausleuchtung der

Unter 3.3 Sonstige Hinweise ist bereits der Hinweis zu Insektenfreundlicher Beleuchtung

enthalten. Dieser wird um den Verweis auf das Merkblatt ergédnzt.
freien Landschaft ist der Hinweis zur Beleuchtung in die Textlichen Fest-

setzungen aufzunehmen. Das Merkblatt zur insektenfreundlichen Be-
leuchtung des Landratsamtes Ravensburg ist zu beachten.
https://www.rv.de/site/LRA-RV/get/params_E-
359829505/18199118/20201210-Merkblatt-Insektenschonende-Beleuch-
tung.pdf

2. Bedenken und Anregungen
. . & . & ) Bei der Festsetzung der GRZ (Kapitel 2.1) wird erganzt, dass die zuladssige Grundflachen-
2.1 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

- . o o zahl nur durch Stellplatze und Zufahrten um maximal 50 % tberschritten werden darf. In
In der, vom Biro , Lars Consult”, vorgelegten Bilanzierung wird flr die ver- . . . . . .
) B ) e ] o der Satzung ist unter Kapitel 2.3 ausgefiihrt, dass Parkplatze und Stellplatze sowie deren
siegelte Flache im Planungszustand lediglich die zuldssige GRZ von 0,25

bzw. 0,4 angerechnet. §19 BauNVO sieht jedoch die Moglichkeit einer
Uberschreitung der festgesetzten GRZ explizit vor. Somit ist in der

Zufahrten auf privaten und 6ffentlichen Grundstiicken nur in einer Ausfiihrung als Ra-
sen-Gitterstein, Rasenpflaster mit breiten begriinten Fugen, Schotter-Rasen, Drain-Pflas-
ter oder als wassergebundene Flache zul3ssig sind. Da die festgesetzte GRZ durch Stell-
platze und Zufahrten um maximal 50 % zusatzlich Giberschritten werden darf, wurde bei

www.lars-consult.de 8



Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 18.05.2021)

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Bilanzierung der hochstmogliche Versiegelungsgrad fiir die Schutzgliter
»Arten und Biotope” und ,, Boden” anzusetzen.

2.2 AusgleichsmaRnahmen, § 1a BauGB
Lt. Plan ist vorgesehen, die beiden Teilflichen mit Gehdlzen einzugrinen.

Dies sollte durch hochstammige einheimische Laub- oder Obstbdume er-
folgen, um eine wirksame Einbindung in den AuRenbereich zu erzielen,
vgl. Pflanzliste Link:

https://www.rv.de/site/LRA-RV/get/pa-
rams_E1479200016/16799903/Geh%C3%B6lzliste%20Land-
kreis%20Ravensburg-Feb%202019.pdf

Es besteht derzeit ein Okokontobedarf von 12.654 OP. Zum Satzungsbe-
schluss muss die Zuordnung mit konkreter Benennung der vorgesehenen
AusgleichsmaRBnahme bzw. der OkokontomalRnahme mit Okokontopunk-
ten erfolgen. Bei Abbuchung vom Okokonto ist ein Auszug mit der ent-
sprechenden Abbuchung dem Sachgebiet Naturschutz vorzulegen.

Bei Ausgleichsflachen auf privatem Grund, wére eine schuldrechtliche Ver-
einbarung mit dem Eigentimer und Grunddienstbarkeit erforderlich. Zum
Satzungsbeschluss muss zumindest eine wirksame schuldrechtliche Ver-
einbarung getroffen worden sein, die die zeitnahe Ubernahme einer ding-
lichen Sicherung beinhaltet. Die Eintragung der Dienstbarkeit kann nach
Satzungsbeschluss erfolgen.

der Bilanzierung der Bewertung — Biotoptypen (Planung) die Hélfte der potentiell voll-
versiegelten Flache zusatzlich als Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies
oder Schotter (60.23) bewertet. Auch bei der Bodenbewertung wurde die Halfte der
,,GRZ-Flache” als teilversiegelte Flache bilanziert. Somit ist in der Bilanzierung der
hochstmogliche Versiegelungsgrad bericksichtigt. An der Bilanzierung wird entspre-
chend festgehalten.

Als Ausgleich fiir den durch die Einbeziehungssatzung verursachten Eingriff wird die be-
reits umgesetzte und von der Stadt Aulendorf erworbene OkokontomaRnahme: Moor-
schutzmaBnahmen im Unteren Tannhauser Ried herangezogen. Diese liegt in der Natur-
raumeinheit Voralpines Higel- und Moorland, Flurstiick 111 der Gemarkung Tannhau-
sen und hat das Aktenzeichen 421-364.38. Von den 200.027 Okopunkten werden 12.654
Okopunkte fiir die gegenstindliche Einbeziehungssatzung verwendet.

www.lars-consult.de




Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 18.05.2021)

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

3. Hinweis

Einbuchung in das Kompensationsverzeichnis, § 18 Abs. 2 NatSchG
Nach Abschluss des Verfahrens sind die Eingriffsflache wie auch ggf. die
AusgleichsmalRinahmen auBerhalb der Satzung in das Kompensationsver-
zeichnis einzubuchen (§ 18 Abs. 2 NatSchG). Die Gemeinde hat die not-
wendigen Informationen an die Untere Naturschutzbehorde zu Gibermit-
teln.

G. Grundwasser
Tel. 0751 85-4269

Eine auf Dauer gesicherte, einwandfreie 6ffentliche wasserversorgungs-
technische Erschliefung der Gebaude ist sicherzustellen und sollte kurz im
Text dargestellt werden.

Hinweise

Wir bitten folgende Hinweise aufzunehmen:

Grundwasserbenutzungen bedirfen in der Regel einer wasserrechtlichen
Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese ist bei der
Unteren Wasserbehorde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen.
Die fir das Erlaubnisverfahren notwendigen Antragsunterlagen mussen
nach § 86 Absatz 2 Wassergesetz (WG) von einem hierzu befédhigten Sach-
verstandigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt Giber die
notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren Wasserbehdrde erhiltlich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Wasserversorgung wird durch den Wasserversorgungsverband Obere Schussen-
talgruppe sichergestellt.

Der genannte Hinweis zur Grundwasserbenutzung wird im Kapitel 3.3 unter sonstige
Hinweise erganzt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlieft:

- dass die H6henbezugspunkte in der Planzeichnung kenntlich gemacht werden

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 18.05.2021)

1. Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung und Koordination, GartenstraRe 107, 88212 Ravensburg

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Eine Erlaubnis fiir das Zutagefoérdern und Zutageleiten von Grundwasser
zur Trockenhaltung einer Baugrube kann grundsétzlich nur voribergehend
erteilt werden. Die unvorhergesehene Erschliefung von Grundwasser hat
der Unternehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbe-
horde des Landratsamtes unverziiglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbe-
horde trifft die erforderlichen Anordnungen.

dass unter ,Sonstige Hinweise” das Thema Gartengestaltung aufgegriffen wird
und die Formulierung zu ortsfremden Gehdlzen unter diesem Punkt aufgenom-
men wird.

dass auf die Festsetzung zur Abgrenzung fiir Garage/Carport sowie auf die
Festsetzungen zu den Wohneinheiten verzichtet wird

dass die Hinweise zu Bodenarbeiten und zur Grundwasserbenutzung unter Ka-
pitel 3.3 Sonstige Hinweise mitaufgenommen werden.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 14.05.2021)

2. Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau im RP Freiburg, AlbertstraBe 5, 79104 Freiburg i. Breisgau

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Im Rahmen seiner fachlichen Zustandigkeit fir geowissenschaftliche und
bergbehordliche Belange dulert sich das Landesamt fiir Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen
und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die im Regelfall nicht iiberwunden werden kdnnen

Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und MaBnahmen,
die den Plan beriihren kdnnen, mit Angabe des Sachstandes

Keine
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhorungsverfahren des LGRB als Tra-
ger offentlicher Belange keine fachtechnische Priifung vorgelegter Gut-
achten oder von Auszligen daraus erfolgt. Sofern fur das Plangebiet ein in-
genieurgeologisches Ubersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-
antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbiiros.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”
Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

2. Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau im RP Freiburg, AlbertstraBe 5, 79104 Freiburg i. Breisgau
(Stellungnahme vom 14.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise Abwaidgungsvorschlag

Eine Zuldssigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls
die Ubernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan empfohlen:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen
Geodaten im Verbreitungsbereich von glazialen Sedimenten der Inneren | Der Hinweis zum geologischen Untergrund und zu den potentiellen Bewegungen durch
Jungmoréne und der KiBlegg-Subformation. Schwinden und Quellen des tonigen Verwitterungsbodens wird in die Begriindung mit-
aufgenommen.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung)
und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Ver-
witterungsbodens im Bereich der KiBlegg-Subformation ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden- ) o )
. . . Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
kennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts, zum
Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemafl DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch

ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

Boden
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen | Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
oder Bedenken vorzutragen.

www.lars-consult.de 13



Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 14.05.2021)

2. Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau im RP Freiburg, AlbertstraBe 5, 79104 Freiburg i. Breisgau

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise
oder Anregungen vorzubringen.

Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegen-
den Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlrau-
men betroffen.

Geotopschutz
Im Bereich der Planflache sind Belange des geowissenschaftlichen Natur-
schutzes nicht tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse kdnnen dem bestehen-
den Geologischen Kartenwerk, eine Ubersicht tiber die am LGRB vorhan-
denen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) ent-
nommen werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 14.05.2021)

2. Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau im RP Freiburg, AlbertstraBe 5, 79104 Freiburg i. Breisgau

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Inter-
net unter der Adresse http://lIgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann.

Der Gemeinderat beschlieRt den Hinweis zum geologischen Untergrund sowie zur

aufzunehmen.

Quell- und Schwindfahigkeit des tonigen Verwitterungsbodens mit in die Begriindung

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 20.04.2021)

3. Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitungen, Robert-Schumann-str. 7, 44263 Dortmund

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Im Planbereich der o. a. MaRnahme verlaufen keine Hochstspannungslei-
tungen unseres Unternehmens.

Planungen von Hochstspannungsleitungen fur diesen Bereich liegen aus
heutiger Sicht nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass Sie beziglich weiterer Versorgungsleitungen
die zustdandigen Unternehmen beteiligt haben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die zustdndigen Unternehmen wurden beteiligt.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss erforderlich.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 29.04.2021)

4. Netze BW GmbH, Regionalzentrum Oberschwaben, Adolf-Pirrung-StraBe 7, 88400 Biberach

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Vielen Dank fiir die Beteiligung an diesem Verfahren.

Der Geltungsbereich im slidostlichen Bereich wird von unserer 20-kV-
Hauptleiung tberspannt. Der Geltungsbereich im westlichen Bereich wird
von unserer 0,4-kV-Leitung Giberspannt. Wenn Sicherungs- oder Ande-
rungsmalnahmen notwendig sind, dann rechnen wir die Kosten nach den
bestehenden Vertragen ab. Die Freileitung kann erst abgebaut werden,
wenn ein Ersatzkabel in Betrieb ist.

Um eine reibungslose ErschlieBung und Koordination zu ermaoglichen,
nehmen Sie bitte mindestens 4 Wochen vor der Ausschreibungsphase
Kontakt mit uns auf. Ansprechpartner fiir die Koordinierung und Durch-
fiihrung von BaumaRnahmen ist [T MOIMTNNGING] ©: +497351 53-2580, [:
-@netze—bw.de

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss erforderlich.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

(Stellungnahme vom 17.05.2021)

5. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Siidwest, Adolf-Kolping-Str. 2 — 4, 78166 Donaueschingen

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Wir danken fir die Zusendung der Unterlagen zum Planverfahren Min-
chenreute in Aulendorf.
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Einwénde,

mochten jedoch auf folgendes hinweisen:

Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Tele-
kom, wie aus beigefligtem Plan ersichtlich wird.
Je nach Bedarf des geplanten Bauprojektes sind mehr oder weniger Tele-

kommunikationsinfrastruktur notwendig.

Gunstigenfalls ist nur eine Hauszufiihrung notwendig, die vom Bauherren

bei unserem Bauherrenservice zu beantragen ist.

Der/die Bauherren mégen sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn tber unser
Internetportal des Bauherrenservice oder unserem Eingangstor fir die

Hauszufiihrungen melden.

Die Kontaktdaten lauten:
Tel. +49 800 3301903

Web: https://www.telekom.de/bauherren

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde wird die Bauherren Giber den Sachverhalt informieren.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss erforderlich.

www.lars-consult.de
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https://www.telekom.de/bauherren

Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”
Beteiligung der Behdrden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

5. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Siidwest, Adolf-Kolping-Str. 2 — 4, 78166 Donaueschingen
(Stellungnahme vom 17.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise Abwaidgungsvorschlag
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

6. Handwerkskammer Ulm, OlgastraRe 72, 89073 Ulm
(Stellungnahme vom 20.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Durch die Satzung wird Baurecht auf bislang unbebauten Flachen geschaf-
fen.

In der Begriindung des Textteils der Einbeziehungssatzung wird erwahnt,
dass bei keiner der Flachen aufgrund umgebender Nutzungen Konflikte
hinsichtlich des Immissionsschutzes zu erwarten sind.

Wir weisen vor der weiteren Ausarbeitung Ihres Vorhabens darauf hin,
dass bei PlanungsmaRnahmen die Voraussetzungen fiir den Fortbestand
der im unmittelbar angrenzenden Plangebiet ansassigen Unternehmen
einschrankungslos zu erhalten sind und deren Anpassung an verdnderte
betriebliche oder sonstige wirtschaftliche Verhaltnisse, die fiir die Fortfih-
rung der Betriebe erforderlich sind, zu gewahrleisten sind. Durch die Neu-
ausweisung der Wohngebiete darf die bestehende Nutzung in keiner

Weise beeintrachtigt werden.

Flr das ansassige Unternehmen im, sldlich des Teilbereich 1 gelegenen, sind vor dem
Hintergrund der Betriebsart und Betriebszeiten keine Einschrankungen zu erwarten. Die
geplante Bebauung weist einen Abstand von mindestens ca. 75 m aufweist und riickt so-
mit nicht ndher als die bereits bestehende Wohnbebauung an das Unternehmen heran.
Von Seiten des amtlichen Immissionsschutzes wurden hierzu keine Bedenken vorgetra-
gen.

Beschlussvorschlag:
Kein Beschluss erforderlich.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”
Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Von der Offentlichkeit wurden folgende Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht:

1. Biirgerl
(Stellungnahme vom 28.04.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise Abwagungsvorschlag

Als Besitzer des angrenzenden Grundstticks Flst. Nr. 462/7 lege ich Wider-

spruch mit folgenden Einwendungen ein.
1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1. Der Geltungsbereich von den Teilflaichen der Grundstticke 452/2 und
462/8 liegt direkt an der Zufahrt zu meinem intensiv als Ackerland bewirt-

schaftetem Grundstiick 462/7. 2. Dass durch die direkte Nachbarschaft von Wohnbauflachen zu landwirtschaftli-

2. Durch die intensive Bewirtschaftung des Grundstiicks entstehen Emissi- chen Nutzflachen Konfliktpotential besteht ist bekannt. In der Satzung ist des-

onen in Form von Lirm, Staub, und Gestank. Da die Toleranz gegeniiber halb unter Kapitel 3.3 Sonstige Hinweise aufgefiihrt, dass die im Dorfgebiet typi-

landwirtschaftlichen Emissionen in der Bevolkerung stetig abnimmt sehe schen bzw. zulassigen Geriiche und Gerausche zu tolerieren sind.

ich hierin erhebliches Konfliktpotenzial.

3. Durch den Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung der Grundstiicke 3. Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen. Wenn die Drainage bei den

462/2 und 462/7 fiihrt eine Entwisserungsleitung (Drainage) von meinem geplanten Bauarbeiten freigelegt und tiberbaut wird, soll diese so verlegt bzw. in
Grundstick 462/7. Diese darf keinesfalls Gberbaut werden. (siehe beige-

flgten Plan).

den nicht Gberbaubaren Bereich entlang der Zufahrtsstral3e verlegt werden,
dass die Entwéasserung weiterhin gewahrleistet ist.

4. Da der Hasenbergweg ein nicht 6ffentlicher Weg ist, gehort 12 Anlie-

gern, haben die zukiinftigen Bauherren keinen Zugang zu ihren Baugrund- 4. Zwischen den Eigentimern des Weges (Flurnummer 462/10) und den Grund-

stiicken. stlickseigentiimern wird ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen, der die Er-

schlieBung und die Anbindung an den Hasenbergweg sichert
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

1. Biirger1l
(Stellungnahme vom 28.04.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

5. Die Familien Sonntag und Lutz, die auf diesen Baugrundstiicken bauen
wollen haben ihre landwirtschaftlichen Betriebe weitestgehend aufgeben,
sodass landwirtschaftliche Gebaude nicht mehr benétigt werden. Diese
leerstehenden Gebadude konnten zu Wohnungen umgebaut, beziehungs-
weise abgebrochen werden und neue Wohnungen gebaut werden.

5. Die Umnutzung der privaten Hofstellen und landwirtschaftlichen Gebduden ob-

liegt den Eigentliimern.

@' GEOPORTAL Baden-Wirttemberg

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss erforderlich.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

2. Birger 2
(Stellungnahme vom 06.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Wir mochten zu der 6ffentlich ausliegenden Ergdnzungssatzung wie folgt
Stellung nehmen:

In der ausliegenden Planfassung ist die rote Abgrenzung fiir die Garage
auf der Ostseite zum Grundstiick 462/11 nicht auf die ganze Lange der
eingezeichneten Baugrenze eingetragen. Dies war jedoch bereits in dem
Plan, welchen Sie uns per Mail am 09.03.2021 zuschickten der Fall.

Da wir ohne Keller bauen, benétigen wir in der Garage auch noch einen
Technik- und Abstellraum. Es war immer schon von uns vorgesehen und
bekannt, dass wir die Garage bis zum Nord-/Osteck der Baugrenze bauen
wollen. Nach Ihrem Plan missten wir jetzt die Garage in dem nicht einge-
zeichneten Bereich ca. 4,50 x 2,5 m aussparen, was sicher gestalterisch
nicht sehr schén rauskommt. AuRerdem wirde uns dieser Platz dann ein-
fach fehlen.

Wir bitten Sie deshalb, die Abgrenzung fiir die Garage noch wie im beilie-
genden Plan zu verlangern und zu ergdnzen. Die griin eingezeichnete Fla-
che hinter dem Schuppen gehoért ohnedies zu unserem neuen geplanten
Grundstiick. Dies bleibt auch Wiese und stellt keine Grundstlicksgrenze
dar und ist somit auch keine landwirtschaftlich genutzte Flache. Es kann
daher ein sanfter Ubergang zwischen Bebauung und umgebender Land-
schaft hergestellt werden, wie dies auch auf der gesamten Nordseite des
neuen Grundstiicks der Fall ist. Da es sich hier bei diesen 4,5 m um keine

Auf Anregung des Landratsamtes wird auf die Festsetzung der Abgrenzungen fiir Gara-
gen und Carports verzichtet. Auf Grund dessen wird das Baufenster im genannten Be-
reich erweitert, sodass eine Bebauung im norddstlichen Bereich des Grundstiickes
462/11 moglich ist. Es gelten die Abstandsregelungen gemaR LBO in der jeweils giltigen
Fassung.

www.lars-consult.de
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Stadt Aulendorf
Einbeziehungssatzung ,,Miinchenreute”

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

2. Birger 2
(Stellungnahme vom 06.05.2021)

Anregungen / Bedenken / Hinweise

Abwagungsvorschlag

Grundstiicksgrenze handelt, muss auch kein Mindestabstand eingehalten
werden.

Des Weiteren ist uns noch ein Zahlendreher im Textteil auf Seite 20 Zeile 7
aufgefallen. Hier ist flir den Teilbereich 2 ein Wert fiir die GRZ von 0,35
anstatt der festgelegten und im ganzen weiteren Text und Plan verwende-
ten 0,40 eingetragen. Es ware schon, wenn Sie dies auch noch anpassen
kdénnten.

Vielen Dank fiir den Hinweis! Der Fehler wird korrigiert und die GRZ wird auf S. 20 auf
0,40 angepasst.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlieRt, die Baugrenze auf dem Flurstiick 462/11 nach Nordosten
zu erweitern.

www.lars-consult.de
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STADT /\ULENDORF

Stadtbauamt Vorlagen-Nr. 40/135/2021/1
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
18.10.2021 Gemeinderat o Entscheidung
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 9 Bebauungsplan "Am Bildstock II" - Alternative

Planungsvorschlage

Ausgangssituation:

In der Sitzung des Gemeinderats am 14.06.2021 wurde eine erste Planungsmadglichkeit zum
Geschosswohnungsbau im BG Am Bildstock II vorgestellt. In diesem Rahmen wurde die
Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Entwurfsplanung mit Mehrfamilienhausern beauftragt.
Die nun vorliegende Planung stellt vier Alternativvarianten dar:

Variante A:
6 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhauser (Planstand 13.01.2021)

Das Plangebiet wird verkehrlich Uber die bestehende WohnstraBe am Bildstock erschlossen.
Die stidliche WohnstraBe wird als StichstraBe zur ErschlieBung der Grundstlicke Plan Nr. 3 und
5 verlangert. Zur VerbindungsstraBe Saulgauer — HillstraBe erfolgt nur eine FuBweganbindung.
Es werden sechs Grundstiicke fiir eine Bebauung mit Ein- Zweifamilien-Wohnhausern
vorgesehen.

Die Wohngebaude sind um den zentralen Griinbereich gruppiert und bilden, in Verbindung mit
den bestehenden Gebaduden, nach innen einen grinen Platzraum. Die H&6henlage der
Einzelhduser wird an den bestehenden Geldndeverlauf angeglichen. Nach auBen hin entsteht
dadurch ein ruhiger, durch die geplante Alleebepflanzung entlang der VerbindungstraBe gut
eingegrinter Ortsrand. Die Gebdude sind in Hohenentwicklung und Dachform an die
bestehende Bebauung Am Bildstock angeglichen, sodass trotz der gegenliiber dem Bestand
erheblich kleineren Grundstiicke, wie die Modellbilder zeigen, die im urspringlichen
Bebauungsplan angestrebte stadtebauliche und gestalterische Einheit fir das Wohngebiet am
Bildstock II entstehen kann.
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Variante B:
4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhauser und 2 Mehrfamilien-Wohnhauser mit je 5-8 Wohnungen

Alternativ  wurde auf Wunsch des Gemeinderates eine Bebauung mit Mehrfamilien-
Wohnhdusern untersucht. Ein Bebauungsvorschlag mit vier, um einen Innenhof gruppierten
Mehrfamilienhdausern wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 14.06.21 vorgestellt. Die
dichte Bebauung mit ausschlieBlich Mehrfamilien-Wohnhausern wurde wegen der Lage am
Ortsrand und der bestehenden kleinteiligen Bebauung jedoch verworfen. Die Mdglichkeit einer
Mischung der Wohn- und Gebaude- formen sollte noch untersucht werden.

In Planalternative B wird fir den sidlichen, an die Retentionsmulde angrenzenden Bereich
eine Bebauung mit Mehr- familien-Wohnhausern dargestellt. Fir die noérdlichen Grundstlicke
wird die Bebauung mit Ein- bis Zweifamilienhdausern beibehalten. Da bei dichterer Bebauung
zusatzlicher Fahrverkehr zu erwarten ist, der nicht um den zentralen Grinbereich gefiihrt
werden sollte, wird vorgeschlagen eine Verkehrsanbindung an die VerbindungsstraBe
Saulgauer-HillstraBe herzustellen. Ein Umfahren des zentralen Griinbereichs ist nicht mehr
erforderlich, die Verkehrsflachen im Platzbereich kénnen reduziert werden. Von dieser Stral3e
aus werden sowohl die Mehrfamilien- Wohnhauser stdlich, als auch die beiden Grundstiicke
nordlich erschlossen. Die erforderlichen Stellplatze fir die Mehrfamilien-Wohnhauser sollen in
einer Tiefgarage nachgewiesen werden.

Um auch fir die gréoBeren Gebaude das Einfligen in den Gelandeverlauf zu ermdglichen,
werden zwei in der Hohenlage versetzte Wohnhduser vorgeschlagen. Die Zufahrt zur
Tiefgarage erfolgt zwischen den Gebauden Uber eine zumindest teilweise liberdeckte Rampe.
Die Gebaude haben zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss, das im Bereich
des Freisitzes zurlickgesetzt ist. Die Grundflache der Gebaude betragt jeweils ca. 220-250m2,
die Traufhdéhe ca. 6,70 m bis 7,00 m. Das Grundstick muss, je nach gewahltem
Stellplatzschliissel, weitgehend unterbaut werden, um umgebende Grin- und Freiflachen flr
die Wohnungen von Stellplatzen frei zu erhalten. Um die Gebdude zumindest in der
Formsprache an die bestehende Bebauung anzubinden, wird als Dachform Satteldach
vorgeschlagen. Um auch die Wohnungen im Dachgeschoss sinnvoll nutzen zu kénnen, betragt
die Dachneigung 37° bis 42°, was zu einer entsprechenden Firsthéhe von ca. 11,00 m bis
12,00 m flhrt.

Die Modellbilder zeigen, dass sich die beiden Wohngebaude selbst bei moderater GréBe und
Hohenentwicklung nur schwer in die bestehende Baustruktur einfligen lassen. Aufgrund der
Hanglage wird die Uberdeckung der Tiefgarage erschwert, das Auffiillen des Geldndes ist
aufgrund der Hohenlage der StraBe und der bestehenden Bebauung nicht mdglich. Zudem
werden die noérdlich angrenzenden Grundstiicke durch die deutlich hdhere Bebauung
verschattet. Die stadtebauliche Anlage mit den um den zentralen Platzbereich gruppierten
giebelstandigen Gebduden verliert durch die uneinheitliche Baustruktur ihre raumliche
Wirkung. Die Gebaude dominieren den Ortsrand an der Stadteinfahrt aus Richtung Bad
Saulgau, die Eingriinung durch die geplante Alleebepflanzung wird erst nach vielen Jahren
wirksam.
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Variante C:
4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhauser und 2 Mehrfamilien-Wohnhauser mit je 5-8 Wohnungen

Um die Hohenentwicklung der Mehrfamilien-Wohnhauser zu reduzieren und eine zeitgemadBe
Formsprache zu ermdglichen, wurde eine Planvariante dargestellt, die fiir diese Gebaude
anstelle von Satteldachern begriinte Flachdacher vorsieht.

Durch die geringere Gesamthohe der Gebaude wird zwar die Belichtungs- und
Besonnungssituation fiir die noérdlich und 6stlich anschlieBende Bebauung verbessert. Die
Modellbilder zeigen jedoch, dass die Gebdude damit umso mehr zu Fremdkorpern in der
Siedlungsstruktur am Ortsrand werden.
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Variante D:
4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhauser 2 Doppelhauser

Die Planalternative mit StraBenanbindung zur VerbindungsstraBe Saulgauer-HillstraBe
ermadglicht die ErschlieBung flr eine dichtere Bebauung der beiden sidlichen Grundstiicke.

Bei einer ErschlieBung von Norden ware hier auch die Bebauung mit zwei Doppelhdusern
maoglich. Die Baugrenzen lassen auch eine Uber die Garagen verkettete, aber héhenversetzte
Bebauung zu. Sofern je Doppelhaushalfte zwei Wohneinheiten zugelassen werden, kénnten
max. 8 Wohnungen entstehen. Das zuldssige MaB der Nutzung und die Gebdaudehdhen werden
gegeniiber der Einzelhausbebauung auf den nérdlichen Grundstiicken geringfiigig erhdht. Die
ortlichen Bauvorschriften werden auf Einzel- und Doppelhduser gleich angewendet.

Die Modellbilder zeigen, dass sich die Gebdude trotz gréBerer Kubatur in die bestehende
stadtebauliche Struktur einfligen und sowohl den Platzbereich raumlich abschlieBen, als auch
einen vertraglichen Ubergang zur freien Landschaft am Stadtrand bilden.

Erginzung mit Stand vom 23.11.2021

In Ergédnzung zu den bereits vorgestellten Varianten wurde ein weiterer Vorschlag erarbeitet.
Dieser sieht einen Teil der insgesamt 18 Stellplatze vor den Gebduden vor (jeweils 3
Stellplatze/Gebaude). Alle weiteren Stellflachen miuissen in einer Tiefgarage untergebracht
werden.

Zur Unterbringung der Parkflachen (Senkrechtparker) vor den Gebduden ist die Verbreiterung
der ErschlieBungsstraBe auf 5,5 m Breite notwendig, um ausreichend RickstoBflache zu
erhalten. In Folge dessen miuissen die beiden Mehrfamilienhduser sudlich in Richtung
LandesstraBe verschoben werden (5 m Stellplatztiefe zzgl. ca. 1 m Abstand zum Gebdaude).
Die Grundsticke fir die nérdlichen Einfamilienhduser werden entsprechend kleiner.

Fir die Bewaltigung des Hohenunterschiedes von ca. 3 m von der westlichen Einfahrt bis zum
Anschluss an die bestehende ErschlieBungsstraBe Am Bildstock ware in diesem Vorschlag die
Versetzung der Gebdude wie auch der Tiefgarage in der Hdéhenlage erforderlich. Diese
MaBnahme wirkt sich entsprechend auf die Baukosten aus.

Eine Uberdeckung der Retentionsmulde fir die Anordnung von Stellplatzen ist indes nicht
maoglich, da das Niederschlagswasser nur (Uber eine belebte, grasbewachsene
Oberbodenschicht versickern darf. In diesem Fall muisste ein geschlossener Stauraumkanal
hergestellt werden, der sich entsprechend auf die ErschlieBungskosten auswirkt.
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Ungeachtet dessen sind innerhalb eines Abstands von 20 m zur LandesstraBe Stellplatze nicht
zuldssig. Das RPT wies in seiner Stellungnahme vom 05.03.2019 im Rahmen der friihzeitigen
Beteiligung ausdriicklich darauf hin:

"Die zwischen den Baugrenzen und den StraBenfldchen bestehenden Grundstiicksfldchen
gelten als nicht (berbaubare Grundsticksstreifen. Auf diesen nicht lUberbaubaren Fldchen
diirfen Stellpldtze und Garagen gemdédB § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. von § 14
BauNVO, d. h. bauliche Anlagen z. B. Lagerfldchen usw., nicht zugelassen werden (§ 12 Abs. 6
und § 14 Abs. 1 BauNVO)".

Seitens der Verwaltung besteht weiterhin die Empfehlung die urspriingliche Planung mit
Einfamilienhdusern zu belassen bzw. alternativ Doppelhduser zu realisieren und im Gegenzug
im BG Buchwald Geschosswohnungsbau zu etablieren. Hierzu wurde ebenfalls eine Variante
erarbeitet.

Alternative Planung BG Buchwald

Fir den Planbereich soll auf Wunsch des Gemeinderates gepriift werden, ob eine Bebauung
mit Mehrfamilien-Wohnhausern, ggf. unter Verzicht auf die bisher geplanten Hausgruppen,
sinnvoll in das stadtebauliche Konzept integriert werden kann. Die ErschlieBungsplanung fur
das Plangebiet ist bereits fertiggestellt. Deshalb wurden in der Planvariante keine
Veranderungen an der StraBenfiihrung vorgenommen.

Um im Baugebiet Buchwald weiterhin auch kleinere, kostengiinstigere Eigenheime mit kleinem
Garten anbieten zu koénnen, ist in der Planvariante vorgesehen, nur einen Teil der bisher
geplanten verdichteten Hausgruppen entlang der zentralen ErschlieBungsachse durch Gebaude
mit Geschosswohnungen zu ersetzen.

Um die starre Riegelwirkung einer geschlossenen Zeilenbauweise zu vermeiden, werden drei
Gebaude mit jeweils 2-4 Wohneinheiten je Geschoss als locker gruppierte Einzelbauk&rper
vorgeschlagen. Die Gebaude liegen versetzt zu einander, jeweils an der Abzweigung der Ost-
West-ErschlieBungsstraBen. Mit den Einzelgebdauden kann individuell auf die Gelandeneigung
reagiert werden. Zur Raumbildung im o&ffentlichen StraBenraum werden die Gebdude mit
geringem Abstand zu StraBe angeordnet. Die gréBeren rickwartigen Freiflachen mit Spielplatz
und Aufenthaltsbereichen kénnen zu den angrenzenden Einfamilienhausgrundstliicken hin
locker und naturnah begriint werden.

Fir die Gebaude werden drei Vollgeschosse vorgeschlagen. Bei den beispielhaft dargestellten
Grundrissen kdnnen, je nach WohnungsgréBe, 8-12 Wohneinheiten je Gebdude entstehen. Die
bebaute Flache in den dargestellten Grundrissen betrdagt jeweils rd. 350 m2.

Mit der Anderung der Baunutzungsverordnung werden bisherigen Obergrenzen fiir das MaB
der baulichen Nutzung nur noch als Orientierungswerte vorgegeben. Flir die Grundstiicke mit
Geschosswohnungsbau kénnte die bisher flr Allgemeine Wohngebiete zuldssige
Grundflachenzahl von 0,4 GRZ auf 0,5 GRZ erh6ht werden.

Die erforderlichen Stellplatze sollen zur Eindammung des Flachenverbrauchs in Tiefgaragen
nachgewiesen werden. Die Decken der Tiefgaragen missen begrint werden. Der
Stellplatzschliissel wird auf die WohnungsgréBen angepasst, z.B. bis 50 m2 WF ein Stellplatz,
bis 80 m2 WF 1,5, bei mehr als 80 m2 WF 2 Stellplatze je Wohneinheit.

Fir die Gebaude wird als Dachform ein begriintes Flachdach oder ein sehr flach geneigtes
Walm- bzw. Zeltdach vorgeschlagen, um mit der Dachform die ungerichtete Einzelstellung zu
betonen.

Auf der ostlichen Seite der Nord-Sitd-ErschlieBungsstraBe und nérdlich der o6ffentlichen
Grinflache werden Grundstlicke fir verdichtete Einfamilienhaus-Bebauung in zwei
Hausgruppen vorgesehen. Dabei kann der Grenzausbau nur im Erdschoss lber die Garagen
bzw. Uberdeckten Stellplatze erfolgen. Die Garagen kdénnen jedoch im Obergeschoss auch
Uberbaut werden, sodass ein zusatzlicher Wohnraum und eine Dachterrasse entstehen. (In
den Beispielgrundrissen ist flir die Gebaude an der ErschlieBungsstraBe das Erdgeschoss mit
Garage und Stellplatz, fiir die Gebdaude an der Grinfldche das Obergeschoss mit zusadtzlichem




Seite 6 von 6

Wohnraum und Dachterrasse dargestellt). Um ein stddtebaulich und gestalterisch einheitliches
Erscheinungsbild der dichteren Bebauung zu beférdern, sollen in der Planvariante mit
Geschosswohnungsbauten auch die Hausgruppen (anstelle der bisher vorgesehenen
Pultdacher) begrinte Flachdacher erhalten.

In der Planvariante mit Geschosswohnungsbau sind drei Grundsticke  flr
Mehrfamilienwohnhauser mit insgesamt 24 bis 36 Wohneinheiten, 7 Grundsticke flr
Einfamilienhduser in verdichteter Bauweise und 43 Grundstiicke fur Ein- und Zweifamilien-
Wohnhauser als Einzelhduser vorgesehen.

Sofern die Warmeversorgung des Baugebietes Buchwald Uber ein gemeinschaftliches
Nahwarmenetz erfolgt, werden in den randlichen, bisher als private Griinflachen festgesetzten
Bereichen Tiefenbohrungen und Leitungstrassen erforderlich. Um die Belastung dieser
randlichen Grundstliicke mit Leitungs- und ggf. auch mit Geh- und Fahrtrechten zu vermeiden,
sollten diese Bereiche im Bebauungsplan als &ffentliche Grinflachen festgesetzt werden.

E3——E2—E1 |

Beschlussantrag:
Beratung und Entscheidung

Anlagen:

BP ,,Am Bildstock II - 2. Anderung" Planvariante A vom 07.10.2021

BP ,,Am Bildstock II - 2. Anderung" Planvariante B vom 07.10.2021

BP ,,Am Bildstock II - 2. Anderung" Planvariante C vom 07.10.2021

BP ,,Am Bildstock II - 2. Anderung" Planvariante D vom 07.10.2021

BP ,,Am Bildstock II - 2. Anderung" Erlauterung Planalternativen vom 07.10.2021

BP ,Am Bildstock II - 2. Anderung" Alternative Bebauungsvorschlag vom 23.11.2021
BP ,Am Bildstock II - 2. Anderung" Kostenschatzung zur Variante B vom 16.11.2021
BP ,Buchwald" Bebauungsvorschlag mit MFH vom 25.11.2021

BP ,Buchwald" Erlauterung Planvariante vom 25.11.2021
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Alternative A

Gemeinde Stadt Aulendorf
Landkreis Ravensburg

Bebauungsplan ,Am Bildstock Il - 2. Anderung*
Darstellung Planungsalternativen

6 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhdauser
(Planstand 13.01.2021)

Das Plangebiet wird verkehrlich Uber die bestehende
WohnstraBe am Bildstock erschlossen. Die sudliche WohnstraBe
wird als StichstraBe zur ErschlieBung der Grundsticke Plan Nr. 3
und 5 verldngert. Zur VerbindungsstraBe Saulgauer — HillstraBe
erfolgt nur eine FuBweganbindung.

Es werden sechs Grundstucke fUr eine Bebauung mit Ein-
Zweifamilien-Wohnhdusern vorgesehen.

Die Wohngebdude sind um den zentralen Grinbereich
gruppiert und bilden, in Verbindung mit den bestehenden
Gebduden, nach innen einen grinen Platzraum.

Die Hohenlage der Einzelhduser wird an den bestehenden
Geldndeverlauf angeglichen. Nach auBBen hin entsteht
dadurch ein ruhiger, durch die geplante Alleebepflanzung
enflang der VerbindungstraBe gut eingegrunter Ortsrand.

Die Gebdude sind in Hohenentwicklung und Dachform an die
bestehende Bebauung Am Bildstock angeglichen, sodass trotz
der gegenuUber dem Bestand erheblich kleineren GrundstUcke,
wie die Modellbilder zeigen, die im urspringlichen
Bebauungsplan angestrebte stédtebauliche und
gestalterische Einheit fir das Wohngebiet am Bildstock |
entstehen kann.

Bebauungsvorschlag Alternative A
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Alternative B

4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhd&user
2 Mehrfamilien-Wohnhd&user mit je 5-8 Wohnungen

Alternativ wurde auf Wunsch des Gemeinderates eine
Bebauung mit Mehrfamilien-Wohnhd&usern untersucht.

Ein Bebauungsvorschlag mit vier, um einen Innenhof
gruppierten Mehrfamilienhdusern wurde in der Sitzung des
Gemeinderates am 14.06.21 vorgestellt. Die dichte Bebauung
mit ausschlieBlich Mehrfamilien-Wohnhd&usern wurde wegen
der Lage am Ortsrand und der bestehenden kleinteiligen
Bebauung jedoch verworfen.

Die Méglichkeit einer Mischung der Wohn- und Gebdude-
formen sollte noch untersucht werden.

In Planalternative B wird fUr den sudlichen, an die Retentions-
mulde angrenzenden Bereich eine Bebauung mit Mehr-
familien-Wohnhd&usern dargestellt. FUr die ndrdlichen
GrundstUcke wird die Bebauung mit Ein- bis Zweifamilien-
h&usern beibehalten.

Da bei dichterer Bebauung zusatzlicher Fahrverkehr zu
erwarten ist, der nicht um den zentralen Grinbereich gefUhrt
werden sollte, wird vorgeschlagen eine Verkehrsanbindung an
die VerbindungsstraBe Saulgauer-HillstraBe herzustellen. Ein
Umfahren des zentralen Grinbereich ist nicht mehr
erforderlich, die Verkehrsfl&chen im Platzbereich kbnnen
reduziert werden.

Von dieser StraBe aus werden sowohl die Mehrfamilien-
Wohnhduser stdlich, als auch die beiden GrundstUcke
nordlich erschlossen. Die erforderlichen Stellplatze fUr die
Mehrfamilien-Wohnhduser sollen in einer Tiefgarage
nachgewiesen werden.

Um auch fur die groBeren Gebdude das Einfigen in den
Gelandeverlauf zu ermdglichen, werden zwei in der
Héhenlage versetzte Wohnhd&user vorgeschlagen. Die Zufahrt
zur Tiefgarage erfolgt zwischen den Gebduden Uber eine
zumindest teilweise Uberdeckte Rampe. Die Gebd&ude haben
zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss, das
im Bereich des Freisitzes zurlGckgesetzt ist.

Die GrundflGdche der Gebdude befragt jeweils ca. 220-250m?2,
die Traufthdhe ca. 6,70 m bis 7,00 m. Das Grundstick muss, je
nach gewdhltem StellplatzschlUssel, weitgehend unterbaut
werden, um umgebende Grin- und Freifldchen fUr die
Wohnungen von Stellplétzen frei zu erhalten.

Um die Gebdude zumindest in der Formsprache an die
bestehende Bebauung anzubinden, wird als Dachform
Satteldach vorgeschlagen. Um auch die Wohnungen im
Dachgeschoss sinnvoll nutzen zu kbnnen, betragt die
Dachneigung 37° bis 42°, was zu einer entsprechenden
Firsthdhe von ca. 11,00 m bis 12,00 m fUhrt.
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Alternative C

Die Modellbilder zeigen, dass sich die beiden Wohngebdude
selbst bei moderater GréBe und Hhenentwicklung nur schwer
in die bestehende Baustruktur einfUgen lassen. Aufgrund der
Hanglage wird die Uberdeckung der Tiefgarage erschwert,
das Auffullen des Geldndes ist aufgrund der Hohenlage der
StraBe und der bestehenden Bebauung nicht méglich.

Zudem werden die nérdlich angrenzenden GrundstUcke durch
die deutlich hdhere Bebauung verschattet. Die stadtebauliche
Anlage mit den um den zentralen Platzbereich gruppierten
giebelstGndigen Gebduden verliert durch die uneinheitliche
Baustruktur inre rGumliche Wirkung.

Die Gebdude dominieren den Ortsrand an der Stadteinfahrt
aus Richtung Bad Saulgau, die Eingrinung durch die geplante
Alleebepflanzung wird erst nach vielen Jahren wirksam.

Bebauungsvorschlag Alternative B

4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhduser
2 Mehrfamilien-Wohnhd&user mit je 5-8 Wohnungen

Um die Hohenentwicklung der Mehrfamilien-Wohnhduser zu
reduzieren und eine zeitgemdaBe Formsprache zu ermdglichen,
wurde eine Planvariante dargestellt, die fur diese Gebdude
anstelle von Sattelddchern begrinte Flachdé&cher vorsieht.

Durch die geringere Gesamthéhe der Gebd&ude wird zwar die
Belichtungs- und Besonnungssituation fUr die nérdlich und
ostlich anschlieBende Bebauung verbessert. Die Modellbilder
zeigen jedoch, dass die Geb&ude damit umso mehr zu
Fremdk&rpern in der Siedlungsstruktur am Ortsrand werden.



4

Alternative D

Bebauungsvorschlag Alternative C

4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhd&user
2 Doppelhduser

Die Planalternative mit StraBenanbindung zur Verbindungs-
straBe Saulgauer-HillstraBe ermoglicht die ErschlieBung fUr eine
dichtere Bebauung der beiden sudlichen Grundsticke.

Bei einer ErschlieBung von Norden wdre hier auch die
Bebauung mit zwei Doppelhdusern moglich. Die Baugrenzen
lassen auch eine Uber die Garagen verkettete, aber
hohenversetzte Bebauung zu.

Sofern je Doppelhaushdlfte zwei Wohneinheiten zugelassen
werden, kdnnten max. 8 Wohnungen entstehen.

Das zuldssige MaB der Nutzung und die Gebdudehdhen
werden gegenuber der Einzelhausbebauung auf den
nordlichen Grundsticken geringfUgig erhdht.

Die ortlichen Bauvorschriften werden auf Einzel- und
Doppelhduser gleich angewendet.

Die Modellbilder zeigen, dass sich die Gebdude frotz groBerer
Kubatur in die bestehende st&dtebauliche Struktur einflgen
und sowohl den Platzbereich rdumlich abschlieBen, als auch
einen vertraglichen Ubergang zur freien Landschaft am
Stadtrand bilden.



Bebauungsvorschlag Alternative D

Kasten Architekten Stadtplaner Abt-Reher-StraBe 10 88326 Aulendorf Fon 07525-1495 07.10.2021






Stadt Aulendorf
Bebauungsplan ,,Am Bildstock Il - 2. Anderung*

Bebauungsvorschlag Variante B

Errichtung von zwei Mehrfamilienwohnhd&usern
Grundstuck Plan Nr. 5

Grundstucksflache ca. 1.270 m?

2 Wohnhd&user mit je 6 Wohneinheiten (je 4 x 3-Zi, 2 x 2-7i)
2-geschossig + Dachgeschoss ausgebaut
Aufzug
Balkone bzw. Dachterrassen im DG
Massivbauweise
teilunterkellert
1,5 Stellpl@tze je Wohneinheit
davon
12 St Tiefgarage
6 St ebenerdig

Kostenkennwerte KG 300 + 400
Baukosteninformationsdienst Deutscher Architektenkammern 2021

Mehrfamilien-Wohnhduser mit 6 bis 19 Wohneinheiten
Mittlerer Standard

Baukosten je m® Bruttorauminhalt (BRI) 445,00 €/m3
Baukosten je m? Bruttogrundrissfidche (BGF) 1.275,00 €/m?
Baukosten je m?2 WohnflGche (WF) 2.225,00 €/m?

Baukosten Wohnhdauser nach Kostenkennwerten KG 300 + 400
12 Wohnungen einschl. Nebenrédume im UG

BRI  4.420 m?® X 445,00 €/m? 1.966.900,00 €
BGF 1.370 m? X 1.275,00 €/m? 1.746.750,00 €
WF 895 m? X 2.220,00 €/m? 1.98.6900,00 €

Baukosten Wohnhd&user
aus 3 Kostenkennwerten 1.900.180,00 €

Baukosten Tiefgarage nach Kostenkennwerten KG 300 + 400
12 Stellplétze

BRI 875 m? X 265,00 231.875,00 €
BGF 324m? X 785,00 254.340,00 €
12 Stellplatze x 20.910,00 250.920,00 €

Baukosten Tiefgarage
aus 3 Kostenkennwerten 245.710,00 €



Kostenschatzung DIN 276

Kostengruppe Summe

100 Grundstick €
200 Herrichten und ErschlieBen 49.300,00 €

300 Bauwerk Baukonstruktion 1.695.200,00 €
400 Bauwerk Technische Anlagen 450.600,00 €
500 AuBenanlagen 79.400,00 €
600 Ausstattung 17.100,00 €
700 Baunebenkosten 386.200,00 €
Gesamt 2.677.800,00 €

Aufgestellt:
Aulendorf, 15.11.2021

Kasten Architekten Stadtplaner Abt-Reher-StraBe 10, 88326 Aulendorf Fon 07525-1495 E-Mail kasten.architekten@t-online.de
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Sachstand

Gemeinde Stadt Aulendorf
Landkreis Ravensburg

Bebauungsplan ,,Buchwald*

Bebauungsplan Planstand 10.03.2021

Die Stadt Aulendorf im Sommer 2018 zwei PlanungsbUros mit
der Ausarbeitung eines stadtebaulichen Entwurfes fur ein
neues Wohnbaugebiet suddstlich des Buchwaldes beauftragt.
Nach der Vorstellung und Erérterung der Planentwirfe und
Entwurfsvarianten hat der Gemeinderat entschieden, aus dem
Plankonzept vom Oktober 2018 einen Bebauungsplan zu
entwickeln.

FUr den Planbereich wurde am 22.02.2019 zur frOhzeitigen
Unterrichtung der berUhrten Trager 6ffentlicher Belange eine
Behdrdenbesprechung (Scoping-Termin) im Landratsamt
Ravensburg durchgefuhrt. Gleichzeitig wurden das
Regierungsprasidium Tubingen und der Regionalverband
Bodensee-Oberschwaben um eine Stellungnahme gebeten.
Die Anregungen und Bedenken wurden in den Entwurf des
Bebauungsplanes eingearbeitet.

Im beschleunigten Verfahren nach § 13b kann von einer
frihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit abgesehen werden.
Aufgrund des offentlichen Interesses an der Ausweisung eines
neuen Baugebietes wurde eine frOhzeitige Unterrichtung der
Offentlichkeit durchgefihrt. Am 16.01.2020 fand eine Informa-
tionsveranstaltung statt. Die Unterlagen lagen in der Zeit vom
20.12.2019 bis 24.01.2020 &ffentlich zur Einsichtnahme aus.

FUr den Planbereich wurde durch das Ingenieurbiro fm
geotechnik, Amizell, im November 2018 eine geotechnische
Untersuchung zur Einsch@tzung der Baugrundverhdlinisse und
der Versickerungsfahigkeit der anstehenden Bdden
durchgefihrt.

FUr den Planbereich wurde im September 2019 durch das
IngenieurbUro Loos & Partner, Allmendigen, eine Schalltech-
nische Untersuchung erstellt. L&rmschutzmaBnahmen sind for
das Plangebiet nicht zu fordern.

FUr den Planbereich wurde im November 2019 durch das
FachbUro Diplom-Biologin Tanja Irg Umweltkonzept, Schwendi,
eine artenschutzfachliche Untersuchung mit artenschutz-
rechtlicher Einschatzung durchgefuhrt.

FUr den Planbereich wird derzeit in einer Machbarkeitsstudie
die gemeinschaftliche Warmeversorgung Uber ein sog. kaltes
Nahwdrmenetz geprUft.

Das Plankonzept sah, entsprechend den bisherigen Vorgaben,
eine Bebauung mit Gberwiegend freistehenden Ein- bis
Zweifamilienwohnhdusern, sowie in geringem Umfang
Eigenheime in verdichteter Bauweise entlang der zentralen
ErschlieBungsachse vor.



Planungsvariante
Mehrfamilien-
Wohnhd&user

Von insgesamt 59 Grundsticken wurden 15 Grundsticke fur
eine Bebauung mit Kettenhd&usern in kleinen Hausgruppen und
44 GrundstUcke fur eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilien-
Wohnhdusern vorgeschlagen.

> 6
L\ &

Bebauungsvorschlag zum BPlan-Entwurf M&rz 2020

FUr den Planbereich soll auf Wunsch des Gemeinderates
gepruft werden, ob eine Bebauung mit Mehrfamilien-
Wohnhdusern, ggf. unter Verzicht auf die bisher geplanten
Hausgruppen, sinnvoll in das stédtebauliche Konzept integriert
werden kann.

Die ErschlieBungsplanung fur das Plangebiet ist bereits
fertiggestellt. Deshallb wurden in der Planvariante keine
Ver&nderungen an der StraBenfUhrung vorgenommen.

Um im Baugebiet Buchwald weiterhin auch kleinere, kosten-
gunstigere Eigenheime mit kleinem Garten anbieten zu
kénnen, ist in der Planvariante vorgesehen, nur einen Teil der
bisher geplanten verdichteten Hausgruppen entlang der
zentralen ErschlieBungsachse durch Gebdude mit
Geschosswohnungen zu ersetzen.

Um die starre Riegelwirkung einer geschlossenen Zeilenbau-
weise zu vermeiden, werden drei Gebdude mit jeweils 2-4
Wohneinheiten je Geschoss als locker gruppierte Einzelbau-
korper vorgeschlagen. Die Gebdude liegen versetzt zu
einander, jeweils an der Abzweigung der Ost-West-
ErschlieBungsstraBen. Mit den Einzelgebduden kann individuell
auf die Geldndeneigung reagiert werden.

Zur Raumbildung im &ffentlichen StraBenraum werden die
Gebdude mit geringem Abstand zu StraBe angeordnet.

Die gréBeren rickwdartigen Freifldchen mit Spielplatz und
Aufenthalisbereichen kdnnen zu den angrenzenden
EinfamilienhausgrundstUcken hin locker und naturnah begrint
werden.
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Abstimmung
Bebauungsplan /
Nahwdrmenetz

FUr die Geb&ude werden drei Vollgeschosse vorgeschlagen.
Bei den beispielhaft dargestellfen Grundrissen ké&nnen, je nach
WohnungsgroBe, 8-12 Wohneinheiten je Gebdude entstehen.
Die bebaute Flache in den dargestellten Grundrissen betrégt
jeweils rd. 350 m2,

Mit der Anderung der Baunutzungsverordnung werden
bisherigen Obergrenzen fir das MaB der baulichen Nutzung
nur noch als Orientierungswerte vorgegeben.

FUr die GrundstUcke mit Geschosswohnungsbau kénnte die
bisher fUr Allgemeine Wohngebiete zul@ssige Grundfléchen-
zahl von 0,4 GRZ auf 0,5 GRZ erh&éht werden.

Die erforderlichen Stellpl&tze sollen zur Einddmmung des
Flachenverbrauchs in Tiefgaragen nachgewiesen werden.
Die Decken der Tiefgaragen mUssen begrunt werden.

Der StellplatzschlUssel wird auf die WohnungsgroBen ange-
passt, z.B. bis 50 m? WF ein Stellplatz, bis 80 m2 WF 1,5, bei mehr
als 80 m2 WF 2 Stellplatze je Wohneinheit.

FUr die Gebdude wird als Dachform ein begrintes Flachdach
oder ein sehr flach geneigtes Walm- bzw. Zeltdach
vorgeschlagen, um mit der Dachform die ungerichtete
Einzelstellung zu betonen.

Auf der &stlichen Seite der Nord-Sud-ErschlieBungsstraBe und
nordlich der 6ffentlichen Grunflache werden GrundstUcke fir
verdichtete Einfamilienhaus-Bebauung in zwei Hausgruppen
vorgesehen. Dabei kann der Grenzausbau nur im Erdschoss
Uber die Garagen bzw. Uberdeckten Stellplatze erfolgen.

Die Garagen kdnnen jedoch im Obergeschoss auch Uberbaut
werden, sodass ein zusatzlicher Wohnraum und eine
Dachterrasse entstehen. (In den Beispielgrundrissen ist fUr die
Gebdude an der ErschlieBungsstraBe das Erdgeschoss mit
Garage und Stellplatz, fur die Gebdude an der Grunfldche
das Obergeschoss mit zusatzichem Wohnraum und
Dachterrasse dargestellt).

Um ein stddtebaulich und gestalterisch einheitliches
Erscheinungsbild der dichteren Bebauung zu befoérdern, sollen
in der Planvariante mit Geschosswohnungsbauten auch die
Hausgruppen (anstelle der bisher vorgesehenen Pultddcher)
begrinte Flachddcher erhalten.

In der Planvariante mit Geschosswohnungsbau sind drei
GrundstUcke fur Mehrfamilienwohnhduser mit insgesamt 24 bis
36 Wohneinheiten, 7 Grundsticke fUr Einfamilienh&user in
verdichteter Bauweise und 43 Grundsticke fUr Ein- und
Zweifamilien-Wohnhd&user als Einzelh&user vorgesehen.

Sofern die Warmeversorgung des Baugebietes Buchwald Gber
ein gemeinschaftliches Nahwdrmenetz erfolgt, werden in den
randlichen, bisher als private Grinfl&chen festgesetzten
Bereichen Tiefenbohrungen und Leitungstrassen erforderlich.
Um die Belastung dieser randlichen GrundstUcke mit Leitungs-
und ggf. auch mit Geh- und Fahrtrechten zu vermeiden,
sollten diese Bereiche im Bebauungsplan als &ffentliche
Grinflachen festgesetzt werden.
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Bebauungsvorschlag Variante zum BPlan-Entwurf November 2021

Kasten Architekten Stadtplaner Abt-Reher-StraBe 10 88326 Aulendorf Fon 07525-1495 02.12.2021
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/029/2021/1
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
08.12.2021  Ausschuss fir Umwelt und Technik o Vorberatung
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 10 Kalkulation der Wasser- und zentralen und dezentralen

Abwassergebiihren fiir das Jahr 2022

Ausgangssituation:

Die Kammerei hat in Zusammenarbeit mit der Firma Schmidt und Hauser die
Wasserverbrauchs- und Zahlergrundgebihren sowie die Schmutzwasser- und
Niederschlagswassergeblihren flr das Jahr 2022 kalkuliert.

Die Kalkulationen bauen auf den Zahlen des Haushaltsplanes 2022 mit Investitionsplanung
2022 auf. Es wird jeweils mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

Wasserversorgung

Die Verbrauchsgebihr lag bisher bei 2,05 Euro netto je m3. Fir das Jahr 2022 wurde sie
kostendeckend auf 2,19 Euro netto je m3 kalkuliert. Diese deutliche Erhéhung resultiert
Uberwiegend aus der internen Umstrukturierung des Bauhofes, die zu einem personellen
Mehraufwand in der Kalkulation fihrt. Die Systematik wurde entsprechend geandert. Bislang
waren samtliche Personalkosten im Betriebshof verbucht und an die Wasserversorgung
weiterverrechnet. Die drei Mitarbeiter haben aber auch Tatigkeiten des Betriebshofes
ibernommen.

Die Zahlergrundgebiihr andert sich auch bei allen Zahlern. Der wesentlichste Zahler kostet
kinftig statt 3,20 Euro im Monat netto 3,60 Euro.

Zur Entwicklung der Wassergeblhren:
2021: 2,05 Euro netto je m3
2020: 1,95 Euro netto je m3
2019: 1,95 Euro netto je m3
2018: 1,75 Euro netto je m3
2017: 1,98 Euro netto je m3

Zentrale Abwasserbeseitigung

Die Abwassergeblhr lag bisher bei 2,22 Euro brutto je m3. Fir das Jahr 2022 wurde sie
kostendeckend auf 1,93 Euro brutto je m3 kalkuliert. Die Niederschlagswassergebihr lag
bisher bei 0,58 Euro brutto je m2, sie reduziert sich planmaBig auf 0,40 Euro je m2.

Diese deutliche Senkung resultiert daraus, dass die Stadt im letzten Jahr noch
Rlckerstattungen fir die Abwasserabgabe erhalten hat, die man nun noch einkalkulieren
kann. Die Verwaltung halt hier, wie bereits mehrfach mitgeteilt, eine konsequente Linie flr
dem Blrger gegeniber transparent und erforderlich, d.h., dass man den bisher
eingeschlagenen Weg, Kostenunter- und Uberdeckungen konsequent auszugleichen, auch
weiter beibehalt.

Zur Entwicklung der Abwassergebuhren:
2021: 2,22 Euro brutto je m3
2020: 1,89 Euro brutto je m3
2019: 1,89 Euro brutto je m3
2018: 1,50 Euro brutto je m3
2017: 1,35 Euro brutto je m3
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In der Summe (Bruttobetrachtung) hat die Erhdhung und die Senkung eine geringfligige
Senkung zur Folge.

Dezentrale Abwasserbeseitigung
Die dezentralen Abwassergebiihren andern sich mit der vorliegenden Kalkulation nur
geringfligig. Dies ist aber aufgrund der wenigen Nutzer kaum mehr relevant.

Beschlussantrag:

Wasserversorgung
Der Gemeinderat beschlieBt folgendes:

1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung uber die Geblhrensatze
vorgelegten Gebuhrenkalkulation vom November 2021 zu.

2. Die Stadt Aulendorf wird weiterhin Gebihren fir ihre offentliche Einrichtung
Wasserversorgung erheben.

3. Die Stadt Aulendorf wahlt als GeblihrenmaBstab flir die Wasserverbrauchsgebihr den
FrischwassermaBstab. Die Zahlergrundgebiihren werden gestaffelt nach der
ZahlergroBe (Dauerdurchfluss Q3) erhoben.

4. Der Gemeinderat stimmt den in der Geblhrenkalkulation bericksichtigten
Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssatzen
Zu.

5. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebihrenkalkulation beriicksichtigten Prognosen
und Schatzungen zu.

6. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum fiir 2022 (einjahrig) wird zugestimmt. Von
der Mdoglichkeit, die Geblhrenkalkulation auf einen langeren Zeitraum (bis zu finf
Jahren) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht.

7. Auf der Grundlage dieser Gebilhrenkalkulation werden die Wasserverbrauchsgeblhr
sowie die Zahlergrundgeblihren fir den Zeitraum 01/2022 - 12/2022 wie folgt
geandert:

- Wasserverbrauchsgebihr 2,19 €/m3 Frischwasser

- Zahlergrundgeblhr

GroBe Qs 2,5 und 4 43,20 € jahrlich
GréBe Qs 10 88,80 € jahrlich
GréBe Qs 16 151,20 € jahrlich
GréBe Qs 25 241,20 € jahrlich
GroBe Qn 15 DN 50 405,60 € jahrlich
GréBe Qn 40 DN 80 687,60 € jahrlich
GroBe Qn 60 DN 100 933,60 € jahrlich

Abwasserbeseitigung
Der Gemeinderat beschlieBt folgendes:

1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung Uber die GeblUhrensatze
vorgelegte Gebihrenkalkulation vom November 2021 zu.

2. Die Stadt Aulendorf wird weiterhin Gebihren flr ihre o6ffentlichen Einrichtungen
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10.

11.

~Zentrale Abwasserbeseitigung" und , Dezentrale Abwasserbeseitigung" erheben.

Die Stadt Aulendorf wahlt als GeblhrenmafBstab fiir die Schmutzwassergebihr den
FrischwassermafBstab. Der GeblihrenmaBstab flir die Niederschlagswassergebihr ist die
angeschlossene lberbaute und dariber hinaus befestigte Flache.

Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung gilt sowohl fur den
verschmutzungsabhangigen als auch fiir verschmutzungsunabhdngigen Kostenanteil
der MaBstab der angelieferten Mengen, wobei beim verschmutzungsabhangigen
Kostenanteil die Mengen nach Anlagentyp differenziert werden.

Der Gemeinderat stimmt den in der Gebulhrenkalkulation bericksichtigten
Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssatzen
zu.

Der Gemeinderat stimmt den in der Gebihrenkalkulation beriicksichtigten Prognosen
und Schatzungen zu.

Wie in der Gebilhrenkalkulation berlicksichtigt, werden die verschiedenen
StraBenentwdsserungsanteile wie folgt angesetzt:

aus den kalkulatorischen Kosten: aus den Betriebsaufwendungen:

der Mischwasseranlagen 27,0 % der Mischwasseranlagen 13,5 %
der Regenwasseranlagen 50,0 % der Regenwasseranlagen 27,0 %
der Klaranlage 5,0 % der Klaranlage 1,2 %

Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum fir 2022 (einjahrig) wird zugestimmt. Von
der Mdoglichkeit, die Gebihrenkalkulation auf einen langeren Zeitraum (bis zu fUnf
Jahren) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht.

Die ausgleichspflichtigen Kosteniberdeckungen bzw. ausgleichsfahigen
Kostenunterdeckungen aus Vorjahren werden in der Kalkulation wie folgt zum
Ausgleich eingestellt:

- Schmutzwasserbeseitigung:
- Restliche Kostenunterdeckung aus 2019 in H6he von -50.643 €
- Freiwilliger Ausgleich Ruckerstattung Abwasserabgabe in H6he von 108.868 €

- Niederschlagswasserbeseitigung:
- Restliche Kostenliberdeckung aus 2019 in Hohe von 122.915 €

Auf der Grundlage dieser Gebihrenkalkulation werden die Abwassergebihren flr den
Zeitraum 01/2022 bis 12/2022 wie folgt festgesetzt:

Zentrale Abwasserbeseitigung:
- Schmutzwassergebiihr: 1,93 €/m3 Frischwasser
- ermaBigte Schmutzwassergebulhr fliir GroBabnehmer: 1,47 €/m3 Frischwasser
- Niederschlagswassergebiihr: 0,40 €/m2 (iberbaute und befestigte Flache

Auf der Grundlage dieser Geblhrenkalkulation werden die Geblhrensatze der
dezentralen Abwasserbeseitigung fir den Zeitraum 01/2022- 12/2022 wie folgt
geandert (jeweils zuzliglich Abfuhrkosten des Unternehmers):

e Geschlossene Gruben (Fakalwasser) bei wdchentlicher Leerung: 26,07 Euro/m3
Abfuhrmenge

e Geschlossene Gruben (Fakalwasser) bei monatlicher Leerung: 26,82 Euro/ms3
Abfuhrmenge

e Geschlossene Gruben (Fakalwasser) bei vierterjahrlicher und langerer Leerung:
27,14 Euro/m3 Abfuhrmenge

¢ Kleinklaranlagen ohne biologische Nachbehandlung
(Mehrkammerausfaulgruben): 51,75 Euro/m3 Abfuhrmenge
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¢ Kleinklaranlagen ohne biologische Nachbehandlung
(Mehrkammerabsetzgruben): 57,10 Euro/m3 Abfuhrmenge

Bei diesen Gebihrensdtzen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen abgerundete
Geblihrenobergrenzen. Diese Abrundung hat eine zunachst in Kauf genommene
Kostenunterdeckung zur Folge. Der Gemeinderat behalt sich vor, diese Kostenunterdeckungzu
einem spateren Zeitpunkt innerhalb der finfjahrigen Ausgleichsfrist auszugleichen.

Anlagen:
Kalkulationen
Uber- und Unterdeckungen Folgejahre

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
X Kadmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fur 2022

Die Stadt Aulendorf hat uns mit der Erstellung einer neuen Kalkulation der zentralen Abwassergeb(ih-
ren fur das Jahr 2022 beauftragt.

Als Grundlage fur die Ersteliung dieser Kalkulation fiir das Jahr 2022 haben wir von der Verwaltung die
Unterlagen aus dem Haushalt 2022, die aktuelle Anlagenbuchhaltung Stand 31.12.2020 sowie die in-
vestitionsplanung bis 2022 erhalten.

Die zum Ausgleich eingestellten gebiihrenrechtlichen Ergebnisse der Vorjahre wurden durch entspre-

chende Nachkalkulationen ermittelt.

Wir méchten uns bei Frau Johler von der Stadtverwaltung fiir die bereitwillige Zusammenstellung der
erforderlichen Unterlagen und die gute Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken.

Schmidt und Hiuser GmbH
74226 Nordheim
den 22. November 2021

Cornelia Lick
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022

Bei der Ermittlung der Geblihrenobergrenzen sind die §§ 13, 14 und 17 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) zu beachten.

Grundlage der Gebilhrenerhebung ist § 13 Abs. 1 Satz 1 KAG, der besagt, dass die Gemeinden fir die
Benutzung ihrer offentlichen Einrichtungen sogenannte Benutzungsgebiihren erheben kdnnen.

Diese Geblihren dirfen héchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsdtzen insgesamt ansatzfdhigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden, wobei
Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu berlicksichtigen sind (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KAG).

Bei der Gebiihrenbemessung kénnen die Gesamtkosten in einem mehrjahrigen Zeitraum bericksich-
tigt werden, der jedoch héchstens fﬁ_nf Jahre umfassen soll (§ 14 Abs. 2 Satz 1 KAG).

Zu den gebiihrenfihigen Kosten gehéren die laufenden Betriebsaufwendungen der Abwasserbeseiti-
gung sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen
(§ 14 Abs.3 Nr. 1 KAG).

Die einzustellenden Kosten sind nur mit ihrem Anschaffungs- oder Herstellungswert in die Gebiihren-
kalkulation aufzunehmen (= Nominalwertprinzip, Ausnahme: Artikel 5 Absatz 2 des KAG-Anderungs-
gesetzes vom 25. April 1978).

Auf Grund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wiirttemberg (VGH BW} vom 11.03.2010,
AZ 2 5 2938/08 ist die Erhebung einer nach dem FrischwassermafRstab berechneten einheitlichen Ab-
wassergebiihr nicht mehr zulissig, da sie dem Gleichheitssatz sowie dem Aquivalenzprinzip wider-
spricht. Daher musste in den Kommunen die gesplittete Abwassergebiihr eingefiihrt werden. Danach
werden fir die beiden Teilleistungsbereiche Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennte Ab-
wassergebiihren nach unterschiedlichen GebiihrenmaRstdben erhoben.

Der Gemeinderat als zustindiges Rechtsetzungsorgan beschlieft die Hohe der festzusetzenden Ge-
bithrensitze. Grundlage seiner Beschlussfassung und der ihm zustehenden Ermessensentscheidungen
ist eine schriftliche Kalkulation der kostendeckenden Gebiihrenobergrenzen.
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022

Die Stadt Aulendorf hat in threr Abwassersatzung getrennte Geb{ihrensatze fiir die Schmutz- bzw. die
Niederschlagswasserbeseitigung festgesetzt. Da diesen Gebilhrensatzen unterschiedliche Verteilungs-
maRstabe zugrunde liegen, muss bei der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebiihren zwischen den
Kostentragern ,Schmutzwasserbeseitigung” und ,Niederschlagswasserbeseitigung” unterschieden
werden.

Berechnung der gesplitteten Abwassergebiihr

Kosten fur Eeseitigung
Schmutzwasser

abziiglich abziglich

Eridse
fir Beseitigung
Schmutzwasser

dividiert durch dividiert durch

verbrauchte
Frischwassermenge

ergibt ergibt

Im Rahmen einer Gesamtkalkulation ist sicher zu stellen, dass der Nutzer eines Teilleistungsbereiches
nicht mit Kosten des anderen Teilleistungsbereiches belastet wird. Allerdings werden die betreffenden
Kosten bisher nicht in Form einer Kostenstellenrechnung getrennt erfasst. Deshalb haben wir uns bei
der vorliegenden Kalkulation fir die Aufteilung der Mischwasserkosten an den Empfehlungen des Ge-
meindetages (BWGZ 21/2001) orientiert. Hiernach werden fir die Aufteilung der Betriebs- und kalku-
latorischen Kosten nach Abzug des Straflenentwisserungsanteils folgende Verhaltnisse angewandt:
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022

Mischwasserbereich
{MW-Kanalisation, MW-Regenbecken und MW-Sammier)

Betriebsaufwendungen 50 % Schmutzwasser
Kalkulatorische Kosten 60 % Schmutzwasser
Kléranlage

Betriehsaufwendungen : 80 % Schmutzwasser
Kalkulatorische Kosten 90 % Schmutzwasser

50 % Niederschiagswasser
40 % Niederschlagswasser

10 % Niederschlagswasser
10 % Niederschlagswasser

Die Kosten der Trennkanalisation kdnnen direkt der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation

zugeordnet werden.

Die so ermittelten gebiihrenfahigen Kosten der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung werden

auf den jeweiligen GebiihrenmaRstab verteilt.

So gilt in der Stadt Aulendorf fiir die Schmutzwassergebiihr weiterhin die bezogene Frischwasser-
menge als MaRstab, wihrend fir die Niederschlagswassergebihr die bebaute und befestigte Fléche,

unterschieden nach Versiegelungsgraden, festgelegt ist.

Stand 11/2021
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fir 2022

Die Geblihrenkalkulation dient dem Gemeinderat als Kontrollinstrument lber die Ermittlung der kos-
tendeckenden Gebiihrenobergrenze, die dem festgesetzten Gebiihrensatz zu Grunde liegt und ist der
Nachweis dafiir, dass der Gemeinderat das ihm bei der Beschlussfassung eingerdumte Ermessen feh-
lerfrei ausgelibt hat (VGH BW NKB vom 07.09.87 - 2 S 998/86, Urteil vom 24.11.88 - 2 5§ 1168/88 und
Urteil vom 31.08.89 - 2 § 2805/87).

Deshalb muss der Gemeinderat bei der Beschiussfassung der Geblhrensétze der Kalkulation zustim-
men.

Im Einzelnen hat der Gemeinderat folgende Ermessensentscheidungen zu treffen:

VYV VY VY VY YY VY

Eingestellte gebiihrenfihige Kosten

HBhe des Gehlihrensatzes

Festlegung des Kalkulationszeitraums fUr die Gebiihr (maximal funf Jahre)

Erhebung einer einheitlichen Gebihr fiir verschiedene Einzugshereiche

Festlegung der Abschreibungsmethode (Brutto- oder Nettomethode)

Hohe der Abschreibungsséatze

Ansatz kalkulatorischer oder tatsichlicher Zinsen

Ermittlung des verzinsbaren Kapitals nach der Restwert- oder Durchschnittswertmethode
Hohe des Zinssatzes bei kalkulatorischer Verzinsung des Anlagekapitals

Héhe des StraBenentwdsserungsanteils

Erhebung eines Starkverschmutzerzuschlags

Uberpriifung der enthaltenen Prognosen (z. B. Preisentwicklung, Lelstungsemhelten u. a.)
Ausgleich der geblihrenrechtlichen Vorjahresergebnisse
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Die Stadt Aulendorf fihrt ihre Abwasserbeseitigung laut § 1 der Abwassersatzung als eine 8ffentliche
Einrichtung.

Diese besteht aus einem, technisch nicht getrennten Entsorgungsbereich (Einzugsbereich). Damit ent-
fallt die Notwendigkeit einer Beschlussfassung {iber getrennte oder einheitliche Gebiihrensitze bei
verschiedenen Einzugsbereichen.
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Die im Kalkulationszeitraum berlicksichtigten Betriebsaufwendungen und -ertridge wurden anhand der
Planansatze des uns zur Verfligung gestellten Teilergebnishaushalts 2022 nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsdtzen ermitteit.

Die im Kalkulationszeitraum beriicksichtigten kalkulatorischen Kosten wurden anhand der uns zur Ver-
fligung gestellten Anlagenbuchhaltung Stand 31.12.2020 ermittelt. In einer Vorschau der kalkulatori-
schen Kosten wurde die Entwicklung der Abschreibung, Auflésung und Verzinsung bei Berlicksichti-
gung der im Kalkulationszeitraum geplanten Investitionen laut Investitionsplanung dargestellt {(siehe
Anlagen 1 bis 4).

a}  Abschreibung/Aufldsung

Mit den ,,angemessenen Abschreibungen” nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG soll die tatsdchliche Abnutzung
betriebsnotwendiger Anlagen durch den Gebrauch wertméaRig erfasst und als Kosten auf die einzelnen
Jahre der mutmaRlichen Nutzungsdauer aufgeteilt werden.

Als Abschreibungsmethoden unterscheidet man die Bruttomethode (§ 14 Abs. 3 Safz 4 KAG) und die
Nettomethode, wobei die Nettomethode weiterhin fiir betroffene Gegenstdnde nur noch dann in
Frage kommt, wenn sie seither bereits angewendet worden ist (§ 14 Abs. 3 Satz 5 KAG).

Bruttomethode Hier sind den Abschreibungen die ungekiirzten Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zugrunde zu legen; Beitrdge, Zuweisungen und Zu-
schiisse Dritter werden passiviert und jéhrlich mit einem durchschnittli-
chen Abschreibungssatz aufgelést. ‘

Nettomethode ~ Hierbei werden die Abschreibungen aus den um Beitrdge und Zuschisse
gekirzten Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Kapitalzuschiisse werden nicht aufgel@st, da sie ausdriicklich nur der Starkung der Finanzkraft der Ge-
meinde dienen sollen. Dabei ist auch Artikel 5 Absatz 3 des KAG-Anderungsgesetzes vom 25.04.1978
zu beachten, wonach Zuweisungen aus dem Ausgleichstock, die bis zum 11.05.1978 gewahrt wurden,
grundsétzlich nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen, sondern wie Kapitalzu-
schisse zu behandeln, das heif$t nicht aufzulésen sind.

Die Stadt Aulendorf errechnet die Abschreibung ihres Anlagevermégens nach der Bruttomethode.
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b}  Anlagekapitalverzinsung

Nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG gehort zu den Kosten eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals,
wobei nach Satz 2 den Kapitalzinsen das um Beitrdge, Zuweisungen und Zuschiisse gekiirzte Anlageka-
pital zugrunde zu legen ist. Das Anlagekapital wiederum ergibt sich aus den um die Abschreibungen
gekiirzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Bei der Ermittlung der Anlagekapitalverzinsung darf zwischen der so genannten Restwertmethode und
der Durchschnittswertmethode gewdhlt werden:

Restwertmethode Bei Anwendung der Restwertmethode werden der Verzinsung die jewei-
" ligen Restbuchwerte (Anschaffungs- und Herstellungskosten abziiglich
der kumulierten Abschreibungen) zugrunde gelegt. Hiervon ist der Rest-
buchwert der Einnahmen (Beitrdge, Zuweisungen und Zuschiisse) abzu-
ziehen.

Durchschnittswertmethode Dabei ergibt sich das verzinsbare Kapital aus der Hilfte der um die Fin-
nahmen gekirzten Anschaffungs- und Herstellungskosten, verzinst mit
dem vollen kalkulatorischen Zinssatz oder aus den gesamten (um die
Einnahmen gekiirzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten, aber ver-
zinst mit dem halben kalkulatorischen Zinssatz. Hierbei bleiben also die
Abschreibungen vollig unbericksichtigt.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Restwertmethode bei der Ermittlung des verzinsbaren Kapi-
tals grundséatzlich vorzuziehen, da der gegenwértige Wertverzehr der jeweiligen kommunalen Einrich-
tung durch Heranziehung der Restbuchwerte exakter dargestellt werden kann.

Die Stadt Aulendorf wendet schon immer die Restwertmethode an.

Die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals wird (iblicherweise mittels einer kalkulatorischen Ver-
zinsung (durchschnittliche Fremd- und Eigenkapitalverzinsung) errechnet. Nach Ricksprache mit der
Verwaltung soll der kalkulatorische Zinssatz hier mit = 1,95 % berlicksichtigt werden. Er wird im vorlie-
genden Kalkulationszeitraum somit als Mittelwert zwischen Fremdkapitalzins und Eigenkapitalzins an-
gewandt.

) Schitzungen und Prognosen

Bei der Ermittlung der Geblihrenobergrenze ist es notwendig, auch mit Schitzungen zu arbeiten. Der
Gemeinderat muss diesen Schitzungen und Prognosen zustimmen. So werden zum einen die Menge
der Leistungseinheiten fiir den Kalkulationszeitraum geschatzt und zum anderen die kalkulatorischen
Kosten anhand der Anlagenbuchhaltung und der geplanten Zugénge laut Investitionsplanung hochge-
rechnet. ’
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d) Grundstiicksanschlusskosten

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist der Teil des Hausanschlusses im éffentlichen Bereich, der so-
genannte Grundstiicksanschluss, laut bestehender bzw. kiinftiger Satzungsregelung Teil der &ffentli-
chen Einrichtung. Die Kosten des Grundsttlicksanschlusses sind mit dem entrichteten Teilbeitrag fiir die
Kanalisation abgegolten.

Davor hat die Stadt diese Kosten dem jeweiligen Anschiussnehmer in tatsichlicher Hohe in Rechnung
gestelit (Kostenersatzregelung). Da diese Kostenersitze dem Gebiihrenzahler zu Gute kommen mis-
sen, deren genaue Hohe aber nicht bekannt ist, wurden sie in der vorangegangenen GebUhrenkalku-
lation zum Stand 31.12.2011 sachgerecht in Héhe von 15 % der damaligen Kanalkosten geschatzt. Die
entsprechende Aufldsung dieser Kostenersatze wird demnach gebiihrenmindernd beriicksichtigt.
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Laut § 17 Absatz 3 KAG muss auf der Kostenseite der Gebiihrenkalkulation ein Straenentwisserungs-
anteil abgesetzt werden.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Aulendorf erfolgt sowohl im Mischsystem als auch im Trennsystem.

Laut Musterberechnung der VEDEWA betragt der StraRenentwdésserungsanteil im Mischsystem 25 %
der kalkulatorischen Kosten. Aus den Regenwasserkosten des Trennsystems sind 50 % als Stralenent-
wisserungsanteil abzusetzen (BVerwG Urteil vom 09.12,1983, Urteil des Senats vom 18.07.1985).

Entsprechend der Vorgehensweise bei der Ermittlung der Beitragssétze (Globalberechnung) zieht man
5 % aus den reinen Kliranlagenkosten als StraBenentwiésserungsanteil ab. Aus den Kosten der Zulei-
tungssammler und Regenbecken {Mischwasser) werden ehenfalls 25 % der kalkulatorischen Kosten
abgesetzt.

Bei den Betriebsaufwendungen sind nach Berechnungen des Gemeindetags als reprasentative Werte
1,2 % von den Klaranlagen, 13,5 % aus den Mischwasserkosten der Kanalisation, Zuleitungssammler
und Regenbecken sowie 27 % aus den Regenwasserkosten abzusetzen.

Um die StraBenentwisserungsanteile korrekt ermitteln zu kdnnen, werden sowohl die Betriebsauf-
wendungen als auch die kalkulatorischen Kosten auf die entsprechenden Kostenarten aufgeteilt.

Die Aufteilung der Betriebsaufwendungen wird nach Absprache mit der Verwaltung anhand von kon-
kreten Haushaltszahlen vorgenommen. Nur wo dies nicht méglich ist, wird ein sachgerechter Schliissel
anhand der prozentualen Verhiltnisse der Restbuchwerte aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Fir die Aufteilung der kalkulatorischen Kosten wird der Anlagenachweis der Abwasserbeseitigung in
Kostenarten zerlegt (siehe Berechnungsgrundlagen). Die sich daraus ergebenden Kostenanteile wer-
den in den Anlagen der Abschreibungs- und Verzinsungsvorschau Ubernommen und entsprechend auf
den Kalkulationszeitraum hochgerechnet.

Samtliche beriicksichtigten Zuweisungen und Zuschiisse Dritter wurden fiir die Einrichtung ,,Abwasser-
beseitigung” gewdhrt. Demnach sind diese bei der Ermittlung der StraRenentwdsserungsanteile zu be-
rlicksichtigen.
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Da in den Gesamtkosten der Schmutzwasserbeseitigung auch Kostenanteile der Stadt fir die Inan-
spruchnahme der 6ffentlichen Einrichtung ,, Abwasserbeseitigung" enthalten sind, sind die in 6ffentli-
chen Gebduden gemessenen Schmutzwassermengen ebenfalls in der voraussichtlichen Gesamt-
schmutzwassermenge enthalten.

Dagegen werden die Gesamtkosten der Niederschlagswasserbeseitigung um Straenentwésserungs-
anteile (siehe 1.7) reduziert. Deshalb sind auf der Leistungsseite die &ffentlichen StraRen- und sonstigen
Verkehrsflachen nicht zu beriicksichtigen. Die sonstigen im Eigentum der Stadt stehenden Flichen sind
in den der Kalkulation zu Grunde liegenden befestigten Flachen enthalten und damit beriicksichtigt.
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Bei der Kalkulation der Benutzungsgebiihren gilt das Kostendeckungsprinzip, d. h., dass maximal eine
Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeitraums eine Kos-
tenlberdeckung, so muss diese innerhalb der folgenden funf Jahre in einer Kalkulation ausgeglichen
werden. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeitraums eine Kostenunterdeckung, so kann diese
{nur) innerhalb der folgenden fiinf Jahre ausgeglichen werden, Eine Verpflichtung dazu gibt es aber
nicht.

Dabei hat der Gesetzgeber durch die Klarstellung, dass es bei der Ermittlung der Kosteniiberdeckungen
bzw. Kostenunterdeckungen abgelaufener Kalkulationszeitrdume auf die ansatzfihigen Kosten an-
kommt, die Ermittlung des gebiihrenrechtlichen Ergebnisses gefordert. :

Damit kann also nicht mehr auf das blofRe haushaltsrechtliche oder betriebswirtschaftliche Ergebnis
abgestellt werden. Es muss vielmehr ebenso wie bei der eigentlichen Gebuhrenkalkulation nach den
Grundsdtzen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) eine Nachkalkulation des abgelaufenen Zeit-
raumes vorgenommen werden.

Grundsatzlich hat die Ermittlung der ausgleichspflichtigen Kosteniiberdeckungen bzw. der ausgleichs-
fahigen Kostenunterdeckungen in Form einer Nachkalkulation zu erfolgen, wobei die Ergebnisse der
Jahresrechnungen hinsichtlich der Gebuhrenfahigkeit der Kosten nach KAG bereinigt werden. Im Rah-
men der Nachkalkulation werden die nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen ansatzfahigen Kosten
nach KAG fir den letzten Kalkulationszeitraum ermittelt und dem auf der Grundlage der Geb{ihrenkal-
kulation erzielten Gebithrenaufkommen gegeniibergestelit.

Unter dem Gebiihrenaufkommen ist das tatsdchlich vereinnahmte Gebiihrenaufkommen zu verste-
hen. Gebihrenausfille, z. B. durch Erlass oder Niederschlagung, sind daher folglich von den (brigen
Gebtuihrenschuldnern zu tragen.

Nach Einflihrung der gesplitteten Abwassergebihr sind nicht nur getrennte .GebUhren fur die Schmutz-
wasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung zu kalkulieren, sondern es sind auch die gebiihrenrecht-
lichen Ergebnisse gesondert zu ermitteln.

Zu beachten ist, dass bei mehrjdhriger Gebiihrenbemessung nicht die einzelnen Jahreserge.bnisse, son-
dern das Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraums mafgebend fir den Gebiihrenausgleich ist,
denn es ergibt sich in diesem Fall nur ein gebihrenrechtliches Ergebnis.

Bei der Beriicksichtigung der Ergebnisse der vorangegangenen Bemessungszeitrdume muss auch be-
achtet werden, ob bei der Beschlussfassung Gber die Gebiihrensatze ein politisch in Kauf genommener
Verlust entstanden ist, der eventuell nicht mehr ausgeglichen werden darf.

Die Stadt Aulendorf hat die gebiihrenrechtlichen Ergebnisse der Schmutzwasserbeseitigung bis ein-
schlieRlich 2019 bereits in vorangegangenen Gebiihrenkalkulationen zum Ausgleich eingestelit. Aller-
dings ergab sich noch nachtriglich eine zu zahlende Abwasserabgabe fiir das Jahr 2019 in Héhe von
50.643 €. Dieser Betrag ist noch ausgleichsfahig und wurde deshalb in der vorliegenden Kalkulation
zum Ausgleich eingestellt.
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AuBerdem erhielt die Stadt Aulendorf Rickerstattungen der Abwasserabgabe fiir die Jahre 2014 bis .
2016 in der Summe von 108.868 €. Obwohl die daraus resultierende Uberdeckung dlter als 5 Jahre und
damit nicht ausgleichspflichtig ist wird sie in der vorliegenden Kalkulation freiwillig zum Ausgleich ein-
gestellt.

In der Niederschlagswasserbeseitigung ist dagegen noch eine restliche Uberdeckung in Héhe von
122.915 € aus dem Jahr 2019 ausgleichpflichtig:

Nach Riicksprache mit der Stadtverwaltung soll das gebithrenrechtliche Ergebnis des Jahres 2020 erst
in den Folgejahren zum Ausgleich eingestelit werden.

Folgende gebiihrenrechtliche Ergebnisse werden in der vorliegenden Gebihrenkalkulation zum Aus-
gleich eingestellt (siehe Anlagen 7 und 8):

a) Schmutzwasserbeseitigung
- Restliche Kostenunterdeckung aus 2019 in Héhe von -50.643 €
- Freiwilliger Ausgleich Riickerstattung Abwasserabgabe 108.868 €

b) Niederschlagswasserbeseitigung
- Restliche Kostenliberdeckung aus 2019 in Héhe von 122915 €
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Da fiir das seit 1998 privat gefithrte Thermalbad eine vertragliche Vereinbarung iber die Erhebung
einer ermaRigten Abwassergebiihr besteht, wurde bei der Ermittlung der Schmutzwassergebiihr ein
Gebuhrenabschlag fur GroRabnehmer beriicksichtigt. Dabei erfolgt die Finanzierung dieses Abschlags
durch eine gleichmaRige Verteilung des entstehenden Abmangels auf die gesamten Schmutzwasser-
mengen, so dass die Gebihren insgesamt voll kostendeckend sind.

Aufgrund der Einleitung von nur schwach verschmutztem Abwasser gewihrt die Stadt Aulendorf die-
sem Betrieb eine ErmaRigung in Héhe von 23,5 %. Durch diesen Leichtverschmutzerabschlag kann ei-
nem GrofRverbraucher von Frischwasser mit einer unterdurchschnittlichen Verschmutzung des einge-
leiteten Abwassers Rechnung getragen werden (OVG Schleswig, U. v. 29.10.1991 — 2 L 144/91).

Stand 11/2021 ' Seite 17



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fir 2022

Laut Normenkontroliurteil des VGH (11.05.1995 ~ 25 2568/92) ist der bei der zentralen Abwasserbe-
seitigung anzuwendende FrischwassermalRstab bei der Bemessung der Entsorgungsgebiihren fir Klein-
klaranlagen und abflusslose Gruben unzuldssig. Hier muss sich die Bemessung an der abgefahrenen
Menge orientieren.

Deshalb liegt dieser Kalkulation die nutzungsorientierte Berechnungsmethode zugrunde, die in der
BWGZ 5/1996 aufgrund einer Untersuchung der VEDEWA vorgeschlagen wurde und dieser Rechtspre-
chung gerecht wird.

Die dezentrale Entsorgung der Abwisser aus Kleinkldranlagen und abflussiosen Gruben der Stadt Au-
lendorf erfolgt ausschlieRlich in der Kldranlage ,, Aulendorf”.

Die ermittelten Gebiihrenobergrenzen der dezentralen Abwasserbeseitigung ergeben sich aus dem
anteiligen Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie den anteiligen kalkulatorischen Kosten der Klar-
anlage ,Aulendorf”. Abfuhrkosten sind hier nicht enthalten.

Um die anteiligen Kosten der dezentralen Entsorgung ermitteln zu kénnen, missen zunéchst die Kos-

ten der Kldranlage ,Aulendorf” in schmutzfrachtabhéngige Kosten und in schmutzfrachtunabhéngige

Kosten aufgeteilt werden. Die schmutzfrachtabhéngigen Kosten werden anschlieRend nach einem ge-

wichteten Anteil der dezentralen Mengen aufgeteilt, die schmutzfrachtunabhingigen Kosten nach ei-
nem ungewichteten Anteil (siehe Anlage 9).
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ll. KALKULATION
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UBERSICHT UBER DIE

E ,
ERMITTELTEN GEBUHRENOBERGRENZEN

Zenirale Bchmutzwassergebihy : i : : iy Zeltraum
Frischwasser arom® 2022

kostendeckende Gebthrenobergrenze mit Ausgleich
der Kostenilberdeckungen aus Vorjahren : 1,84

ermaRigte Schmutzwassergebihr fiir GroRabnehmer
mit Ausgleich der Kostentiberdeckungen aus Vorjahren 1,40
kostendeckende Geblhrenobergrenze mit Ausgleich

der Kosteniiber- und unterdeckungen aus Vorjahren 1,83

ermaBigte Schmutzwassergebihr fiir Groﬁabnehmer
mit Ausgleich der Kosteniiber- und -unterdeckungen aus Vorjahren ] 1,47

nachrichtlich: Schmutzwassergebiihr aktuell 2,22 €/m?

Zentrale Niederschlagswassergebithr . e : , ; im Zeitraum
bebaute und befestigte Flichen grom? Lo s i ey

kostendeckende Gebiihrenobergrenze mit
Ausgleich der Kosteniiberdeckungen aus Vorjahren

nachrichtlich: Niederschlagswassergebiihr aktuell 0,58 £/m?
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~ UBERSICHT UBER DIE
RMITTELTEN GEBUHRENOBERGRENZEN

o
e
£

Dezentrale Abwassergebiihren {ohne Abfubrkosten) prom® f : i Zeltraum
2022

Geschlossene Gruben (Fakalwasser)
bei wéchentlicher Leerung 26,07 €

Geschlossene Gruben (Fakalwasser) ,
bei monatlicher Leerung - 1 26,82 €

Geschlossene Gruben {Fakalwasser)

bei vierteljdhrlichem oder groRerem Leerungsintervall 27,14 €

Kleinkidaranlagen .
Ausfaulgruben : : 55,75

Kleinkldranlagen

Absetzgruben ' ' » ’ . g?ﬁ.@@

Stand 11/2021 o Seite 21



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

LA ZENTRALE
ABWASSERBESEITIGUNG
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

FESTSTELLUNG DER STRARENENTWASSER

UNGSANTEILE
2022
Kosten . 2.075.392
/. Erlose -271.179
Nettoaufwendungen ‘ ~ 1.804.213

abzlglich Straflenentwisserungsanteile;

- aus den Betriebsaufwendungen des Mischwasserbereichs (MW-Kanalisation + MW-Regenbecken + MW-Sammler)

reiner Betriebsaufwendungen 302.554

/. reine Betriebsertrige -6.671
StraRenentwisserungsanteil ‘ ~ 13,5% : 295.883 -39.844
- aus den Betriebsaufwendungen des Regenwasserbereichs {RW-Kanalisation)

reiner Betriebsaufwendungen 108.790

./. reine Betriebsertrige -2.033
StraBenentwiasserungsanteil L 27,0% 106.757 -28.824
- aus den Betriebsaufwendungen der Kldranlage

reiner Betriebsaufwendungen : 437.644

/. reine Betriebsertrige -3.941
Strafenentwisserungsanteil : : 5 1,2% ) 433,703 -5.204

- aus den kalkul. Kosten des Mischwasserbereichs (MW-Kanalisation + MW-Regenbecken + MW-Sammler)
kalkulatorische Kosten:

- Abschreibungen laut TEHH . 391.833

./. enth. Grundsticksanschlusskosten laut Anlage 1 -43.743

- Verzinsung ohne Beitragsanteile laut Anlage 1 : 151.239

./. enth. Grundsticksanschlusskosten laut Anlage 1 -18.339

- Aufldsung der Zuschisse laut TEHH ‘ -90.076

./. enth. Grundstiicksanschlusskostenersatze laut Anlage 1 18.573
StraBenentwisserungsanteil e 27.0% 409,487 -110.561

- aus den kalkulatorischen Kosten des Regenwasserbereichs {(RW-Kanalisation)
kalkulatorische Kosten: :
- Abschreibungen laut TEHH : 94.808

./. enth. Grundstiicksanschlusskosten laut Anlage 3 -14.807

- Verzinsung ohne Beitragsanteile laut Anlage 3 . 54.016

/. enth. Grundstiicksanschlusskosten laut Anlage 3 -6.712

- Auflésung der Zuschiisse laut TEHH -18.150

/. enth. Grundstucksanschlusskostenersétze laut Anlage 3 7.030
Stralenentwisserungsanteil ‘ : o 50,0% | 116185 -58.083

- aus den kalkulatorischen Kosten der Kldranlage
kalkulatorische Kosten:

- Abschreibungen laut TEHH 325.150

- Verzinsung ohne Beitragsanteile laut Anlage 4 109.675

- Aufldsung der Zuschisse laut TEHH -2.102
Strafenentwisserungsanteil L : 5,0% ~ 432,723 . o -21.636
Summe Straflenentwisserungsanteil in € - ; ; ‘ 264.262

Stand 11/2021 Seite 28



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

TEILERGEBNISHAUSHALT

2022

 ankage

Summe Betriebsaufwendungen ‘ 936.200 302.554 87.212{ 108790} 437.644
abziigl. Summe Betriebsertrige -14.412 -6.671 -1.767 -2.033 -3.941
abziigl. StraRenentwdsserungsanteile -73.972 -39,944 0 -28.824 -5.204
Betriebsaufwendungen netio . 8&?,816_1 255.939 85,445 77.833 428,498
Summe kalkulatorische Kosten 1.139.192 511.977 69.528 139.528 418.159
abzligl. Summe Auflosungen -256.767 1 -158.749 -8.4851 -36.615 -52.918
abzigl. Straenentwasserungsanteile »190,2904 -110.561 0 -58.093 ~21.636
Kalkulatorische Kosten netto 692.135 242.667 61.043 44,8201 343.605

Stand 11/2021 Seite 29
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fir 2022 SCHMIDT

BERECHNUNG DER SCHMUTZWASSERGEBUHR
2022

Gebuhrenfahige Kostan
_ im Kalkulationszeitraum

1.114.950€

Gebihrenobergrenze 1.114.950€
= = . 1,99€/m?
Frischwassermengen 559.735 m?
Ermittlung der Geblhrensatze bei Beriicksichtigung des Schwachverschmutzerabschlags:
- kostendeckende Abwassergebithr
Gebiihrenobergrenze 1.114.950€
. | = 2,04 €/m?
Frischwassermengen gewichtet 545.697 m?
- ermafigte Abwassergebiihr fiir Schwachverschmutzer -23,50% = 1,56 €/m3

Stand 11/2021 Seite 31



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 |SCHMIDT

BERECHNUNG DER SCHMUTZWASSERGEBUHR
2022 |

BERUCKSICHTIGUNG VON VORJAHRESERGEBNISSEN

freiwilliger Ausgl. Riickerstatt. Abw.abgabe -108.868 €
-108.868¢€

Gebihenobergenee 0 tpoeomse | 1,79€/m’

Ermittiung der Gebihrensétze bei Berlicksichtigung des Schwachverschmutzerabschlags:

- kostendeckende Abwassergebiihr

Geblihrenobergrenze 1.006.082 €

| S — = 1,84 €/m?
Frischwassermengen gewichtet 545.697 m?
- ermiRigte Abwassergebiihr fiir Schwachverschmutzer -23,50% = 1,40 €/m?

Stand 11/2021 Seite 32



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT |

BERECHNUNG DER SCHMUTZWASSERGEBUHR
2022

BERUCKSICHTIGUNG VON VORJAHRESERGEBNISSEN

Unterdeckung aus 2019 V 50.643€ °
freiwilliger Ausgl. Rickerstatt. Abw.abgabe - -108.868 £
-58.225 €

. @ - | [ Ty

Ermittlung der Gebihrensatze bei Berlicksichtigung des Schwachverschmutzerabschlags:

- kostendeckende Abwassergebiihr

Gebiihrenobergrenze 1.056.725€

S — = 1,93€/m?
Frischwassermengen gewichtet 545.697 m?
- ermaRigte Abwassergebliihr fiir Schwachverschmutzer -23,50% = - 1,47 ’E]' m?

Stand 11/2021 ) Seite 33



Kalkulation der Abwassergebihren der Stadt Aulendorf fir 2022

QEQECHNUNG DER NIEDERSCHLAGSWASSERGEBUHR
2022

~ Geblhrenfihige Kosten
im Kalkulationszeitraum

425.001€

GEBUHRENBERECHNUI
Gebiihrenobergrenze 425.001€
bebaute und befestigte Fliche 750.000 m?

BERUCKSICHTIGUNG VON VORJAHRESERGEBNISSEN

Niederschlags:

restliche Uberdeckung aus 2019 -122.915€
-122.915€ ‘

Stand 11/2021 Seite 34



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlagen zur Kalkulation

Stand 11/2021 Seite 35



Kalkulation der Abwassergebihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 1

MISCHWASSERBEREICH

Anschaffungs- und Herstellungskosten

MW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 1 19.434.025
abziigl. Anlagen im Bau -139.859
Summe in € 19.294.166

Zugdnge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 139.859

- MW-Kanalisation BG "Buchwald" A.i.B. 5.000 400.000
- MW-Kanalisation BG "Bildstock" A.i.B. 7.000 100.000
- MW-Kanalisation BG "Mahlweiher-West" A.i.B. 250.000
- Schulgéssle - HauptstraRe, Inliner " 60.000 60.000
- BV Schulgéssle 30.000 20.000
- MW-Grundstiicksanschliisse 5.000 20.000
- Tannhauser StraRe - BA 1 +BA 2 40.000
- Planungskosten BaumaRnahmen 15.000 50.000
« Anschluss Ebisweiler 10 22.000
- Erweiterung Regenbecken "Lohrer Esch” 350

- Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Abwasser 2,710

Summe 962.000

Enostand ALK 3L12.1n€

. 20521085
Endstand AHK 31.12. ohne Anlagen im Bau

20.456.085

Zuweisungen und Zuschiisse Dritter:
MW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 2 4.576.558

abziigl. Anlagen im Bau 0

Summein € 4.576.558

Zugidnge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 0

Summe 0 0
Endstand Zuschiisse 31.12.in£ . S . 4.576.558 4.576.558 4.576.558
Beitrdge: ’
MW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 3 3.228.667

anteilige Beitragszuginge laut Berechnungsgrundlagen, Ziff. 4 V 3.449 27.017
Summe 3.449 27,017
Endstand anteil. Beitriige 31.12. in€ , 3.228.667 3.232.116 3.259.133

Endstandﬁmnahmen e e—— 835591

Stand 11/2021 Seite 36



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 1

MSSCHWASSERBERE%CR

WallkulatorischeKosten. . 3690 . e e
Abschreibung

Zugang AHK AfA Satz 147.919 1.014.000
Zugang AfA ; _2,00% 8 _ 20,280
Anteil Grundstiicksanschlusskosten 43.743
Aufldsung

Zugang Zuschliisse Auflos.Satz 0 0
Zugang Aufldsung 2,00% 0 0
Aufldsung Zuschiisse in € ~ ‘ - 90076 90.076 50.075
Anteil Grundstiicksanschlusskostenersatze 18.573 18.573 18.573
Zugang Beitrdge 3.449 27.017
Zugang Auflosung 2,00% 69 540
Auflgsung Beitrige in€ e : ‘ 68.064 . 6833 . 68.673

Auflosung gesamtin€

Kalkulatorische Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. chne A.i.B. 19.294.166 19.442.085 20.456.085
aufgelaufene Abschreibung 10.038.817 10.410.370 10.802.203
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B. 9.255.349 9.031.715 9.653.882
Ursprungswert der Zuschisse 31.12. chne A.i.B. 4.576.558 4.576.558 4,576.558
aufgelaufene Auflosung 2.854.485 2.944.561 3.034.637
Auflosungsrest Zuschiisse ohne A.i.B. 1.722.073 1.631.997 1.541.921
Ursprungswert Beitrage 31.12. 3.228.667 3.232.116 3.259.133
aufgelaufene Auflésung . 1.548.548 1.616.681 1.685.354
Auflésungsrest Beitrdge 1.680.119 1.615.435 1.573.779

Zinsbasis 6.161.233
Kaﬁwfé tonsche%!arzm s e e —

fiir die Berechnung des StraRenentwisserungsanteil
Kalkulatorische Verzinsung ohne Beitragsauflésung
Zinsbasis ohne Beitragsauﬂésung
Kalkulatorische Verzinsung .
Anteil Grundstiicksanschlusskosten L
Restbuchwert Ausgaben 1.301.533 1.284.439 1.316.696

7.755.840
151239

Aufldsungsrest Kostenersdtze 387.953 369.380 350.807
Zinsbasis 940.474
Katkulatorische Verzinsung in € 1,95% 18.339

Hinweis: Die Zinsbasis ergibt sich aus dem Jahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Auflésungsreste. Dieser
errechnet sich, indem Jahresanfangsstand und Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert
werden. -

Stand 11/2021 ‘ Seite 37



Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 2

~ SCHMUTZWASSERBEREICH |

Anschaflungs und Herstellungskosten

SW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 1 2.142.594
abziigl Anlagen im Bau -5.747
Summe in € . 2.136.847

Zugdnge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 5.747

EndstandAHK 31.120€ , 2142504
Endstand AHK 31.12. ohne Anlagen im Bau 2.136.847 2.142.594 2.142.5594

Einnahmen

Zuweisungen und Zuschiisse Dritter:
SW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 2 225.685
abziigl. Anlagen im Bau 0
Summein € 229.685

Zugdnge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 0

Summe 0 0
Endstand Zuschiisse 31.12.in £ S 229.685 229.685: 229.685
Beitrdge:

SW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 3 180.430

anteilige Beitragszugédnge laut Berechnungsgrundlagen, Ziff. 4 187 1.747
Summe ) 187 1.747
Endstand anteil. Beitrdge 31.12.in € : . 180.430 S 4180.617 182.364

Stand 11/2021 Seite 38



Kalkulation der Abwassergebihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 2

'SCHMIUTZWASSERBEREICH

Kalkulatorische osten =~~~

Abschreibung

Zugang AHK AfA Satz 5.747 0
Zugang AfA ; 2,00% 115 ; 0
Abschreibunging =~ \; . siape
Auflésung

Zugang Zuschisse Aufids.Satz 0 0
Zugang Aufldsung 2,00% 0 0
Auflésung Zuschiisse in £ 4.601 4.601 4.601
Zugang Beitrage 187 1.747
Zugang Aufldsung 2,00% 4 35
Aufldsung Beitrge in € S ‘ S 3.845 3.849 3.884

Aofiosunggessmene . Bdk a0 sa

Kalkulatorische Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. ohne A.i.B. 2.136.847 2.142.594 2.142.594
aufgelaufene Abschreibung ] 939.816 991.225 1.042.634
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B. 1.197.031 1.151.369 1.099.960
Ursprungswert der Zuschiisse 31.12..ohne A.i.B. 229.685 229.685 229.685
aufgelaufene Auflésung ’ 126.547 131.148 135.749
Auflésungsrest Zuschiisse ohne A.i.B. 103.138 98.537 93.936
Ursprungswert Beitrage 31.12. 180.430 180.617 182.364
aufgelaufene Auflosung 75.433 79.282 83.166
Aufldsungsrest Beitrage 104.997 101.335 99.198
Zinsbasis 929.162

Kalkulatorische Verzinsung 18119
Hinweis: Die Zinsbasis ergibt sich aus dem Jahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Auflésungsreste. Dieser

errechnet sich, indem Jahresanfangsstand und Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert

werden. :
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Kalkulation der Abwassergebithren der Stadt Aulendorf fiir 2022

Anlage 3

“REGENWASSERBEREICH

Bnschaffungs: und Herstellungskosten

RW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 1 3.920.222

abzigl Anlagen im Bau -67.089

Summe in € 3.853,133

Zuginge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 67.089
- Mithibachverdolung - 230.000
- Fremdwasserbeseitigung "Karl-Rehm-StraRe” 119.000
- Fremdwasserbeseitigung "Achstrafle” 67.000
- Fremdwasserbeseitigung "ImterstraRe" 340

Summe _ 483.429 0
Endstand AWK 31.12.in€ a3

Zuweisungen und Zuschiisse Dritter:
RW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 2 942.997
abzligl, Anlagen im Bau 0
Summein € 942.997

Zugénge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr . 0

Summe 0 0
Endstand Zuschiisse 31.12.in £ . 9435397 . 94%’3‘37 942.997
Beitrdge:

RW-Bereich laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 3 857.871

anteilige Beitragszugénge It. Berechnungsgrundlagen, Ziff. 4 890 ' 8.307
Summe 890 8.307
Endstand anteil. Beitrige 31.12.in € - . . B57873 858.761 - 867.068

Endstand Einnahmen 31,12, 1.810.065
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Kalkulation der Abwassergebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 ‘ SCHMIDT |

Anlage 3

REGENWASSERBEREICH

Kalkulatorische Kosten

Abschreibung

Zugang AHK AfA Satz 483.429 0
Zugang AfA _ 2,00% 9.669 ; 0
Anteil Grundstiicksanschiusskosten , 14.606 14.807 14.807
Auflésung

Zugang Zuschisse Auflos.Satz 0 0
Zugang Auflbsung 2,00% 0 0
Auflosung Zuschiisse in £ G : 18.150 18150 18.150
Anteil Grundstiicksanschlusskostenersitze 7.030 7.030 7.030
Zugang Beitrage 890 8.307
Zugang Aufldsung 2,00% 18 166
Auflsung Beitrige in € ~ . 18.281 . 18,299 18.485

Aufiasung gesami in >€, .

Kalkulatorische Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. ohne A.i.B, 3.853.133 4.336.562 4.336.562
aufgelaufene Abschreibung 1.058.003 1.152.811 1.247.619
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B. 2.795.130 3.183.751 3.088.943
Ursprungswert der Zuschiisse 31.12. ohne A.i.B. . 942.997 942.997 942.997
aufgelaufene Auflosung 549.490 567.640 585.790
Auflésungsrest Zuschiisse chne A.i.B. 393.507 375.357 357.207
Ursprungswert Beitrige 31.12. 857.871 858.761 867.068
aufgelaufene Auflésung 358.656 376.955 395.420
Aufldsungsrest Beitrdge 499.215 481.806 471.648

Zinsbasis _ ' N I 229333
B T R 3338

2.770.065
54016

Restbuchwert Ausgaben 492.664 487.920 473.113
Auflésungsrest Kostenersatze 146.854 139.824 132.794
Zinsbasis ) 344.208
Kalkulatorische Verzinsungin € 1,95% 6.712

Hinweis: Die Zinsbasis ergibt sich aus dem lahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Auflésungsreste. Dieser
errechnet sich, indem Jahresanfangsstand und Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert
werden.
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Anlage 4

KLARANLAGE

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Kldranlage laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 1 11.682.936
abzigl. Anlagen im Bau -27.439
Summe in € 11.655.497

Zuginge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 27.439
- Firewall Kldranlage mit Threat Protection 1.500
- Firewall Kldranlage 1.500
- Brandschutzabschottung Betriebsgeb&ude 10.000
- Anfahrschutz Gasbehélter 20.000
- Fahrbahnarbeiten an Schlammlagerplatz 10.000
- PV-Anlage Container-Uberdachung 5.350
- Uberdachung Containerplatz 560
- Neubau Schlammfaulturmbehélter 150.000 800.000
- Neuanschaffung Radlader 75.000

Summe ’ ‘ 299.849 _ 801.500
Endstand AHK 31.12.in€ | 12.756.846
Endstand AHK 31.12. ohne Anlagen im Bau 11.655.497 11.805.346 12.756.846

Einnahmen

Zuweisungen und Zuschiisse Dritter:
Kléranlage laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 2 2.098.524
abziigl. Anlagen im Bau 0
Summein € 2.098.524

Zugénge laut Investitionsplanung

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 0

Summe 0 0
Endstand Zuschiisse 31.12.in € ~ L 2.098.524 2.098.524 S 2.098.524
Beitrage:

Kidranlage laut Berechnungs-

grundlagen Ziffer 3 2.453.955

anteilige Beitragszugénge laut Berechnungsgrundlagen, Ziff. 4 2.794 12929
Summe 2.794 12.929

Endstand anteil. Beitrége 31.12. in € : = . 2.453.95% 2.456.749 2.469.678

Endstand Einnahm
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Anlage 4

KLARANLAGE

e s o e — ST e T
Abschreibung @

Zugang AHK AfA Satz 149.849 951.500
Zugang AfA I 2,55% 3.821 24.263
Abschreibungin€ ~ =
Aufldsung ‘ @

Zugang Zuschiisse Auflts.Satz 0 0
Zugang Auflésung 2,55% 0 0
Auflbsung Zuschiisse in € i 2402 2402 2.102
Zugang Beitrage . 2.794 12.929

Zugang Aufldsung 2,55% 71 330
Aufldsung Beitrdge in £ : o , o 50415 50.486 50.816

Kalkulatorische Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. ohne A.i.B. 11.655.497 11.805.346 12.756.846
aufgelaufene Abschreibung . 6.133.203 6.434.090 6.759.240
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B, 5.522.294 5.371.256 5.997.606
Ursprungswert der Zuschiisse 31.12. ohne A.i.B. 2.098.524 2.098.524 2.098.524
aufgelaufene Aufldsung 2.035.295 '2.037.397 2.039.499
Auflésungsrest Zuschiisse ohne A.i.B. 63.229 61.127 59.025
Ursprungswert Beitrdage 31.12. 2.453.955 2.456.749 2.469.678
aufgelaufene Aufldsung 1.532.648 1.583.134 1.633.950
AuflBsungsrest Beitrdg 921307 873.615 835.728

Zinshasis _ - 4.769.684
Kalkulatorische Verzinsungin €  93.00¢

entwasserungsanteils

Kalkulatorische Verzinsung ohne Beitragsauflésung

Zinsbasis ohne Beitragsauflésung ; 5.624.355
Kalkul 1098675

Hinweis: Die Zinshasis ergibt sich aus dem Jahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Aufldsungsreste. Dieser
errechnet sich, indem Jahresanfangsstand und Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert
werden.
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SCHMIDT

Anlage 5

ERM&TT%.UNG DER VORAUSSICHTLICHEN
SCHMUTZWASSERMENGEN

TatsHchiich angefallene Schmutzwassermengen

Zentrale Entsorgung

Stadt Aulendorf 481.946 m? 467.614 m? 493.014 m? 480.858 m®
Thermalbad 62.270 m? 72.469 m? 30.143 m? 54.961 m®
= Stadt Aulendorf gesamt 544.216 m? 540.083 m? 523.157 m? 535819 m®

nachrichtlich:
verkaufte Frischwassermenge Thermalbad 4,108 m? 4816 m? 6.998 m? 5.307 m?

Voraussichtliche Schmutzwassermenge
Zentrale Entsorgung

_Gesamt

Prognose Gber die kiinftige Schmutzwassermenge e
ohne Thermalbad 500.000 m? 500.000 m®

500.000 m? 500.000 m®

Zentrale Entsorgu

Prognose Gber die kiinftige

Schmutzwassermenge Thermalbad 60.000 m*| 60.000 m*
abzlgl. 5% Verdunstung aus
Frischwassermenge Thermalbad -265 m? -265'm?

59.735 m® 59.735 m?

Umrechnung der Abwassermenge des
Thermalbades in normalverschmutztes S
Abwasser mit dem Faktor 76,5% ; 45.697 m? 45.697 m?

Voraussichtliche Schmutzwassermeng:
Zentrale Entsorgung

kiinftige Schmutzwassermengen gesamt ohne Gewichtung 559,735 m®|  559.735 m?

kiinftige Schmutzwassermengen gesamt mit Gewichtung ) 545.697 m3 545.697. m®

Stand 11/2021 Seite 44



Kalkulation der Abwassergebithren der Stadt Aulendorf fir 2022 SCHMIDT

Anlage 6

ANGESCHLOSSENEN BEBAUTEN UND BEFESTIGTEN FLACHEN

Tatsachlich veraniagte bebaute

Zentrale Niederschlagswasserbeseitious

Stadt Aulendorf gesamt 728.578 m? 734.483 m? 743.832 m? 735631 m°

728.578 m? 734.483 m? 743,832 m? 735.631m?

Voraussichtliche Entwicklung der bebauten und befestigten Flache

prognostizierte bebaute und befestigte Flache 750.000 m?

750.000 m?
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Anlage 7

DARSTELLUNG DER GEBUHRENRECHTLICHEN
ERGEBNISSE AUS VORJAHREN
IM SCHMUTZWASSERBEREICH

Bemessungszeitraum 2019;

gebihrenrechtliches Ergebnis 2019 It. Nachkalkulation Stand 08/2020: 110.073 €

bereits in die Kalkulation 2021 zum Ausgleich eingestelit: -110.073 €

abziiglich nachtraglich feststehende Abwasserabgabe fiir 2019: -50.643 €

noch ausgleichsfahig bis spatestens 2024 -50.643 £

Bemessungszeitraum 2020:

geblihrenrechtliches Ergebnis 2020 It. Nachkalkulation Stand 10/2021: 136.023 €

ausgleichspflichtig bis spatestens 2025: 136.023 €
Im Jahr 2020 gebuchte Riickerstattung der Abwasserabgabe fir die Jahre 2014 bis 2016: | 108.868 £}

SUMIME AUSGLEICH AUS VC

i
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Anlage 8

" DARSTELLUNG DER GEBUHRENRECHTLICHEN
ERGEBNISSE AUS VORJAHREN
IM NIEDERSCHLAGSWASSERBEREICH

Bemessungszeitraum 2019:

gebihrenrechtliches Ergebnis 2019 It. Nachkalkulation Stand 08/2020: 134.915€
bereits in die Kalkulation 2021 zum Ausgleich eingestelit: -12.000 €
noch ausgleichspflichtig bis spatestens 2024:

Bemessungszeitraum 2020:

gebiihrenrechtliches Ergebnis 2020 It. Nachkalkulation Stand 10/2021:
ausgleichspflichtig bis spatestens 2025:
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Berechnungsgrundiagen
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ANLAGENBUCHHALTUNG

1) Herstellungskosten Stand 31.12,

Ry kt&&;:&émﬁ

_nE

KANALBEREICH: :
- Mischwasserkanile 68,58% 12.439.419 237.387 6.782.855
- Schmutzwasserkanile : 5,46% 858.523 19.512 535.878
- Regenwasserkanile 25,96% 3.589.214 79.847 2.567.471

) 100,00% 16.887.156 336.746 9.890.204
nicht zuordenbares Anlagevermégen: ;
- Aulenanlagen mit Gebdude 8.471 283 8.164
- Hausanschliisse allgemein 482.152 10.127 414.267
- Maschinen und masch. Anlagen 5.721 573 4.017
- Betriebs-, Geschéftsausstattung 1.782 223 1.410
- GWG 606 0 0

498.732 11.206 427.858

ergibt folgende Zusammenstellung:
- Mischwasserkanile 12.439.419 237.387 6.782.855
- Grundstiicke ohne Bauten 2.067 0 2.067
- Anlagen im Bau (MW) 139.859 0 139.859
- MW-Anteil am nicht zuordenbaren AV 342.030 7.685 293.425
MW-Bereich 12.923.375 245,072 7.218.206
- Schmutzwasserkanile 858.523 19.512 539.878
: Techn. Anlagen (SW-PDL) 1.251.093 31.170 633.792
- Anlagen im Bau (SW) 5.747 0 5.747
- SW-Anteil am nicht zuordenbaren AV 27.231 612 23.361
SW-Bereich 2.142.594 51.294 1.202.778
- Regenwasserkandle 3.589.214 79.847 2.567.471
- Grundsticke ohne Bauten 2.458 123 1.740
- Abwasserbauwerke Regenbecken 131.990 2.260 114.847
- Anlagen im Bau (RW) 67.089 0 67.089
- RW-Anteil am nicht zuordenbaren AV 129.471 2.909 111.072
RW-Bereich 3.920.222 85.139 2.862.219
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SCHMIDT

ANLAGENBUCHHALTUNG

1) Herstellungskosten Stand 31.

Restbuchwert

. inf
KLARBEREICH:
- immaterielle Anlagegiter 12.975 0 0
- Grundstiicke mit Betriebsbauten 69.390 0 69.389
- Betriebs- und Sondergebiude 5.605.868 120.252 2.769.744
- AuBenanlagen mit Gebduden 279.765 3.081 26.999
- Technische Anlagen 5.540.592 170.388 . 2.615.382
- Messeinrichtungen ' 14.713 0 0
- Strallen 56.104 1.871 34.436
- Maschinen, maschinelle Anlagen 26,318 1.308 5.881
- sonstige Fahrzeuge 43.387 0 0
- Telekommunikation u. EDV 5.763 166 463
- GWG >150 - 1000 EUR 622 0 0
- Anlagen im Bau 27439 0 27.439
Kiéran{age 71,83% 11.682.936 297.066 5.548.733
- Zuleitungssammler 3.845.386 70.592 906.764
- Regeniiberlaufbecken © 2.665.264 52.931 1.270.238
- Anlagen im Bau 0 0 0
MW-Bereich 28,17% . 6.510.650 123,523 2.177.002
Kidrbereich ‘ k 13{},6{)%? : 18.193.586 . 420588  7.726.735

Abwasserbereich gesam

davon:

Mischwasserbereich 49,42% 19.434.025 368.595 9.395.208
Schmutzwasserbereich 6,33% 2.142.594 51.294 1.202.778
Regenwasserhereich 15,06% 3.920.222 85:139 2.862.21%

Kidranlage ' 29,19% 11.682.936 297.066 5.548.733
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ANLAGENBUCHHALTUNG

2} vae:suagwﬁﬂé

Auflsungsrest
KANALBEREICH:
- Landeszuschiisse incl. ErschlieBungstriger 2.144.695 42.833 950.125
- Grundstiicksanschlusskostenersitze (bis 31.12.2011) 1.487.805 27.082 565.694
Zuschiisse Kanalbereich 3.632.500 69.915 1.515.819

Diese Zuschiisse werden im %-ualen Verhéltnis der RBW auf die Kanalarten aufgeteilt:

Anteilige Zuschiisse MW-Bereich 2.491.168 47.948 1.039.548
- Zuschuss Ausgleichstock MW-Bereich 102.482 2.051 57.025
MW-Bereich 2.593.650 ' 49,999 1.096.573
Anteilige Zuschiisse SW-Bereich 198.335 3.817 82.764
- Zuschuss Ausgleichstock SW-Bereich 31.350 784 20.374
SW-Bereich 229.685 4.601 103.138
Anteilige Zuschiisse RW-Bereich ’ 942.997 18.150 393.507
RW-Bereich ’ 942.997 18.150 393.507

KLARBEREICH:

- Landeszuschisse flr Klaranlage 2.098.524 2,102 63.229
Kféraniage . 2.098.524 2.102 63.229
- Landeszuschiisse fijf Zuleitungssammler 1.613.803 32.281 466.316
- Landeszuschisse fiir Regenbecken 369.105 7.796 159.184
MW-Bereich 1.982.908 40.077 625.500
Klarbereich : ‘ L o 4081432 a2.47¢ 688.729

Mischwasserbereich 4,576,558 90.076 1.722.073
Schmutzwasserbereich 229.685 4.601 103.138
Regenwasserbereich 942.997 18.150 393.507
Kldranlage . ' 2.098.524 2.102 63.229
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ANLAGENBUCHHALTUNG

3};3& s%rage&tand 3 2 ] e

- Kanalbeitrége inkl. ErschlieBungstriger : 4.342.151 88.491 2.177.231
- Hausanschlusskostenersitze ’ 450,240 9.010 311.480
- ./. 15 % enth. Grundstiicksanschlusskostenersitze -1.487.805 -27.082 -565.694

davon:

Mischwasserbereich 68,58% 2.266.285 48.293 1.318.805
Schmutzwasserbereich 5,46% 180.430 3.845 104,987
Regenwasserbereich 25,96% 857.871 18.281 499.215
Kldrbeitrige gesamt incl. ErschlieBungstrager ~ 3.416.337 . 70186 1.282.621
davon:

Kidranlage 71,83% 2.453.955 50.415 921.307
Mischwasserbereich 28,17% 962.382 18.771 361.314
Abwasserbeitrige gesamt . 3205638
davon: , .

Mischwasserbereich 3.228.667 68.064 1.680.119
Schmutzwasserbereich : - 180.430 3.845 104.997
Regenwasserbereich 857.871 18.281 489,215
Kldranlage . 2.453.955 50.415 821.307
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4) Prognose Uber Beitragszugdnge

- Kanalbeitrige: 3.430

aufgeteilt auf:

Mischwasserbereich 2.353
Schmutzwasserbereich 187
Regenwasserbereich

32.000

21.946
1.747

- Kldrbeitrage: 3.890 18.000
aufgeteilt auf:

Kldraniage 71,83% 2.794 12.929
Mischwasserbereich ) 28,17% 1.096 5.071
Kldrbeitrage ; 100,00% 3.890 18.000

Abwasserbeitrige gesamt

davon:

Mischwasserbereich ' 3.449 27.017
Schmutzwasserbereich 187 1.747
Regenwasserbereich 890 8.307
Kldranlage . 2.794 12.929
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il.B DEZENTRALE
ABWASSERBESEITIGUNG
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BERECHNUNG DER DEZENTRALEN ABWASSERGEBUHREN
2022

VERSCHMUTZUNGSABHANGIGER ANTEIL

Gebithrenfahiger Aufwend im lalkulationszeitra

Anteil am verschmutzungsabhangigen Aufwand
der Kldranlage 441€ - 28€ = 413 €

Ausgleich Uberschiisse / Fehlbetrige aus Vorjahren
= verschmutzungsabhingiger Anteil mit Ausgleich der Vorjahre

Geschatzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum laut Anlage 9

GEBUHRENBERECHNUNG
Gebiihrenobergrenze . 413¢
Bemessungseinheiten 385 m?

VERSCHMUTZUNGSUNABHANGIGER ANTEIL

Gebiihrenfihiger Aufwand im Kalkulationszeitraus

Anteil am verschmutzungsunabhdngigen Aufwand
der Kldraniage o€ - 0€ = 0€
Kosten der dezentralen Gebithrenkatkulation im Jahr 2022 500€

Ausgleich Uberschiisse / Fehlbetrige aus Vorjahren
= verschmutzungsunabhingiger Anteil mit Ausgleich der Vorjahre

Geschéatzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum laut Anlage 9

GEBUHRENBERECHNUNG
Gebiihrenobergrenze 500 €
Entsorgungsmengen 20m?
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ﬁERECHNUNG DER DEZENTRALEN ABWASSERGEBUHREN
2022

VERSCHMUTZUNGSABHANGIGER ANTEIL

Geschlossene Gruben {Fakalwasser)
bei vierteljahrlichem
oder groflerem Leerungsintervall 1,07€ 2,0

Geschlossene Gruben (Fakalwasser)

bei monatlicher Leerung 1,07 € 1,7
Geschlossene Gruben (Fékalwasser)

bei wochentlicher Leerung 1,07 € 1,0
Kieinklaranlagen Ausfaulgruben 1,07€ 25,0
Kleinkldranlagen Absetzgruben 1,07 € 30,0

VERSCHMUTZUNGSUNABHANGIGER ANTEIL

Geschlossene Gruben (Fékalwasser)
bei vierteljdhrlichem- _
oder gréferem Leerungsintervall 25,00¢€ 1,0

Geschlossene Gruben (Fékalwasser)

bei monatlicher Leerung ' 25,00 € 1,0
Geschlossene Gruben (Fakalwasser)

bei wéchentlicher Leerung 25,00€ 1,0
Kleinkldranlagen Ausfaulgruben 25,00€ 1,0
Kleinkldranlagen Absetzgruben 25,00€ 1,0
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BERECHNUNG DER DEZENTRALEN ABWASSERGEBUHREN

2022
ZUSAMMENSTELLUNG

Ge&i}hmﬁéﬁﬁéﬁﬁsgieiéﬁdéxv' ahre

Geschlossene Gruben {Fakalwasser)
bei vierteljdhrlichem oder gréRerem Leerungsintervall

Geschlossene Gruben (Fikalwasser)
bei monatlicher Leerung

Geschlossene Gruben (Fakalwasser)
bei wéchentlicher Leerung

Kleinkldranlagen
Ausfaulgruben

Kleinklaranlagen
Absetzgruben
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Anlagen zur Kalkulation
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Kalkulation der Abwassergebihren der Stadt Aulendorf fiir 2022

Anlage 8

ERMITTLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN
DEZENTRALEN ABWASSERMENGEN

Voraussichtliche Abwassermeng

nessungs-
einheiten

Zentrale Abwasserbeseitigung

Stadt Aulendorf gesamt 2022 559.735 m?

Voraussichtliche Abwasserm -
Dezentrale Abwasserbes ungs-

Gesch!ossene Gruben (Fékalwasser)
bei vierteljghrlichem oder

langerem Leerungsintervall 2022 5m?

5md 2,0 0md
Geschlossene Gruben {Fakalwasser)
bei monatlicher Leerung 2022 om?

om? 1,7 omd
Geschlossene Gruben {Fakalwasser) ;
bei wichentlicher Leerung 2022 om?

om?® 1,0 g m?
Kleinkldranlagen .
Ausfaulgruben 2022 15 m?

i5m? 25,0 375 m®

Kleinkidranlagen
Absetzgruben 2022 omd

om? 30,0 0 mé
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Anlage 9

EZEN
RAUSSICHTLICHEN

ERMITTLUNG DER VO

DEZENTRALEN ABWASSERMENGEN

Zentrale Abwasserbeseitigung KA ,Aulendorf” $8,93% 558.735 m?
Dezentra!e Abwasserbeseiti ung O,G?%‘ 385 m?

Verhaltnis der ungewichteten Meng

Zentrale Abwasserbeseitigung KA ,,Aulehdbrf“ 559.735 m?

Dezentrale Abwasserbeseitigung 0,00% 20 m?
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Berechnungsg

rundlagen
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| BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

1) Herstellungskosten Stand 31

Klaranlage Aulendorf:

- immaterielle Anlagegiiter : 12.975 0 0
- Grundstlicke mit Betriebsbauten 69.390 0 69.389
* Betriebs- und Sondergebiude 5.605.868 120.252 2.768.744
- AuBenanlagen mit Gebiuden 279.765 3.081 26.999
- Technische Anlagen 5.540.592 170.388 2.615.382
- Messeinrichtungen © 14713 0 0
- Strafen 56.104 1.871 34.436
- Maschinen, maschinelle Anlagen 26.318 1.308 5.881
- sonstige Fahrzeuge 43,387 0 0
- Telekommunikation u. EDV 5.763 166 463
- GWG >150 - 1000 EUR 622 0 0

- Anlagen im Bau 27.439 0 27.439

Wliranlage

Kldranlage Aulendorf:
- Landeszuschiisse fir Kléranlz?ge 2.098.524 , 2.102 63.229
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ill. BESCHLUSSANTRAG
ZUR
GEBUHRENKALKULATION
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1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung Uber die Gebiihrensitze vorgelegten
Gebuhrenkalkulation vom November 2021 zu.

2. Die Stadt Aulendorf wird weiterhin Gebuhren fir ihre éffentlichen Einrichtungen ,Zentrale Ab-
wasserbeseitigung” und ,Dezentrale Abwasserbeseitigung” erheben.

3. Die Stadt Aulendorf wéhlt als GebiihrenmaRstab fiir die Schmutzwassergebiihr den Frischwas-
sermaflistab. Der GeblhrenmaRstab fir die Niederschlagswassergebiihr ist die angeschlossene
bebaute und darliber hinaus befestigte Fliche.

4. Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung gilt sowohl fiir den verschmutzungsabhingigen als
auch fir den verschmutzungsunabhéngigen Kostenanteil der MaRstab der angelieferten Men-
gen, wobei beim verschmutzungsabhdngigen Kostenanteil die Mengen nach Anlagentyp diffe-
renziert werden.

5. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebiihrenkalkulation beriicksichtigten Abschreibungs- und
Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssitzen zu. :

6. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebihrenkalkulation beriicksichtigten Prognosen und
Schatzungen zu.

7. Wie in der Gebihrenkalkulation berlicksichtigt, werden die verschiedenen StraRenentwisse-
rungsanteile wie folgt angesetzt:

aus den kalkulatorischen Kosten der: aus den Betriebsaufwendungen der:
Mischwasseranlagen 27,0% Mischwasseranlagen 13,5%
Regenwasseranlagen 50,0% Regenwasseranlagen 27,0%
Klaranlage 5,0% Klaranlage 1,2%

8. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum flr 2022 (einjéhrig) wird zugestimmt. Von der Mog-
lichkeit, die Gebiihrenkalkulation auf einen lingeren Zeitraum (bis zu 5 Jahre) abzustellen, wird
kein Gebrauch gemacht.
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9.

10,

11.

Die ausgleichspflichtigen Kosteniiberdeckungen bzw. ausgleichsfahigen Kostenunterdeckungen
aus Vorjahren (entsprechend den Anlagen 7 und 8) werden in der Kalkulation wie folgt zum Aus-
gleich eingestelit:

a). Schmutzwasserbeseitigung
- Restliche Kostenunterdeckung aus 2019 in Héhe von -50.643 €
- Freiwilliger Ausgleich Riickerstattung Abwasserabgabe 108.868 €

b} Niederschlagswasserbeseitigung
- Restliche Kostenliberdeckung aus 2019 in Hohe von 122,915 €

Auf der Grundlage dieser Gebiihrenkalkulation werden die Gebiihrensitze der zentralen Ab-
wasserbeseitigung flr den Zeitraum 01/2022 — 12/2022 wie folgt festgesetzt:
- Schmutzwassergebtihr 1,93 € /m® Frischwasser

- ermaRigte Schmutzwassergebiihr fur
GroRRabnehmer 1,47€ /m® Frischwasser

- Niederschlagswassergebihr 0,40 € /m? bebaute und
befestigte Fldche

Auf der Grundlage dieser Gebihrenkalkulation werden die Gebilhrensétze der dezentralen Ab-
wasserbeseitigung fiir den Zeitraum 01/2022 - 12/2022 wie folgt festgesetzt (jeweils zuzigl. Ab-
fuhrkosten des Unternehmers):

-. Geschlossene Gruben (Fakalwasser)
bei wichentlicher Leerung 26,07 € /m® Abfuhrmenge

- Geschlossene Gruben (Fékalwasser
bei monatlicher Leerung 26,82 £ /m?® Abfuhrmenge

- Geschlossene Gruben (Fakalwasser
bei vierteljdhriger und ldngerer Leerung 27,14 € /m?® Abfuhrmenge

- Kleinkldranlagen ohne biolog. Nachbehandlung
Mehrkammerausfaulgruben 51,75 £ /m?® Abfuhrmenge

- Kleinkldranlagen ohne biolog. Nachbehandlung
Mehrkammerabsetzgruben 57,10 € /m® Abfuhrmenge

Bei diesen Gebilhrensatzen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen abgerundete Gebuthren-
obergrenzen. Diese Abrundung hat eine zunichst in Kauf genommene Kostenunterdeckung zur Fol-
ge. Der Gemeinderat behalt sich vor, diese Kostenunterdeckung zu einem spateren Zeitpunkt inner-
halb der finfjahrigen Ausgleichsfrist auszugleichen.

Stand 11/2021 Seite 65



’

STADT AULENDORF

KALKULATION DER WASSERVERBRAUCHSGEBUHR
UND DER ZAHLERGRUNDGEBUHREN :
FUR DAS JAHR 2022

Stand: 11/2021

SCHMIDT TR

midi 'ﬁn‘d‘!-lrﬁt.{ser GmbH
haf :




Katkulation der WV-Gebiihren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

i Erlauterungen zur Gebithrenkalkulation
I.1. AUSZANESSTTUATION .eeiiiieeireiierectire et tenr et s s erasessbe s s asasbe e beeesbanasesesstesssnsessessssessneennes 3
1.2, REChESEIUNGIAERN .eeivei et e e et n e bt s st e b e sbeesbe e s e ersasbeesrasatasresssaesresssanens 4
1.3. ErmessensentSChRIGUNEEN ..uciie et e e s e rae b e e e raesrs e rseeteesteveessnenns 5
1.4, OFffentliche EINFICRTUNE c.ovevvereececete ettt sr et sttt st st et snenaees 6
I.5. Ermittlung der geblGhrenfahigen KOSten ...t ee e 7
a)  ADSCAIEIDUNG/AUFIBSUNG c..v.veviecerceree et sse st es s eases s s s 7
b} AnlagekapitalVerZiNSUNE ..o e ettt e et e s ar e becateern s snneereennsatens 8
C)  SChEtZUNZEN UNA PrOGMOSEN ..ovivieetiecieveestenrireeitesieeeesaesseesreseessesntesseesssessesaserasesseessassens 8
1.6. Beteiligungen an Verbanden ... niesec s e stenssres e s essssnessssesstnssseensasnne 9
1.7. GEMEINAEBEITEIT ..ot ae e ste e b e e b et sbe s teeraesreas 10
1.8. Kostendeckung ....c..ovevvveieininincnenncneenen, PO PP OT RPN 11
1.9. GrundgebUhr.....cccco..... Hereeeerseeseereetsensteeeratestre e tten e ceret e bt eaRrae s st e e e e nteabEe e sr bt e enrbae e e rteeans 12
1) Kalkulation der kostendeckenden Gebiihr
Ubersicht {iber die ermittelten Geblihrenobergrenzen. ... vececeeeereeceeeseeeceeesesse s esseeesssens 14
Teilergebnishaushalt 2022 ...ttt e ir e e e e s et e e e e st e s be e ateaeasessananres eerenen 15
Berechnung der WasserverbrauthSgebURT ... e et sn s saens 18

Anlagen zur Kalkulation
Abschreibungs- und Verzinsungsvorschau

1. der STadt AUIENAOIT ..o e sttt sranesaraestaens 20
2. des Wasserversorgungsverbands ,Schussen-Rotachtal” (anteilig) ....cccvveeevinirinvnenccciiionne 22
3. des ZV ,, WV Atzenberg” (anteilig) ...occorreiriiiiieeirirce st sr e ees et e s et sansnans 24
4, Ermittlung der voraussichtlichen Frischwassermengen .....c.cccocovvvncenneciccnnscice e scnee e 26
5. Ermittlung der Z&hlergrundgebUhren ... 27
BerechnUNGSErUNGIAEEN . .vi ettt ettt sttt s b b e ees st e asbs s bt e e besenbe e sasesbnsanntennstenstasnenan 30
Hi. Beschlussantrag zur Geblihrenkalkulation ... 34

Stand 11/2021 Seite 1



Kalkulation der WV-Gebilhren der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

I ERLAUTERUNGEN
ZUR
GEBUHRENKALKULATION

Stand 11/2021 Seite 2



Kalkulation der WV-Geblihren der Stadt Aulendorf fir 2022 SCHMIDT |

Die Stadt Aulendorf hat uns auch in diesem Jahr mit der Erstellung einer neuen Kalkulation der Was-
serverbrauchsgebithr (Wasserzins) inkl. Zdhlergrundgebtihren fiir das Jahr 2022 beauftragt.

Als Grundlage fiir die Erstellung dieser Kalkulation haben wir von der Verwaltung den Teilergebnis-
haushalt 2022, die aktuelle Anlagenbuchhaltung Stand 31.12.2020 sowie die Investitionsplanung bis
2022 erhalten.

Wir méchten uns bei Frau Johler von der Stadtverwaltung fir die bereitwillige Zusammenstellung der
erforderlichen Unterlagen und die gute Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken.

~ Schmidt und Hauser GmbH
74226 Nordheim
den 22, November 2021

Cornelia Lick
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Bei der Ermittlung der Gebiihrenobergrenzen sind die §§ 13, 14 und 17 des Kommunalabgabengeset-
zes {(KAG) zu beachten.

Grundlage der Gebiihrenerhebung ist § 13 Abs. 1 Satz 1 KAG, der besagt, dass die Gemeinden fiir die
Benutzung ihrer &ffentlichen Einrichtungen sogenannte Benutzungsgebiihren erheben kénnen,

Diese Geblihren diirfen héchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen '
Grundsdtzen insgesamt ansatzfahigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden, wobei
Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bertcksichtigen sind (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KAG).

Bei der Gebiihrenbemessung kdnnen die Gesamtkosten in einem mehrjihrigen Zeitraum berlcksich-
tigt werden, der jedoch hdchstens finf Jahre umfassen soll (§ 14 Abs. 2 Satz 1 KAG).

Zu den gebiihrenfahigen Kosten gehdren die laufenden Betriebskosten der Wasserversorgung sowie
eine angemaessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen {§ 14 Abs. 3
Nr. 1 KAG).

Die einzustellenden Kosten sind nur mit ihrem Anschaffungs- oder Herstelfungswert in die Geblhren-
kalkulation aufzunehmen (=Nominalwertprinzip, Ausnahme: Artikel 5 Absatz 2 des KAG-Anderungsge-
setzes vom 25. April 1978). ’

Der Gemeinderat als zustdndiges Rechtsetzungsorgan beschlieft die Héhe der festzusetzenden Ge-
bihrensatze. Grundlage seiner Beschlussfassung und der ihm zustehenden Ermessensentscheidungen
ist eine schriftliche Kalkulation der kostendeckenden Gebiihrenobergrenzen.
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Die Gebuihrenkalkulation dient dem Gemeinderat als Kontrollinstrument tiber die Ermittlung der kos-
tendeckenden Gebiihrenobergrenze, die dem festgesetzten Gebihrensatz zu Grunde liegt und ist der
Nachweis dafiir, dass der Gemeinderat das ihm bei der Beschlussfassung eingerdumte Ermessen feh-
lerfrei ausgelibt hat (VGH BW NKB vom 07.09.87 - 2 § 998/86, Urteil vom 24.11.88 - 2 S 1168/88 und
Urteil vom 31.08.89 - 2 S 2805/87).

Deshalb muss der Gemeinderat bei der Beschlussfassung der Gebiihrenséitze der Kalkulation zustim-
men.

Im Einzelnen hat der Gemeinderat folgende Ermessensentscheidungen zu treffen:

AL G U (O S A P T GO . 6

Eingestellte geblthrenfihige Kosten

Hohe des Gebilihrensatzes

Festlegung des Kalkulationszeitraums fiir die Geblihr {maximal finf Jahre)

Erhebung einer einheitlichen Gebuhr fiir verschiedene Einzugsbereiche

Festlegung der Abschreibungsmethode (Brutto- oder Nettomethode)

Hohe der Abschreibungssitze

Ansatz kalkulatorischer oder tatsdchlicher Zinsen

Ermittlung des verzinsbaren Kapitals nach der Restwert- oder Durchschnittswertmethode
Héhe des Zinssatzes bei kalkulatorischer Verzinsung des Anlagekapitals

Uberpriifung der enthaltenen Prognosen (z. B. Preisentwicklung, Leistungseinheiten, u. 3.)
Ausgleich der gebiihrenrechtlichen Vorjahresergebnisse
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Die Stadt Aulendorf fiihrt ihre Wasserversorgung laut § 1 der Wasserversorgungssatzung als eine 6f-
fentliche Einrichtung, wobei die Gewinnerzielungsabsicht nicht ausgeschlossen ist.

Diese &ffentliche Einrichtung besteht aus einem, technisch nicht getrennten Versorgungsbereich {Ein-
zugsbereich). Damit entféllt die Notwendigkeit einer Beschlussfassung {iber getrennte oder einheitli-
che Gebiihrensitze bei verschiedenen Einzugsbereichen.
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Die im Kalkulationszeitraum berlicksichtigten Betriebsaufwendungen und -ertrige wurden anhand der
Planansdtze des uns zur Verfugung gesteliten Teilergebnishaushalts 2022 nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsétzen ermittelt. Mit der Verwaltung wurden Prognosen (iber die weitere Entwicklung der
einzelnen Ansitze erarbeitet.

Die im Kalkulationszeitraum ber{icksichtigten kalkulatorischen Kosten wurden anhand der uns zur Ver-
fligung gestellten Anlagenbuchhaltung Stand 31.12.2020 ermittelt. In einer Vorschau der kalkulatori-
schen Kosten wurde die Entwickiung der Abschreibung, Auflésung und Verzinsung bei Berticksichti-
gung der im Kalkulationszeitraum geplanten Investitionen laut Investitionsplanung dargestellt (siehe
Anlagen 1 bis 3).

a) Abschreibung/Aufiésung

Mit den ,angemessenen Abschreibungen” nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG soll die tatsichliche Abnutzung
betriebsnotwendiger Anlagen durch den Gebrauch wertmiRig erfasst und als Kosten auf die einzelnen
Jahre der mutmaRlichen Nutzungsdauer aufgeteilt werden.

Als Abschreibungsmethoden unterscheidet man die Bruttomethode (§ 14 Abs. 3 Satz 4 KAG) und die
Nettomethode, wobei die Nettomethode weiterhin fir betroffene Gegenstinde nur noch dann in
Frage kommt, wenn sie seither bereits angewendet worden ist (§ 14 Abs. 3 Satz 5 KAG).

Bruttomethode Hier sind den Abschreibungen die ungekirzten Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zugrunde zu legen; Beitrige, Zuweisungen und Zu-
schiisse Dritter werden passiviert und jahrlich mit einem durchschnittli-
chen Abschreibungssatz aufgeldst.

Nettomethode Hierbei werden die Abschreibungen aus den um Beitrdge und Zuschiisse
gekiirzten Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Kapitalzuschisse werden nicht aufgelst, da sie ausdriicklich nur der Stirkung der Finanzkraft der Ge-
meinde dienen sollen. Dabei ist auch Artikel 5 Absatz 3 des KAG-Anderungsgesetzes vom 25.04.1978
zu beachten, wonach Zuweisungen aus dem Ausgleichstock, die bis zum 11.05.1978 gewéhrt wurden,
grundsétzlich nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen, sondern wie Kapitalzu-
schiisse zu behandeln, das heift nicht aufzuldsen sind.

Laut Verwaltung hat die Wasserversorgung bisher aber keine Kapitalzuschisse erhalten.

Die Stadt Aulendorf errechnet die Abschreibung ihres Anlagevermégens nach der Bruttomethode.
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Die Abschreibungs- und Auflésungsbetrdge der bisherigen Investitionen und Einnahmen wurden aus
der Anlagenbuchhaltung ibernommen. Fir die voraussichtlichen Zugénge aus der Investitionsplanung
wurden in der Vorschau jeweils durchschnittliche Sitze ermittelt und angewandt. Dabei werden die
Abschreibungen fiir Zugénge jeweils im Jahr des Zugangs mit dem vollen Abschreibungssatz beriick-
sichtigt.

b} Anlagekapitalverzinsung

Nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG gehdrt zu den Kosten eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals,
wobei nach Satz 2 den Kapitalzinsen das um Beitrége, Zuweisungen und Zuschisse gekiirzte Anlageka-
pital zugrunde zu legen ist. Das Anlagekapital wiederum ergibt sich aus den um die Abschrelbungen
gekiirzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Bei der Ermittlung der Anlagekapitalverzinsung darf zwischen der so genannten Restwertmethode und
der Durchschnittswertmethode gewihlt werden:

Restwertmethode Bei Anwendung der Restwertmethode werden der Verzinsung die jewei-
ligen Restbuchwerte (Anschaffungs- und Herstellungskosten abziiglich
der kumulierten Abschreibungen) zugrunde gelegt. Hiervon ist der Rest-
buchwert der Einnahmen (Beitrage, Zuweisungen und Zuschiisse) abzu-
ziehen.

Durchschnittswertmethode Dabei ergibt sich das verzinsbare Kapital aus der Halfte der um die Ein-
nahmen gekirzten Anschaffungs- und Herstellungskosten, verzinst mit
dem vollen kalkulatorischen Zinssatz oder aus den gesamten {um die
Einnahmen gekiirzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten, aber ver-
zinst mit dem halben kalkulatorischen Zinssatz. Hierbei bleiben also die
Abschreibungen véllig unberiicksichtigt.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Restwertmethode bei der Ermittlung des verzinsharen Kapi-
tals grundsétzlich vorzuziehen, da der gegenwértige Wertverzehr der jeweiligen kommunalen Einrich-
tung durch Heranziehung der Restbuchwerte exakter dargestellt werden kann.

Die Stadt Aulendorf wendet schon immer die Restwertmethode an.

Die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals wird {iblicherweise mittels einer kalkulatorischen Ver-

zinsung (durchschnittliche Fremd- und Eigenkapitalverzinsung) errechnet. Nach Riicksprache mit der

Verwaltung soll der kalkulatorische Zinssatz hier mit = 1,95 % beriicksichtigt werden. Er wird im vorlie-

genden Kalkulationszeitraum somit als Mittelwert zwischen Fremdkapitalzins und Eigenkapitalzins an-
gewandt.

¢} Schatzungen und Prognosen

Wie schon erwahnt, ist es bei der Ermittlung der Gebihrenobergrenze notwendig, auch mit Schatzun-
gen zu arbeiten. Der Gemeinderat muss diesen Schitzungen und Prognosen zustimmen. So werden
zum einen die Menge der Leistungseinheiten flir den Kalkulationszeitraum geschitzt und zum anderen
die kalkulatorischen Kosten anhand der Anlagenbuchhaitung und der geplanten Zugédnge laut Investi-
tionsplanung hochgerechnet.
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Im Bereich der Wasserversorgung ist die Stadt Aulendorf am Wasserversorgungsverband ,,Schussen-
Rotachtal” und am Zweckverband ,Wasserversorgung Atzenberg” beteiligt. In der Gebiihrenkalkula-
tion sind die auf die Stadt nach den maRgeblichen Umlageschliisseln der Verbandssatzung entfallen-
den anteiligen Betriebsaufwendungen und kalkulatorischen Kosten anzusetzen.

MafBgebend hierfiir ist der in der jeweiligen Verbandssatzung festgelegte Verteilungsschlissel. Die je-
weiligen anteiligen Betriebskosten werden jahrlich ermittelt und der Stadt mitgeteilt. Die anteiligen
Investitionskostenumlageschliissel der Stadt Aulendorf betragen:

a) WVV , WV Schussen-Rotachtal” 35,06%

b} ZV WV Atzenberg” 15,00%
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Auf der Leistungsseite der Kalkulation wurden die Kosten fiir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen
Einrichtung ,Wasserversorgung"” durch die Stadt selbst beriicksichtigt, da z. B. Schulen und andere f-
fentliche Gebdude iber eigene Zdhler verfiigen und deshalb die Leistungsmengen genau ermitteln
kénnen.

AuBerdem wurde eine geschatzte Wassermenge fiir die Beregnung der stadtischen Griinanlagen mit-
beriicksichtigt.
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Bei der Kalkulation der Benutzungsgebihren gilt das Kostendeckungsprinzip, d. h., dass maximal eine
Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeitraums eine Kos-
teniiberdeckung, so muss diese innerhalb der folgenden fiinf Jahre in einer Kalkulation ausgeglichen
werden. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeitraums eine Kostenunterdeckung, so kann diese
(nur) innerhalb der folgenden fiinf Jahre ausgeglichen werden. Eine Verpflichtung dazu gibt es aber
nicht.

Von diesem Kostendeckungsgrundsatz ausgenommen sind Versorgungseinrichtungen (wie die Was-
serversorgung) und wirtschaftliche Unternehmen, die nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KAG einen angemesse-
nen Ertrag flr den Haushalt erwirtschaften kénnen. Fir diese Einrichtungen kann auch keine Verpflich-
tung zum Ausgleich von Kosteniiberdeckungen bestehen.

Daran dndert auch ein eventueller Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht in der Satzung nichts. Eine
solche (selbst beschrankende) Absichtserkldrung hat nur steuerrechtliche Bedeutung und wirkt sich
nicht auf die gebiithrenrechtliche Gewinnerzielungsméglichkeit aus (VGH BW, Urteil vom 11.11.2004 -
2 5706/04).

Seit der Anderung des Wassergesetzes (§ 44 Abs. 1 Satz 1) ist die Wasserversorgung nun eine Aufgabe
der Daseinsvorsorge und ist somit eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde geworden. Sie gehdrt
damit nicht mehr zu den wirtschaftlichen Unternehmen i. S. von § 102 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung
{GemO), die einen Ertrag fir den Haushalt abwerfen sollen.

Diese Gesetzesdnderung ldsst die nach § 14 Abs.1 Satz 2 KAG gebihrenrechtliche Méglichkeit der Ge-
winnerzielung aber unberihrt.
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Generell liegt es im Ermessen der Stadt, statt einer einheitlichen am Wasserverbrauch orientierten
Gebiihr eine Grundgebiihr und eine Verbrauchsgebiihr zu erheben. Trotz Fehlens einer gesetzlichen
Regelung im KAG ist die Erhebung einer Grundgebihr allgemein anerkannt (VGH BW, U. vom 1.2.11 -
25-550/09).

Die Grundgebiihr wird unabhingig vom Umfang der tatséchlichen Inanspruchnahme fir die Inan-
spruchnahme der Lieferungs- bzw. Betriebsbereitschaft einer &ffentlichen Einrichtung erhoben. Mit
ihr sollen die durch das Bereitstellen und stindige Vorhalten der Einrichtung entstehenden ver-
brauchsunabhéngigen Betriebskosten - sogenannten Fixkosten (wie z. B. Abschreibung und Verzin-
sung) - ganz oder teilweise abgegolten werden, wobei die Aufteilung der Fixkosten auf die Grund- bzw.
»Leistungsgebithr” aus der Geblhrenkalkulation ersichtlich sein muss (VGH BW, B. vom 8.8.96 - 2 S
1703/95). :

Die GrundgebUhr wird nicht verbrauchsabhangig nach dem MaR der Benutzung, sondern verbrauchs-
unabhingig nach einem WahrscheinlichkeitsmaRstab bemessen, der sich an Art und Umfang der aus
der Lieferbereitschaft folgenden Arbeitsleistung als Anhalt fiir die vorzuhaltende Héchstlastkapazitit
zu orientieren pflegt. Als WahrscheinlichkeitsmaRstab kommt hier die NenngréRe des Wasserzahlers
in Betracht, weil sich mit steigender NenngroBe auch die abrufbare Leistung erhdht.

Fur die Kalkulation der Grundgebﬂhr_ bedeutet dies, dass Anzahl und ZihlergréRen aller Wasserzihler
ermittelt und auf sie die Fixkosten umgelegt werden.

Ob in die Grundgebiihr alle Fixkosten einkalkuliert werden diirfen, wurde von der Rechtsprechung bis-
her nicht entschieden. Deshalb empfiehit der Gemeindetag Baden-Wiirttemberg, nicht mehr als 30 %
der Fixkosten in die Grundgebihr einzukalkulieren (BWGZ 21/1996).
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Il. KALKULATION
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”22’;’&‘7%

ESiGAg HAUSER

?Z;%E;;E
{nachrichtlich) ;
Gebiihraensaiz wostendeckende
akiuell Geblihrenohergrenze

Wasserverbrauchsgebithr pro m?® 2,05 €

{nachrichtlich}
Wasserzéhler mit ; ‘ Zahlergrundgebihy
Dauerdurchfluss (G5} Nenndurchfiuss {(,} ot aktuell Zahlergrundgebiihr

‘ : ‘ pro Monat pro Monat

-GréBe Q32,5 und 4 - GroRe Q, 1,5und 2,5 3,20€
- Gréfke Q, 10 - GréRe Q,, 3,5 und 5 (6) - 640¢
- Grofe Q; 16 - - Gréke Q, 10 10{90 3
- Grofe Q; 25 - GroRe bis Q,, 15 17,70 €
- Yerbundzihler GroBe Q, 15 DN 50 30,50 €
- Verbundzdhler GréBe Q, 40 DN 80 50,80 €
- Verbundzdhler GréRe G, 60 DN 100 68,10 €
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Kosten _
'Be’ze%ghmmg -

TEILERGEBNISHAUSHALT
2022

Gesami-

e
e

Personalkosten
Wartungskosten allgemein
Strombezug

Treibstoffe

Unterhaltung Fuhrpark
Unterhaltung Rohrnetz

Unterhaltung Hausanschliisse
Planungskosten

anteilige reine Betriebskosten am WVV , Schussen-Rotachtal®
anteilige reine Betriebskosten am ZV ,, WV Atzenberg”

Erwerb v. GWG bis 800 € (netto)
Aufwendungen fir sonstige Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Speicheranlagen

Materialaufwand

Versicherungen
Blirobedarf
Post, Telefongebihren

EDV-Aufwand
Dienst- und Schutzkieidung
Aus- und Fortbildung

Rechts- und Beratungsaufwand

Sonst. betriebl. Aufwendungen

Stand 11/2021
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

TEILERGEBNISHAUSHALT
2022

Kosten
Bezeichnung

ansatz
2022

Kalkulatorische Kosten:
- Abscheibung der Stadt laut Anlage 1

- anteilige Abscheibung des WVV ,Schussen-Rotachtal” laut Anlage 2

- anteilige Abscheibung des ZV , WV Atzenberg” laut Anlage 3

- Kalkulatorische Verzinsung der Stadt laut Anlage 1

- Kalkulatorische Verzinsung des WVV ,Schussen-Rotachtal” laut Anlage 2
- Kalkukatorische Verzinsung des ZV , WV Atzenberg” laut Anlage 3

Su‘mniei(csteﬁ' .

1013147

Stand 11/2021 , . Seite 16



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

ERFOLGSPLAN

2022
_I_E_r_lése _ L
Bezeichnung -  Gesami-

 ansatz

Einnahmen aus Zahlergrundgebiihren laut Anlage 5.c
Erldse Dritter

Umsatzerlése

Ertrdge Nachaktivierung

Ertrage aus der Aufldsung von sonstigen Sonderposten
anteilige Erstattung Verwaltungskosten 0SG

Sonstige betriebliche Ertrige

Zinﬁen und dhnliche Ertrige

Kalkulatorische Einnahmen:
- Aufldsung der Stadt laut Anlage 1

- anteilige Auflésung am WVV "Schussen-Rotachtal” laut Anlage 2
- anteilige Aufidsung am ZV "WV Atzenberg" laut Anlage 3

Summe Erlése

Stand 11/2021 Seite 17



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

R WASSERVERBRAUCHSGEBUHR
2022

BERECHNUNG DE

| Gesamt

Kosten
.J. Erldse

1.013.147 €
-165.425 €

FRISCHWASSERMENGEN

Gesamt

geschatzte Frischwassermengen laut Anlage 4

Gebilhrenobergrenze
Gebiihrenobergrenze 847.722€
Frischwassermengen 386.000 m?

Stand 11/2021 Seite 18



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

Anlagen zur Kalkulation

Stand 11/2021 Seite 19



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fir 2022 SCHMIDT

Anizge 1

DER STADT AULENDOR

|Anschaffunpshosten e
Anlagevermdgen laut Anlagenachweis: ) 7.010.414
abzliglich enthaltene Anlagen im Bau ’ -50.579
Summe 6.959.835
Zugédnge laut Investitionsplan:
- Anlagen im Bau aus Vorjahr 50.579
- Kombistandrohr 2.600 3.000
- Neuherstellung Grundstiicksanschliisse 10.000 30.000
- Milhlbachverdolung 50.000
- BG "Buchwald" bleibt A.i.B. 1.000 70.000
+ BG "Buchwald" Umlegung 300.000
- BG "Bildstock” Erweiterung 3.000 20.000
- BG "Mahiweiher"” 80.000
- BG "Mahiweiher" Umlegung WV-Leitung 65.000
- BV "Schulgéssle” 55.000 30.000
- Erneuerung “Schuigdssle” bis HauptstraRe FuBweg ‘ 125.000 10.000
- Wasserschachtarmaturen, Schieber, Rohre etc. 15.000 15.000
- Gerduschdatenlogger bleibt A.i.B. 50.600 30.000
- Sanierung Hochbehdlter Buchwald bleibt A.i.B. 50.000
- Kreisverkehr Steinbacher Strafe 30.000
- Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Wasser 2.750 -
- Planungskosten BaumaRnahmen 5.000 10.000
Summe _ 670.529 443.000

- .. 61 8073364
Endstand AHK 31.12. ohne Anlagen im Bau : 6.959.835 7.395.764 7.871.764

[Enetmen.. . 2o20. . ooen - gom

Zuweisungen und Zuschiisse Dritter 167.294
abzligl. Anlagen im Bau , 0
Summe - 167.294

Zugédnge laut Investitionsplan:

Summe 0 0

Wasserversorgungsheitrige . 1.402.064

Zugange laut Investitionsplan:
- WV-Beitrage 550 1.000
S 550 1.000

Endstand Einnahmen 3112, 1569908 1.570.908

Stand 11/2021 Seite 20



Katkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 1

DER STADT AULENDORF
|iKalkulatorische Kosten 00 a0m1 0 202
Abschreibung
Zugang AHK AfA-Satz 435.929 476.000
Zugang AfA 11.900

2,50%

Abschreibungin € 175587

Auflésung ;
Zugang Zuschisse Auflos.-satz 0 0
Zugang Auflésung 2,50% 0 0

Zugang Beitrage , 550 1.000
Zugang Auflosung 2,50% 14 25

Auflosung gesamt

Ermittiung der kalkulatorischen Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. ohne A.i.B. 6.959.835 7.395.764 7.871.764
aufgelaufene Abschreibung 3.623.396 3.787.083 3.962.670
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B. 3.336.439 3.608.681 3.909.094
Ursprungswert der Zuschiisse 31.12. 167.294 167.294 167.294
aufgelaufene Auflésung 95.473 99.596 103.719
Aufldsungsrest Zuschiisse ' 71.821 67.698 63.575
Ursprungswert Beitrdge 31.12. 1.402.064 1.402.614 1.403.614
aufgelaufene Aufldsung 633.703 661.043 688.408
Auflésungsrest Beitrige 768.361 741.571 715.206

Zinsbasis 2.964.863
Kalkulatorische Verzinsung in “ e

- Hinweis: Die Zinsbasis ergibt sich aus dem Jahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Aufidsungsreste. Dieser errechnet
sich, indem der Jahresanfangsstand und der Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert wird.

Stand 11/2021 Seite 21



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 2

SES WVV ,,SCHUSSEN-ROTACHTAL"

ANTEILIG

'&mchaffungskas’ten . gmse sppg . 9p3y 2022
Anlagevermdgen laut Anlagenachweis: 12.286.855

abzliglich enthaltene Anlagen im Bau ‘ -57.636

Summe 12.229.219

Zugénge laut Investitionsplan:

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 57.636

- BaumaBnahmen des Verbandes 1.640.000 470.000 0
Summe _ 1.697.636 470.000 0
EndstondAMK 312 12229719 13976855 14395855 14396855
e e S
Endstand AHK 31.12. ohne Anlagen im Bau 12.229.219 13.926.855 14.396.855 14.396.855

[E%ﬁnahmén_ . ..., ... R T
Zuweisungen und Zuschiisse Dritter 0
abzlglich enthaltene Anlagen im Bau 0
Summe 0

Zuginge laut Investitionsplan:
- Zuweisungen vom Land 208.000 52.000
S 208.000 52.000 0

Endstand Einnahmen 31.12. | . . )0 260.000  260.000

Stand 11/2021 Seite 22



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 2

DES WVV ,SCHUSSEN-ROTACHTAL”

ANTEILIG
[Kaii«:&atex_{s_ghg Kosten . s ofn
Abschreibung - /B
Zugang AHK AfA-Satz 1.697.636 470.000 0
Zugang AfA 2,71% 46.006 12.737 0

377.106 389.843 389.843

anteilige Abschreibung der Stadt Aulendorfin€ 116084 132213 136679 136679
S pn e e ey . e Rl 08 1366l

Abschreibung in € 331.100

Auflésung @

Zugang Zuschiisse Auflos.-satz 208.000 52.000 0
Zugang Auflésung 2,71% 5.637 1.409 0
Aufiosung Zuschilsse in € ‘ 0 5.637 7.046 7.046

anteilige Aufldsung der Stadt Aulendorfine 08 i85 sags o

A ot

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. ohne A.i.B. 12.229.219 13.926.855 14.396.855 14.396.855
aufgelaufene Abschreibung 8.400.958 8.778.064 9.167.907 9.557.750
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B. 3.828.261 5.148.791 5.228.948 4.839.105
Ursprungswert der Zuschiisse 31.12. 0 208.000 260.000 260.000
aufgelaufene Aufldsung 0 5.637 12.683 19.729
Auflésungsrest Zuschisse 0 202.363 247.317 240.271
Zinsbasis 4.790.233
Verzinsung in € . 1,95% 93.410
———e

anteilige kalk. Verzinsung der Stadt Aulendorfine =~ = 35555
Wmmm

Hinweis: Die Zinsbasis ergibt sich aus dem Jahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Aufldsungsreste. Dieser errechnet
sich, indem der Jahresanfangsstand und der Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert wird.

Anteil der Stadt Aulendorf am WVV ,,Schussen-Rotachtal” Iaut’ Verbandssatzung = 35,06%

Stand 11/2021 Seite 23



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDT

Anlage 3

DES ZV , WV ATZENBERG”
ANTEILIG

[Anschatiuneskesten.. 0 e _ 020 2021
Anlagevermégen laut Anlagenachweis: 1.209.303

ahzlgl. enthaltene Anlagen im Bau 0

Summe V 1.209.303

Zugénge laut Investitionsplan:

- Anlagen im Bau aus Vorjahr 0

- TiefbaumaRnahmen 200.000 10.000 130.000

- Bewegliches Vermogen 4.000 6.000

Summe 204.000 16.000 130.000
EndstandAHK 3112 1355303 1413408 1A29303 1599303
Endstand AHK 31.12. ohne An!agen im Bau 1 209 303 1.413.303 1.429.303 1.559.303

Zuweisungen und Zuschiisse Dritter 0
abziigl Anlagen im Bau ' 0
Summe 0

Zugénge laut Investitionsplan:
- Zuweisungen vom Land ‘
Summe : 0 0 0

o
(]
(]

Endstand Einnahmen31.12.
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fur 2022 SCHMIDT

Lnlage 3

DES ZV ,, WV ATZENBERG”
ANTEILIG
lﬁa*k&i%tﬁﬁﬁﬁﬁﬁ @Eﬂ 5 - - - - ::}‘ i . 2322 -
Abschreibung P
Zugang AHK AfA-Satz 204.000 16.000 130.000
Zugang AfA 1,41% ’ 2.876 226 1.833
Abschreibung in € 17.00 19.881 20.107 21.840
anteilige Abschreibung der Stadt Aulendorf . . 51 g2 3016 3291
Auflésung ]
Zugang Zuschiisse Auflbs.-satz o 0
Zugang Auflésung 1,41% 0 Y]
Aufldsung Zuschiisse in € 0 0 0
anteilige Aufidsung der Stadt Aulendorfiné =~ 0

Ermittiung der kalkulatorischen Verzinsung

AHK Ausgaben 31.12. ohne A.i.B. 1.209.303 1.413.303 1.428.303 1.559.303
aufgelaufene Abschreibung 918.810 938.691 958.798 980.738
Restbuchwert Ausgaben ohne A.i.B. 290.493 474.612 470.505 578.565
Ursprungswert der Zuschiisse 31.12. 0 0 0 0
aufgelaufene Aufidsung 0 0 0 0
Aufldsungsrest Zuschiisse 0 0 0 0
Zinsbasis ' 524.535
Verzinsung in € 1,95% 10.228

anteilige kalk. Verzinsung der Stadt A

Hinweis: Die Zinsbasis ergibt sich aus dem Jahresmittelwert der Restbuchwerte bzw. Auflésungsreste. Dieser errechnet
sich, indem der Jahresanfangsstand und der Jahresendstand dieser Werte addiert und durch zwei dividiert wird.

Anteil der Stadt Aulendorf am ZV "WV Atzenberg" laut Verbandssatzung = 15,00%
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

Anlage 4

ERMITTLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN
FRISCHWASSERMENGEN

Tatshchlich verkaufte Frischwassermengen d

Stadt Aulendorf gesamt 376.463 m? 373.696 m?

Voraussichtlich verkaufte Frischwasserm

prognostizierte Frischwassermenge 385.000 m?
zuzlglich Eigenbedarf der Stadt fiir Griinaniagen u. 3., ca. 1.000 m?

386.000 m?

Stand 11/2021 Seite 26



Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

Anlage 5.3

~ WASSERVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER ZAHLERGRUNDGEBUHREN |
KOSTEN DER ANSCHAFFUNG UND ENTWICKLUNG DES ZAHLERBESTANDS

; Waﬁsémﬁhiei: -

_ Dauerdurchfluss ahl] Anzahl
 mhm) | gesamt

‘Wasserzdhler:

Neu-Wasserzdhler waagrecht Q; 2,5 18,70€ 20,20€ 38,50 € 23 11 4
Neu-Wasserzdhler senkrecht Q; 2,5 18,70€ 20,20€ 38,90 € 0 1 1
Neu-Wasserzdhler waagrecht Q; 4 18,30€ 32,40€ 50,70€ 1.510 0 15
Neu-Wasserzdhler senkrecht Q; 4 21,50€ 32,40€ '5390€ 312 0 9
Neu-Wasserzdhler waagrecht Q; 10 32,55€ 3285¢€ 65,40 € 55 1 1
Neu-Wasserzdhler senkrecht Q; 10 41,40€ 66,50¢€ 107,90 € 12 0 0
Neu-Wasserzdhler waagrecht Q, 16 70,00€ 89,50€ 159,50 € 44 0 0
Neu-Wasserzdhler senkrecht Q; 16 70,00€ 89,50€  159,50€ 1 0 0
Neu-Wasserzdhler waagrecht Qz 25 250,00€ 90,00€ 340,00€ 4 0 0
Neu-Verbundwasserzahler Q, 15 DN 50 84790€ 112,00€ 959,90 € 11 0 0
Neu-Verbundwasserzahler Q, 40 DN 80 1.054,50€ 156,00€ 1.210,50€ 8 0 0
Neu-Verbundwasserzdhler Q, 60 DN 100 1.098,00€ 156,00€ 1.254,00€ 1 0 0
Gesamtsummen
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

Anlage 5.b

ERM%TTLUNG BER ZAH&ERGRUNDGE&UHREN B
DURCHSCHNITTLICHE GESAMTKOSTEN DER ZAHLER

. ; . _ | @/ianr
Kosten der Anschaffung der Zihler It. Anlage 5.a
Wasserzéhler:
Neu-Wasserzdhler waagrecht Q3 2,5 38,90€ 38,68€ 39,29¢€
Neu-Wasserzahler senkrecht Q; 2,5 38,90€ 39,68€ 39,29€
Neu-Wasserzahler waagrecht Q; 4 50,70 € 51,71 € 51,21€
Neu-Wasserzdhler senkrecht Q; 4 53,90 € 54,98 € 54,44 €
gewichteter Anschaffungswert unter Beriicksichtigung der Zihleranzah! 51,51€ 6 Jahre 8,59€
Neu-Wasserzdhler waagrecht Q; 10 65,40 € 66,71 € 66,06 €
Neu-Wasserzahler senkrecht Q; 10 107,90€ 110,06 € 108,98 €
gewichteter Anschaffungswert unter Beriicksichtigung der Z3hleranzahi 73,52€ : 6lJahre 12,25€
Neu-Wasserzdhler waagrecht Q, 16 159,50 € 162,69 € 161,10€
Neu-Wasserzahler senkrecht Q; 16 159,50 € 162,69 € 161,10€
gewichteter Anschaffungswert unter Beriicksichtigung der Zahleranzahi 161,10€ : 6 Jahre 26,85€
Neu-Wasserzéhler waagrecht Q; 25 340,00€ 346,80€ 343,40€ : 6 Jahre 57,23€
Neu-Verbundwasserzdhler Q, 15 DN 50 959,90 € 979,10€ 969,50 € : 6 Jahre 161,58 €
Neu-Verbundwasserzahler Q,, 40 DN 80 1.210,50 € 1.234,71€ 1.222,61€ : 6 lJahre 203,77 €
Neu-Verbundwasserzihler Q, 60 DN 100 1.254,00 € 1.279,08€ 1.266,54 € : 6 Jahre 211,09€
Sonstige Kosten [t. Angaben der Verwaltung )
Ablesekosten 200,00€ 220,00€ 210,00€ : 2.024 Zihler 0,10€
Verwaltungskosten: 5.000,00€ 5.450,00 € 5.225,00€ : 2.024 Zdhler 2,58€
Bezogenene Dienstleistungen/ Wassermeister/Laufende
Unterhaltung {Stérfélle) 3.800,00€  4.150,00€  3.975,00€ : 2.024 Zihler 1,96 €
Summe Zihlerkosten: 4,64 €
Fixkostenanteile laut Erfolgsplan
- Summe kalkulatorischer Kosten laut TEHH 407.656,00€
- abzlglich Summe Aufldsungen laut TEHH -33.958,00 €
373.698,00€
davon {iber die Grundgebihr abzudeckender Anteil 20% 74.739,60€ : 6.239 Bemessungseinheiten
. laut Anlage 5.c 11,98€
Summe Fixkostenanteile: 11,98 €

~ Stand 11/2021 Seite 28
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

Berechnungsgrundiagen
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022

ANLAGENBUCHHALTUNG
DER STADT AULENDORF

1} Herstellungskosten Stand 31,12,

; iaﬁi,éniggeahaghhaiiﬂﬁg

Restbuchwert
__ ing

- E3600 Speicheranlagen 733.900
- E3610 Leitungsnetz 4.316.301
- EB000 Maschinen, maschinelle Anlagen 27.687
- E6370 sonstige Fahrzeuge » 31.824
- E2000 Grundstiicke mit Betriebsbauten 9.543
E2220 Technische Anlagen ‘ 1.141.066
- E2243 Grundstlicksanschliisse 531.110
- E2244 Messeinrichtungen 110.788
- E7500 GWG>150 -1000 EUR 1.251
- E7000 Betriebs- und Geschéaftsausstattung 15.068
- E8000 Anlagen im Bau 50.579
- E1000 Immaterielle Anlagegiter 38.296
- E5220 Sonstige Ausleihungen 3.001

- E5220 Beteiligung Zweckverbinde (wird gesondert dargestelit)

Waséétyersgrggﬁggggémrk T

2} Zuschiisse Stand 31.12.
. ‘ia{utAﬂiég&hbmh?;as‘mﬁg -

- E9200 Grundsticksanschlusskostenersitze : 16.615
- E9500 Weitere Zuschiisse (ber ErschlieBungstrager 150.679

Was‘séméfsb#gﬁ‘r;ggésanitgk .

3) Beitrdge Stand31.12.
laut Anlagenbuchhaltung

- ES050 WV-Beitrége Uber ErschlieBungstriger 279.389
- E9060 WV-Baukostenzuschiisse { WV-Beitrage ab 2003) 761.608
- E9070 WV-Beitrége vor 2003 361.067

Wasserversorgung gesamt

76.524
2.061.170
2.614
6.475
8.746
934.353
177.984
61.792
0

6.582
50.579
199

0

3.387.018

355
3.768

6.991
19.049
1.286

134.333
633.439
589

Stand 11/2021
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf far 2022 SCHMIDT

ANLAGENBUCHHALTUNG
DES WVV , SCHUSSEN-ROTACHTAL®

1} Herstellungskosten Stand Ei 12

laut ﬁﬁiagenbuthﬁaimng - -;: | AHK | AfA-shdlich | Resthuchwert
- Immaterielle Vermdégensgegenstinde 1.340.,501 69.483 902.826
- Grundstiicke der Gewinnung 94.359 0 91.427
- Brunnenhaus 128.300 0 1
- Grundstlicke der Speicherung 114.065 0 109.379
- sonstige Grundstiicke und Gebiude 123.735 2.879 64.470
- Grunddienstbarkeiten 58.077 0 58.075
- Grundstlicke ohne Bauten 3.422 0 3.420
- Gewinnungsaniagen , 764.566 11.191 291.539
- Bezugsanlagen 33.706 0 0
- Speicheranlagen (Hochbehilter) 5.079.471 182.654 1.661.546
- Speicheranlagen (Messeinrichtungen) 45.556 2.257 4,726
- Leitungsnetz 3.863.170 58.524 619.496
- Steuerleitungen 466.341 169 . 324
- Fahrzeuge ' 43.507 0 1
- Sonstige Betriebs- und Geschéftsausstattung 70.443 3.943 21.031
- Anlagen im Bau 57.636 0 57.636

_ 3.885.897

Wasserversorgung gesamt

2} Zzsschussa Stand 3113, -
. faut Aniageabuzﬁ&aitung -

:Aufiasungsrest

- Zuweisungen und Zuschiisse Dritter 0 0 0

Wasserversorgung gesamt
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Kalkulation der Wasserversorgung der Stadt Aulendorf fiir 2022 SCHMIDTY

ANLAGENBUCHHALTUNG
DES ZV ,WV ATZENBERG"

1} Herstellungskosten Stand 31.12.
laut Anlagenbuchhaliung

| Restbuchwert
. mE

- Grundstiicke 11.379 0 11.379
- gewerbliche Schutzrechte und &hnliche Rechte 31.647 1.264 24,571
- Gebiude '283.187 4911 75.494
- Brunnen 79.584 668 4.009
- Installationen 153.511 3.099 5.385
- Pumpen 11.947 0 0
- Stromanschliisse 32.477 239 4318
- Messanlagen 14.613 0 0
- Wasserzahler 25.759 609 2.795
- Steuerkabel 12.482 0 0
- Druckminderer 358 0 0
- Rohrleitungen 520.553 4.082 145.301
- Luftentfeuchter 10.477 0 0
- Notstromaggregate 21.329 2.133 17.241

WasSewérso;géggg‘ge‘s‘a‘rﬁii‘~ ~ . . 1938 pops 290.493
—

2 Z&échi&s‘sefﬁt&n‘é&i;lz;~ -
lat Anlogenbuchhaitune.

fldsungsrest

- Zuweisungen und Zuschiisse Dritter 0 0 0
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Katkulation der Wasserverbrauchsgebiihr der Stadt Aulendorf fiir 2022 ! SCHMIDT

ill. BESCHLUSSANTRAG
ZUR
GEBUHRENKALKULATION
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Kalkulation der Wasserverbrauchsgebiihr der Stadt Aulendorf fiir 2022

1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung iber die GebUlihrenséatze vorgelegten
Geblhrenkalkulation vom November 2021 zu.

2. Die Stadt Aulendorf wird weiterhin Gebiihren fir ihre 6ffentliche Einrichtung , Wasserversorgung"
erheben. *

3. Die Stadt Aulendorf wiahlt als GeblhrenmaRstab fiir die Wasserverbrauchsgebiihr den Frischwas-
sermalistab. Die Z&hlergrundgeblihren werden gestaffelt nach der ZahlergréRe (Dauerdurchfluss
Qs) erhoben,.

4. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebiihrenkalkulation beriicksichtigten Abschreibungs- und
Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssitzen zu.

5. Der Gemeinderat stimmt den in der Geblihrenkalkulation beriicksichtigten Prognosen und Schit-
zungen zu.

6. Dem vorgeschlagenen einjahrigen Kalkulationszeitraum fiir das Jahr 2022 wird zugestimmt. Von
der Mdglichkeit, die Geblhrenkalkulation auf einen lingeren Zeitraum (bis zu 5 Jahre) abzustel-
len, wird kein Gebrauch gemacht.

7. Auf der Grundlage dieser Gebiihrenkalkulation werden die Wasserverbrauchsgebiihr sowie die
Z3hlergrundgebihren flir den Zeitraum 01/2022 — 12/2022 wie folgt festgesetzt:
- Wasserverbrauchsgeblthr 2,19 € /m?® Frischwasser

- Zahlergrundgebiihren:

- GroRe Q3 2,5 und 4 3,60 € / Monat
- GroRe Q3 10 7,40 £ [/ Monat
- GroRe Q3 16 12,60 € / Monat

Grofe Q3 25 20,10 €/ Monat
Verbundzahler GroRe Q. 15 DN 50 ‘ 33,80 € / Monat
- Verbundzéhler GréRe Q, 40 DN 80 57,30 € / Monat
- Verbundzéhler GréRe Q, 60 DN 100 77,80 € / Monat
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/039/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 11 9. Anderung der Wasserversorgungssatzung vom 10.10.2011

Ausgangssituation:

Der Gemeinderat berét in der heutigen Sitzung lber die Anderung der Wassergebiihren zum
01.01.2022. Im Nachgang zum Beschluss (Uber die Wassergeblihren ist die
Wasserversorgungssatzung zu andern. Der Satzungsentwurf liegt der Beratungsvorlage bei.
Die Satzung wird zum 01.01.2022 in Kraft treten.

Beschlussantrag: )
Der Gemeinderat beschlieBt die Satzung zur 8. Anderung der Wasserversorgungssatzung mit
Wirkung zum 01.01.2022.

Anlagen:
Anderungssatzung

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
X Kadmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021







Stadt Aulendorf
Landkreis Ravensburg

Satzung zur 8. Anderung der Satzung iiber den Anschluss an die éffentliche
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstiicke mit Wasser
(Wasserversorgungssatzung) vom 10.10.2011

Aufgrund von

- 88 4 und 11 der Gemeindeordnung flir Baden-Wirttemberg,

- 8§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes fir

Baden-Wirttemberg

hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 13.12.2021 folgende Satzung zur
9. Anderung der Satzung tiber den Anschluss an die éffentliche Wasserversorgungsanlage
und die Versorgung der Grundsticke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung)
beschlossen:

Artikel 1

> 8§43 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
Die Verbrauchsgebiihr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die
Verbrauchsgebliihr betragt pro Kubikmeter 2,19 Euro.

> 8§ 43 Abs. 2 wird wie folgt geandert:
Wird ein Bauwasserzédhler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzdhler verwendet,
betrédgt die Verbrauchsgebihr pro Kubikmeter 2,19 Euro.

> § 42 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gedndert:
Sie betrdgt bei Wasserzdhlern mit einer NenngréBe von

. GréBe Q3 2,5 und 4 43,20 € jshrlich
. GréBe Qs 10 88,80 € jshrlich
. GréBe Qs 16 151,20 € jshrlich
. GréBe Qs 25 241,20 € jshrlich
. GréBe Qn 15 DN 50 405,60 € jshrlich
. GréBe Q.40 DN 80 687,60 € jéhrlich
. GréBe Qn60 DN 100 933,60 € jshrlich

Artikel 2 Inkrafttreten des Artikels 1

Artikel 1 der Anderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Ausgefertigt!
Aulendorf, den 14.12.2021
Gez.

Matthias Burth
Blrgermeister
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/038/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 12 9. Anderung der Abwassersatzung vom 10.10.2011

Ausgangssituation: )
Der Gemeinderat berat in der heutigen Sitzung (ber die Anderung der zentralen und
dezentralen Abwassergebiihren zum 01.01.2022.

Im Nachgang zum Beschluss liber die Abwassergebilihren ist die Abwassersatzung zu andern.
Der Satzungsentwurf liegt der Beratungsvorlage bei. Die Satzung wird zum 01.01.2022 in
Kraft treten.

Beschlussantrag: )
Der Gemeinderat beschlieBt die Satzung zur 9. Anderung der Abwassersatzung mit Wirkung
zum 01.01.2022.

Anlagen:
Anderungssatzung

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
X Kdmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021







Stadt Aulendorf
Landkreis Ravensburg

Satzung zur 9. Anderung der Satzung Uber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung) vom 10.10.2011

Aufgrund von

- 88§ 4 und 11 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg,

- §46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes flr Baden-Wirttemberg,

- 8§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes fiir
Baden-Wirttemberg

hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 13.12.2021 folgende Satzung zur

9. Anderung der Satzung lber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)

beschlossen:

Artikel 1 Anderung

Folgendes wird geandert:

- §42 Abs. 1:
»,Die Schmutzwassergebiihr (§ 40) betragt je m3 Abwasser 1,93 Euro."

,,Die; Ge§b3r21rAfti)Jsr's3o.nstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) betragt je m3 Abwasser oder Wasser
1,93 Euro."

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Anderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Aulendorf, den 14.12.2021

Gez.

Matthias Burth
Blrgermeister
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/040/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 13 9. Anderung der Entsorgungssatzung

Ausgangssituation:

Zwischenzeitlich sind es bekanntlich nur noch sehr wenige Grundstiicke, die ihr Abwasser
dezentral entsorgen. Dennoch miissen die Geblhren jahrlich kalkuliert werden. Die Gebihren
andern sich geringflgig.

Die fir das Jahr 2022 kalkulierten Gebulhren sind wie folgt:

- bei geschlossenen Gruben (Fakalwasser)
bei wochentlicher Leerung: 26,07 €/m3 Abfuhrmenge (bisher: 26,23 €/m3)

bei monatlicher Leerung: 26,82 €/m3 Abfuhrmenge (bisher: 27,09 €/m3)

bei vierteljahrlicher oder langerer Leerung: 27,14 €/m3 Abfuhrmenge (bisher: 27,46 €/m3)
- bei Kleinklaranlagen ohne biologische Nachbehandlung

Mehrkammerausfaulgruben: 51,75 €/m3 Abfuhrmenge (bisher: 55,75 €/m3)

Mehrkammerabsetzgruben: 57,10 €/m3 Abfuhrmenge (bisher: 61,90 €/m3)

Beschlussantrag: )
Der Gemeinderat beschlieBt die 9. Anderung der Entsorgungssatzung. Die Satzung tritt am
01.01.2022 in Kraft.

Anlagen:
Anderungssatzung

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
X Kadmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021







Stadt Aulendorf
Landkreis Ravensburg

Satzung zur 9. Anderung der Satzung Ulber die Entsorgung von Kleinkladranlagen und
geschlossenen Gruben (Entsorgungssatzung) vom 22.01.2013

Aufgrund von

- 8§ 46 Abs. 4 des Wassergesetzes flir Baden-Wiirttemberg,

- 88 4 und 11 der Gemeindeordnung flir Baden-Wirttemberg,

- 8§ 2,8Abs. 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes fiir Baden-Wirttemberg
hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 13.12.2021 folgende Satzung zur
9. Anderung der Satzung lber die Entsorgung von Kleinkldranlagen und geschlossenen
Gruben (Entsorgungssatzung) beschlossen:

Artikel 1 Anderung

§ 9 wird wie folgt neu gefasst:
Die Abfuhrgebihr betragt
- bei geschlossenen Gruben (Fakalwasser)
e bei wdchentlicher Leerung:
26,07 €/m3 Abfuhrmenge

e bei monatlicher Leerung:
26,82 €/m3 Abfuhrmenge

e bei vierteljahrlicher oder langerer Leerung:
27,14 €/m3 Abfuhrmenge

- bei Kleinklaranlagen ohne biologische Nachbehandlung

e Mehrkammerausfaulgruben:
51,75 €/m3 Abfuhrmenge

e Mehrkammerabsetzgruben:
57,10 €/m3 Abfuhrmenge

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende Zahl abgerundet,
solche Uber 0,5 auf die nachstfolgende Zahl aufgerundet.

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Aulendorf, den 14.12.2021

Gez.
Matthias Burth
Blirgermeister
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/042/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 14 10. Anderung der Abwassersatzung vom 10.10.2011

Ausgangssituation:
Die Satzung muss an die Globalberechnung angepasst werden. Die Beitragssatze sind
entsprechend zu andern.

Beschlussantrag: )
Der Gemeinderat beschlieBt die Satzung zur 10. Anderung der Abwassersatzung.

Anlagen:
Anderungssatzung

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
X Kadmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021







Stadt Aulendorf
Landkreis Ravensburg

Satzung zur 10. Anderung der Satzung (ber die éffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung) vom 10.10.2011

Aufgrund von
- 88§ 4 und 11 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg,
- §46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes flr Baden-Wirttemberg,

- 8§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes fiir
Baden-Wirttemberg

hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 13.12.2021 folgende Satzung zur

10. Anderung der Satzung Uber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)
beschlossen:

Artikel 1 Anderung

§ 33 wird geandert:

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus

Teilbeitrage je m2 Nutzungsflache (§ 25)
Euro
1. Fir den offentlichen Abwasserkanal 3,23 Euro/m?2
2. Flr den mechanischen und 1,83 Euro/m?2

biologischen Teil des Klarwerks

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer éffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Aulendorf, den 14.12.2021

Gez.
Matthias Burth
Blirgermeister
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/009/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat N Entscheidung

TOP: 15 Eroffnungsbilanz - Umstellung auf die Doppik/Beauftragung
KPMG

Ausgangssituation:
Bekanntlich musste die Stadt Aulendorf zum 01.01.2020 auf das neue kommunale
Haushaltsrecht (Doppik) umstellen.

Als Grundlage ist hier die sogenannte ,Eréffnungsbilanz® zu erstellen. In diesem Zuge sind
u.a. die gesamten Anlagengiter der Stadt Aulendorf zu erfassen und anschlieBend zu
bewerten. Urspriinglich war eine interne Loésung hierfiir angedacht. Nun hat sich
herausgestellt, dass man noch eine externe Unterstlitzung bendtigt. Der langjahrige
Steuerberater der Stadt (KPMG) bietet sich hierflir an.

Beschlussantrag:
Die Steuerberatungsgesellschaft KPMG wird mit der Unterstlitzung der Kammerei bei der
Erfassung und Bewertung des Anlagevermdgens beauftragt.

Anlagen:

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
[ ] Kdmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021
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STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/004/2021/1
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
08.12.2021  Ausschuss fir Umwelt und Technik o Vorberatung
13.12.2021 Gemeinderat o Entscheidung

TOP: 16 Jahresabschluss 2020 Betriebswerke Aulendorf/Betriebszweig
Abwasserbeseitigung

Ausgangssituation:

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Betriebswerke Aulendorf - Betriebszweig
Abwasserbeseitigung wurde fir das Jahr 2020 aufgestellt. Die Einzelheiten kénnen den
beiliegenden Unterlagen entnommen werden, weitere Erlduterungen werden in der Sitzung
vorgetragen.

Die Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Ausschusses flir Umwelt und Technik am
08.12.2021.

Beschlussantrag:
Der Gemeinderat beschlieBt die Feststellung des Jahresabschlusses fiir das Wirtschaftsjahr
2020 wie folgt:

1. Bilanzsumme 21.752.488,15 Euro
davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermégen 19.201.972,00 Euro

das Umlaufvermdgen 2.550.516,15 Euro

die Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Euro

davon entfallen auf der Passivseite auf

das Eigenkapital 565.458,68 Euro
die empfangenen Ertragszuschisse 5.488.644,00 Euro
die Riickstellungen 577.566,85 Euro
die Verbindlichkeiten 15.120.818,62 Euro

2. Der Jahresgewinn betragt 55.893,36 Euro. Die Summe der Ertrdge betragt
2.024.653,27 Euro und die Summe der Aufwendungen 1.968.759,91 Euro.

3. Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4, Der Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf — Betriebszweig Abwasserbeseitigung hat
dem stadtischen Haushalt im Wirtschaftsjahr 2020 keine Finanzierungsmittel zur
Verfligung gestellt. Dem Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf - Betriebszweig
Abwasserbeseitigung wurde aus dem stadtischen Haushalt 2020 kein Zuschuss zur
Verfligung gestelit.

Anlagen: Jahresabschluss

Beschlussausziige fiir [ | Birgermeister [ ] Hauptamt
X Kdmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
Aulendorf, den 20.12.2021
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Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Jahresabschluss 2020

Plan-Ist Vergleich mit Erlduterungen

Plan Ergebnis Differenz kurze Erlduterungen zum Abschlussjahr Ergebnis Vorjahr kurze Erlauterungen zum Vorjahr
Abschlussjahr Abschlussjahr
1. Umsatzerlose
46100 Erlos Schmutzwasser 956.150 976.467,00 20.317,00|Geblhren Schmutzwasser 1,89 €/m3 Abwasser 989.516,63|Gebiihren Schmutzwasser 1,89 €/m3 Abwasser
entsorgte Menge: 523.156 m3 entsorgte Menge: 540.083 m3
46110 Erl6s Niederschlagswasser 325.000 430.734,33 105.734,33|Gebuhren Niederschlagswasser 0,58 €/m2 432.831,50|Gebihren Niederschlagswasser 0,59 €/m2
veranlagte Flache: 743.831 m2 veranlagte Flache: 734.482,58 m2
46300 StraBenentwasserungsbeitrag 275.150 206.956,00 -68.194,00|Planansatz ist immer das Ergebnis von investiven 226.105,00|Planansatz ist immer das Ergebnis von investiven
MaBnahmen, die geplant werden, hiervon ist nicht alles MaBnahmen, die geplant werden, hiervon ist nicht alles
umgesetzt worden umgesetzt worden
40900 Auflésuna Ertragszuschiisse 251.100 255.534,92 4.434,92 254.991,76
46910 Abwassererstattung Atzenberg von Bad Schussenried 3.000 3.020,16 20,16 3.148,42
46900 Sonstige Umsatzerlése (dezentrale Abwasserbeseitigung) 100 67.75 -32,25 95,62
48400 Erlose Dritte 500 220,00 -280,00|Verkauf von Schrott u.a. 224,50 Verkauf von Schrott u.&.
53470 Andere betriebliche Ertraae 0 0.00 0.00 0.00
Summe Umsatzerlose 1.811.000 1.873.000,16 62.000,16 1.906.913,43
2. Sonstige betriebliche Ertriage
53300 Ertrége aus Nachaktivierung 15.000 20.371,44 5.371,44|Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erlauterungen 19.918,83|Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erlduterungen
Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schatzen, abhangig Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schatzen, abhangig
vom Baufortschritt der Investitionen vom Baufortschritt der Investitionen
53440 Versicherungsentschadigungen 0 0,00 0,00 299,96|Versicherungsschaden Handy
53450 Verzinsung Riickstellunaen 50 6.17 -43,83 36.44
53460 Ausgleich Gebiihreniiberdeckung nach KAG 140.500 130.604,00 -9.896,00|Auflosung Gebiihrenausgleichsriickstellung laut 162.012,00|Auflésung Gebiihrenausgleichsriickstellung laut
Nachkalkulation Nachkalkulation
53471 Saumniszuschlage 500 545,00 45,00 366,00
53401 auBerordentliche Ertrage 0 0,00 0,00 0,00
53472 Mahngebiihren 200 126,50 -73,50 256,00
Summe sonstige betriebliche Ertrige 156.250 151.653,11 -4.596,89 182.889,23
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fiir bezogene Waren
54010 Strombezug 105.000 79.320,53 -25.679,47|Der Stromverbrauch wurde nahezu halbiert im Vergleich 122.443,82
zum Voriahr.
54020 Heizunag (Heizol Klaranlage) 1.000 0,00 -1.000,00 270,96
54030 Wasserbezug 2.200 2.803,42 603,42 2.805,31
54120 Treibstoffe 1.200 1.057.,00 -143,00 1.269,35
Summe a) 109.400 83.180,95 -26.219,05 126.789,44
b) Aufwend 1 flir b g Leistungen
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch 300 283,62 -16,38 900,20
54700 Wartuna/Reparatur BHKW Kldranlage 8.800 6.519,52 -2.280,48 6.239,10
54710 Unterhaltung Kanalnetz 65.000 57.764,35 -7.235,65 57.413,33
54731 Entsorauna Klarschlamm 65.000 76.856,37 11.856,37|mehr Klarschlamm zu entsorgen wie im Voriahr 62.544,88
54739 Sonstige Entsorqung (Kanalrdumung usw.) 17.000 14.541,59 -2.458,41 20.291,24




a)

b)

54741 Unterhaltung Klaranlage

54747 Unterhaltung Fuhrpark

54751 Unterhaltung Retentionsbecken

54752 Unterhaltung Regeniiberlaufbecken

54753 Unterhaltung stédtische Pumpendruckleitungen

54770 Planfortschreibuna - Umsetzung Eigenkontrollverordnung
54780 Fakalienabfuhr

59060 Abwasserabgabe

Summe b)
Summe Materialaufwand

Personalaufwand
Lohne und Gehilter
55200 Bruttobezlige

Summe a)
soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung
und fiir Unterstiitzung
55206 AG Sozialversicherung
55208 AG ZVK
Summe b)

Summe Personalaufwand

Abschrei gen auf i erielle Vermogensgegenstdnde des
Anlagevermogens und Sachanlagen
57100 Abschreibung Sachanlaaen
Summe Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
58000 Einstellung Geblhrenausgleichsriickstellung

58400 Abschreibungen auf Forderungen
59180 Rundfunkagebihren

59190 Beitrage Mitgliedschaften

59200 Versicherungen

59350 Fachliteratur

59400 Postaufwand

59460 Telefonaufwand

59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft
59700 Rechts- und Beratungsaufwand

59730 EDV - Aufwand
59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt
59910 Dienst- und Schutzkleidung
59950 Aus- und Fortbilduna (mit Reisekosten)
59990 Sonstige Aufwendungen
59991 Kontofithrunasaebihren
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen

80.000
1.500
1.500

12.500
5.000

102.500
350
75.000

434.450
543.850

134.000

738.000
738.000

100
650
4.500

2.800
3.500
500
20.000

15.000
208.400
350

300

50

800
256.950

97.172,83
3.302,80
2.111,25
15.551,71
323,65
4.092,84
107,87

-7.582,30

271.046,10
354.227,05

111.779,40
111.779,40

23.022,54
9.623,97
32.646,51
144.425,91

804.387.61
804.387,61

275.862,00

327,41
0,00
795,00
4.129,38
49,70
1.421,20
2.622,68
74,91
12.544,29

20.883,32
56.737,43
429,22

0,00

61,76
2.143,58
378.081,88

17.172,83
1.802,80
611,25
3.051,71
-4.676,35
-98.407,16
-242,13
-82.582,30

-163.403,90
-189.622,95

10.425,91

66.387.61
66.387,61

275.862,00

327,41
-100,00
145,00
-370,62
49,70
-1.378,80
-877,32
-425,09
-7.455,71

5.883,32
-151.662,57
79,22
-300,00
11,76
1.343,58
121.131,88

bliche UnterhaltungsmaBnahmen

hohe Rickerstattungen fiir Vorjahre (2014 - 2016) erhalten

Ansatz zu niedrig

mehr Anlagen in Betrieb aenommen als erwartet

hier erfolgt keine Ansatzplanung, weil dies das
aebiihrenrechtliche Eraebnis darstellt

Neuberechnung VKB

85.674,73
1.111,59
1.607,90

18.411,16

0,00
24.764,92
333,97
0,00

279.293,02
406.082,46

107.918,87
107.918,87

22.346,42
9.581,64
31.928,06
139.846,93

781.696,02
781.696,02

244.988,00

2,76
69,96
631,00
3.787,29
0,00
3.721,80
3.818,46
692,49
39.174,88

18.279,41
173.989,53
408,95

0,00

67,27
1.045,39
490.677,19

Gbliche UnterhaltungsmaBnahmen

Leistungen fir gesplittete Abwassergebtihr,
Gebuhrenkalkulationen, Jahresabschluss, zudem weitere
Ruckstellungen eingeplant und Aufarbeitung
Anlagenbuchhaltung wie bei den anderen Betrieben




7. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrdge
62100 Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrége 0 0,00 0,00 0,00

Summe sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage (1] 0,00 0,00 0,00

8. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

65100 Zinsen und &hnliche Aufwendungen 294.100 281.643.29 -12.456,71 286.008.09
Summe Zinsen und dhnliche Aufwendungen 294.100 281.643,29 -12.456,71 286.008,09
9. Ergebnis der gewdhnlichen Geschiftstitigkeit 350 61.887,53 61.537,53 -14.508,03

10. Sonstige Steuern

68100 Kraftfahrzeugsteuer 350 334,00 -16,00 334,00
Gassteuer 0 5.660,17 5.660,17 9.955,26

350 5.994,17 5.644,17 10.289,26

11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) 0 55.893,36 55.893,36 -24.797,29

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Ricklagen b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) zur Abfliihrung an den Haushalt der Gemeinde c) auf neue Rechnung vorzutragen c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.







Stadt Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2020

o0k wN

N

Aktivseite

Anlagevermégen
Sachanlagen

Grundsticke und grundsticksgleiche Rechte mit
Geschafts-, Betriebs- und anderen Bauten

Grundstlcke und grundstticksgleiche Rechte ohne Bauten
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen
Sammlungsanlagen

Betriebs- und Geschaftsausstattung

Anlagen im Bau

Umlaufvermoégen

Forderungen und sonstige
Vermogensgegenstande

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe
Sonstige Vermdgensgegenstande

Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2020
€ €

3.209.097,74
3.806,77
5.240.657,00
10.496.505,00
11.771,00
240.134,49

19.201.972,00

160.786,14
4.158,10
311.937,28

476.881,52

2.073.634,63

31.12.2019
€

2.502.314,74
3.929,77
4.801.418,00
10.523.476,00
11.884,00
1.695.746,34

19.538.768,85

88.429,85
20.714,79
0,00

109.144,64

248.375,39

A\

21.752.488,15

19.896.288,88

Passivseite

Eigenkapital
Gewinn

Gewinn des Vorjahres
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)

Empfangene Ertragszuschiisse

Ruckstellungen

Sonstige Ruckstellungen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten ggu. der Stadt und anderen Eigenbetrieben
Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020 31.12.2019
€ € €

509.565,32 534.362,61
55.893,36 -24.797,29
565.458,68 509.565,32
565.458,68 509.565,32
5.488.644,00 5.741.919,00
577.566,85 384.495,00

14.757.189,53
285.105,89
78.523,20
0,00

15.120.818,62

12.136.421,64
922.444,00
200.178,87
1.265,05

13.260.309,56

21.752.488,15

19.896.288,88




Stadt Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Wirtschaftsjahr 2020

(01.01. bis 31.12.)

10.

Umsatzerlose

Sonstige betriebliche Ertrage
davon Entnahme aus Gebuhrenausgleichs-
rickstellung € 130.604; Vj. € 162.012,00

Materialaufwand

Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fir bezogene Waren

Aufwendungen flr bezogene Leistungen

Personalaufwand

Léhne und Gehalter

soziale Abgaben und Aufwendungen

fur Altersversorgung und flr Unterstlitzung
davon fiur Altersversorgung

€ 9.623,97; Vj. € 9.581,64

Abschreibungen auf immaterielle Vermdgens-
gegenstande des Anlagevermdgens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zufuhrung zur Gebuhrenausgleichsrickstellung
€ 275.862; Vj. € 244.988,00

Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit

Sonstige Steuern

Jahresgewinn/Jahresverlust (-)

2020

1.873.000,16

151.653,11

2.024.653,27

83.180,95

271.046,10

354.227,05
111.779,40

32.646,51

144.425,91

804.387,61

378.081,88

1.681.122,45

281.643,29

2019

1.906.913,43

182.889,23

2.089.802,66

126.789,44

279.293,02

406.082,46
107.918,87

31.928,06

139.846,93

781.696,02

490.677,19

1.818.302,60

286.008,09

61.887,53

5.994,17

-14.508,03

10.289,26

55.893,36

-24.797,29




Betriebswerke Aulendorf/Betriebszweig Abwasserbeseitigun

Jahresabschluss 2020

Allgemeines
Der Gemeinderat beschloss am 29.04.2002, die Abwasserbeseitigung und den
Betriebshof aus dem stadtischen Haushalt auszugliedern und mit Wirkung vom
01.01.2002 als Eigenbetrieb zu flihren. MaBgebende Rechtsgrundlagen sind das
Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung sowie handels- und bilanzrechtliche
Bestimmungen.

Organe waren 2020 neben dem Gemeinderat der Blirgermeister.

Der Gemeinderat hatte auBerdem bereits in seiner Sitzung vom 17.06.2013 beschlossen,
dass kinftig der Ausschuss fir Umwelt und Technik die Aufgaben des
Betriebsausschusses Ubernimmt. Dieser Beschluss wurde mit Wirkung zum 01.07.2013
umgesetzt.

Der Ausschuss flr Umwelt und Technik setzte sich 2020 unter dem Vorsitz von Herrn
Burth wie folgt zusammen:
Ddlle, Stefanie

Groll, Pierre

Glndogdu, Sahin

Harsch, Kurt

Holzapfel, Matthias
Michalski, Ralf
Wekenmann, Britta
Nassal, Beatrix
Zimmermann, Konrad

Die Betriebswerke Aulendorf war bis 2020 in die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und
Betriebshof unterteilt. Zum 01.01.2020 wurde der Betriebszweig Betriebshof in den
Kernhaushalt eingegliedert.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung entsorgt das im Gemeindegebiet anfallende
Abwasser zur Klaranlage bei Zollenreute.




Verlauf des Geschiftsjahres:

Hohe der Gebuhren:
- Schmutzwasser: 1,89 Euro je m3
- Niederschlagswasser: 0,58 Euro je m2

Ertrage:

Geplant waren flr das Jahr 2020 insgesamt Ertrage in Héhe von 1.967.250,00 Euro. Im
Ergebnis betrugen diese 2.024.653,27 Euro und waren damit hdher als urspriinglich
geplant. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Umsatzerldsen
(Entsorgung Schmutzwasser und gesplittete Abwassergebiihr).

Die Ertrage setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

» Umsatzerltse:
Fir Umsatzerlése wurden 1.811.000 Euro eingeplant, tatsachlich erzielt wurden
1.873.000,16 Euro und damit rund 62 T€ mehr als geplant.

Die Umsatzerldse setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erlése aus Abwassergebiihren:

Die Erlése aus Schmutzwasser betrugen 976.467,00 Euro, die Erlése aus
Niederschlagswasser 430.734,33 Euro. Die entsorgte Menge reduzierte sich deutlich im
Vergleich zu den Vorjahren (2020: 523.156,63 m2, 2019: 540.083,38 m3, 2018:
544.125,98 m3, 2017: 530.032,12 m3, 2016: 522.020,00 m3). Dies stellt eine direkte
Auswirkung der Corona-Pandemie dar (SchlieBung Therme mit Auswirkungen auf
Energiezentrale).

Die versiegelte Flache hat sich erhéht, wobei es hier stetig Verschiebungen und
Korrekturen gibt (2020: 743.831 m?2, 2019: 734.482 m2). Auch die Gebihren blieben
beim Schmutzwasser gleich (1,89 Euro/m3), beim Niederschlagswasser waren sie
geringfligig niedriger (statt 0,59 Euro/m2 0,58 Euro/m?2). Der Planansatz war zu niedrig
kalkuliert fir dieses Ergebnis. Die Erhéhungen resultieren aus weiteren Bebauungen,
auch im gewerblichen Bereich.

2012 wurde erstmalig parallel zum Jahresabschluss eine Geblihrennachkalkulation fir
das Jahr 2012 durchgefuhrt. Dies ist in anderen Gemeinden ublich. Vorteil ist, dass
sowohl der StraBenentwasserungsbeitrag als auch der  Ausgleich der
GeblUhrentberdeckungen sowie die Einstellung in die Rickstellung zum Ausgleich der
GeblUhrentberdeckungen zum Jahresabschluss definitiv feststehen und keine weitere
Nacharbeiten erforderlich sind. Dieses Ziel konnte auch 2020 wieder erreicht werden, die
Nachkalkulation liegt vor. Die genauen Ergebnisse hieraus sind in den beigefligten
Anlagen ersichtlich.

StraBenentwasserungsbeitrag:

Der StraBenentwdsserungsbeitrag in Héhe von 206.956,00 Euro, den die Stadt Aulendorf
an den Eigenbetrieb zu zahlen hat, unterschreitet den kalkulierten Ansatz von
275.150,00 Euro.

Der StraBenentwasserungsbeitrag stellt den Anteil der auf den Anschluss von &ffentlichen
StraBen, Wegen und Platze entfallenden Entwasserungskosten dar. Hierzu gibt es eine
Modellrechnung der VEDEWA (Kommunale Vereinigung fir Wasser-, Abwasser- und
Energiewirtschaft), die im Auftrag des Gemeindetages erstellt und im Rahmen der
Kalkulation auch von der Firma Schmidt+Hauser umgesetzt wurde. Der
StraBenentwasserungsbeitrag ist immer abhangig davon, welche Anlagen aktiviert
werden und deshalb immer wieder schwierig zu schatzen.




Abwasser Atzenberg:

Aufgrund der offentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Bad Schussenried
bezliglich der Nutzung der Kanale der Betriebswerke Aulendorf im Ortsteil Atzenberg hat
die Stadt Bad Schussenried insgesamt 3.020,16 Euro an den Eigenbetrieb bezahlt. Dieser
Betrag entspricht nahezu dem Vorjahr.

» Sonstige betriebliche Ertrage:
Fir die sonstigen betrieblichen Ertrédge waren 156.250 Euro eingeplant. Mit einem
Ergebnis von 151.653,11 gab es hierzu geringfligige Wenigereinnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Ertréage setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Ertrage aus Nachaktivierung:

Im Rahmen der Prifung der GPA wurde festgestellt, dass Zinsen fir Anlagen im Bau
bisher nicht aktiviert wurden. Solange ein Anlagegut im Bau ist, nicht flir den Betrieb zur
Verfligung steht und diese Anlage im Bau durch Darlehen finanziert werden muss, sind
die Zinsen flr Anlagen im Bau zu ermitteln und den Herstellungskosten zuzuschreiben
(damit erhdhen sich die Abschreibungen, die wieder der Refinanzierung dienen nach der
Inbetriebnahme). Insbesondere bei groBeren MaBnahmen, bei denen die Bauzeit langer
als ein Jahr dauert, sind die Zinsen flir Anlagen im Bau zu ermitteln.

Fir die Ermittlung des Zinsaufwands wird die durchschnittliche Investitionssumme
(Anfangsbestand Geschéftsjahr und Endbestand Geschéftsjahr) herangezogen, die mit
dem durchschnittlichen Zins fir die Verschuldung des Eigenbetriebs im Geschaftsjahr
multipliziert wird.

Diese Zinsaufwendungen stellen einen Ertrag dar, weil sie die faktischen
Zinsaufwendungen fur Darlehen flir die Anlagen im Bau gebuhrenrechtlich
~heutralisieren" sollen. Der Geblhrenzahler soll erst nach Inbetriebnahme der Anlage mit
den Darlehensaufwendungen belastet werden. An dieser Stelle ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass diese Mittel faktisch nicht auf dem Bankkonto vorhanden sind bzw.
flieBen. Nachaktiviert wurden 2020 20.371,44 Euro. Die Schatzung eines Planansatzes ist
hier nahezu nicht méglich, weil bei den MaBnahmen nicht klar ist, wann diese in Betrieb
genommen werden. Dies hangt stark von den Kapazitdten im Bauamt und bei den
Bauunternehmen ab.

Ausgleich Gebihreniberdeckung nach KAG:

Fir die Auflésung der Gebulhrenausgleichsriickstellung wurden Mittel in Hohe von
140.500 Euro eingestellt. Aufgrund der Nachkalkulation 2020 betrug die aufzulésende
Rlckstellung 130.604,00 Euro. Laut des Kommunalabgabengesetzes sind
Kosteniberdeckungen innerhalb von finf Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen
kédnnen ausgeglichen werden. Eine Aufstellung des derzeitigen Standes liegt dem
Lagebericht bei.

Aufwendungen:

Die gesamten Aufwendungen waren mit insgesamt 1.967.250,00 Euro eingeplant.
Tatsachlich war das Ergebnis von 1.968.759,91 Euro nahezu eine ,Punktlandung". Die
wesentlichen Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

» Materialaufwand:
Fir Materialaufwendungen waren insgesamt 543.850,00 Euro eingeplant. Zu diesem
Ansatz gab es mit einem Ergebnis von 354.227,05 Euro sehr deutliche Einsparungen.




Im Bereich ,a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und flir bezogene
Waren™ waren Mittel in Héhe von 109.400 Euro eingeplant. Mit einem Ergebnis von
83.180,95 Euro gab es zu diesem Ansatz Einsparungen.

Wesentliche Ausgabeposition ist der Strombezug mit 79.320,53 Euro. Im Vergleich zu
den Vorjahren ist dies eine sehr deutliche Reduzierung. Durch die Installation der PV-
Anlage und des sehr gut funktionierenden BHKWs im Jahr 2020 konnte der bisherige
Strombezug nahezu halbiert werden (anstatt rund 500.000 kWH rund 290.000 kWh).

Im Bereich ,b) Aufwendungen fliir bezogene Leistungen" waren Mittel in Hohe von
434.450 Euro eingeplant. In diesem Bereich gab es mit einem Ergebnis von 271.046,10
Euro deutliche Einsparungen, die im Wesentlichen aus Wenigerausgaben bei der
Umsetzung der Eigenkontrollverordnung resultieren (Plan: 102.500 Euro, Ergebnis:
4.092,84 Euro). Die gesamten geplanten Kosten in Hdéhe von 640.000 Euro wurden
planmaBig auf vier Jahre verteilt. Der geplante MaBnahmenbeginn sollte im Jahr 2019
erfolgen. Im Jahr 2021 wurde gemeinsam mit einem Ingenieurbiro mit der Umsetzung
begonnen, es wurden die ersten Abschnitte befahren. 2022 werden planmaBig die
zweiten Abschnitte befahren und wenn mdoglich die notwendigen Sanierungen aus dem
ersten Abschnitt begonnen.

> Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen betrugen im Wirtschaftsjahr 144.425,91 Euro und
Uberschritten damit den Planansatz von 134.000 Euro, der zu knapp kalkuliert war.

» Abschreibungen:

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen 2020 804.387,61 Euro und waren damit
deutlich héher als im Vorjahr (781.696,02 Euro). Kapazitatsbedingt ist es immer
schwierig, die Zeitpunkte der Inbetriebnahme und damit den Abschreibungsbeginn
darzustellen, so dass es in diesem Bereich zu deutlichen Abweichungen kommen kann.
Die gesamte Entwicklung wird sich vermutlich fortsetzen aufgrund der zahlreichen
Investitionen, die in den letzten Jahren durchgefihrt wurden. Das Ergebnis Uberschritt
deutlich die Planung, weil mehr Anlagen in Betrieb genommen wurden als geplant.

» Sonstige betrieblichen Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren im Vergleich zum Planansatz von
256.950 Euro mit einem Ergebnis von 378.081,88 Euro deutlich Uberschritten. Diese
Uberschreitung resultiert im Wesentlichen daraus, dass wie jedes Jahr die Einstellung der
GebUhrenausgleichsrickstellung erfolgen musste. Dies ist die Ruckstellung fir den
Gebulhrenausgleich, die laut dem Kommunalabgabengesetz jahrlich erfolgen muss und
jeweils nicht eingeplant wird, weil sie das eigentliche Jahresergebnis darstellt. 2020
mussten hier 275.862,00 Euro eingestellt werden.

Beim Verwaltungskostenbeitrag musste 2020 bekanntlich eine Neuberechnung erfolgen.
Aufgrund weiterer interner Umstrukturierungen und Verbesserungen der Arbeitsabldufe
wurden die Zeiten, die flir den Abwasserbetrieb bendtigt werden, weiter verringert.
Deshalb reduziert sich auch der Verwaltungskostenbeitrag deutlich (bislang geplant:
208.400 Euro, neu: 56.737,43 Euro).

» Zinsaufwendungen:
Fir Darlehenszinsen wurden 281.643,29 Euro bezahlt und damit etwas weniger als im
Vergleich zum Planansatz von 294.100 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die
Aufwendungen nahezu konstant (2019: 286.008,09 Euro). Im Rahmen der
Haushaltsplanung ging die Verwaltung von geringfligig hdheren Zinsen fir die geplante
Darlehensaufnahme von 1,5 Mio. Euro auf. Deshalb wurde der Ansatz unterschritten.




Gesamtergebnis:

Der Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf - Betriebszweig Abwasserentsorgung schlieBt
mit einem Jahresgewinn von 55.893,36 Euro ab statt einem ausgeglichenen Ergebnis.
Aus dem stadtischen Haushalt wurde 2020 kein Zuschuss an den Betriebszweig

zugefihrt.

Folgende Investitionen wurden 2020 getatigt:

Sanierung Rechengebdaude mit Maschinentechnik 35,28 €
Betonsanierung Belebungsbecken 18.970,44 €
Uberdachung Containerstellplatz (PV-Anlage) 216.703,50 €
RUB Tannhausen Sanierung 2020 34.287,26 €
RUB Mitte-Ost Sanierung 2020 85.082,91 €
RUB Steinenbach Sanierung 2020 98.428,99 €
Erneuerung Geblase Belebungsbecken 60.311,09 €
Photovoltaikanlage - 2020 - Dach Container 66.636,48 €
Faulturmsanierung Klaranlage 27.439,21 €
Schiebekamera 2.157,47 €
Sanierung HauptstraBe 987,72 €
Sanierung BahnhofstraBe 362,29 €
Fremdwasserreduzierung Steinenbach Flst. 804 4.999,20 €
Kanalsanierung Tannhausen 143,15 €
Kanalsanierung Breiteweg 485,07 €
BG Michel-Buck-StraBBe Lickenschluss 96,65 €
BG Buchwald ErschlieBung 71.199,72 €
Fremdwasserreduzierung Blénried-AchstraBe 3.304,59 €
Schulgéssle - Erneuerung AZ Leitungen 336,31 €
ImterstraBe - Sickerschacht 33.598,93 €
Fremdwasserreduzierung Zollenreute-Imterstral3e 4.376,62 €
Fremdwasserreduzierung HasengértlestraBe - RUB Siid 1.540,87 €
BG Bildstock — ErschlieBung 7.989,30 €
Mischw.-Kanal Bachstr-Kolpingstr._Neubau 15.217,92 €
PoststraBBe, Hausanschlussleitungen 78.286,05 €
BG Tafelesch, Hausanschliisse 3.282,49 €
BG Tafelesch, Hausanschluss Regenwasser 2.367,42 €
BG Tafelesch, MW Hausanschluss Lohrer Esch 421,79 €
BG Tafelesch, RW Hauptleitung Lohrer Esch 95.562,72 €
BG Tafelesch-Schmutzwasserkanal 6.460,34 €
BG Tafelesch, Retentionsbecken Lohrer Esch 15.642,35 €
BG Mahlweiler TeilerschlieBung Hauptleitung 77,42 €
MW HL PoststraB3e 472.080,38 €
Mischwasserkanal BG Laurenbiihl II . 7.491,49 €
BG Tafelesch, MW-Leitung zum Lohrer Esch 5.302,48 €




Der Gesamtbetrag der Investitionen betrdagt somit 1.441.665,90 Euro.

Der Darlehensstand des Betriebszweigs Abwasser betragt zum 31.12.2020
14.757.189,53 Euro. Es wurde im Oktober 2020 ein Darlehen in Hohe von 1,5 Mio. Euro
aufgenommen.

Angaben__nach 11 Eigenbetriebsverordnun fiir _den esamten
Eigenbetrieb):

Zum Eigenbetrieb gehoren folgende Grundstiicke oder grundstlicksgleichen Rechte:
- Grundstick Klaranlage
- Regenuberlaufbecken Tannhausen
- Regenuberlaufbecken Blénried / Steinenbach
- Regeniberlaufbecken Sid
Diese sind dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung zugeordnet.

Die Gesamtsummen fir den Personalaufwand des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung
im Wirtschaftsjahr sind wie folgt:

- Bruttobezlige: 111.779,40 Euro

- Aufwendungen flr Altersversorgung (ZVK): 9.623,97 Euro

- Aufwendungen fiir Sozialversicherungen: 23.022,54 Euro

Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung betrug zum 31.12.2019
509.565,32 Euro. Durch den Jahresgewinn erhdhte sich dieses zum 31.12.2020 auf
565.458,68 Euro.

Entwicklung der Riickstellungen:
Die Rickstellungen des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung betrugen zum 31.12.2020
577.566,85 Euro. Damit erhdhten sich die Rickstellungen im Vergleich zu 2019 (Stand
31.12.2019: 384.495,00 Euro). Die deutliche Erhéhung resultiert aus der neuen
Gebuhrenausgleichsrickstellung.

Die Ertragslage ist in beiden Betriebszweigen weiter konstant.

Mengen- und Tarifstatistik:

Beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung wurden 2018 544.215,98 m3 eingeleitet. 2019
reduzierte sich diese Menge leicht auf 540.083,38 m3. 2020 gab es eine deutliche
Verringerung auf 523.156 m3. Dies ist eine unmittelbare Auswirkung der Corona-
Pandemie.

Die versiegelte Flache erhéhte sich 2020 auf 743.831 m?2,

Ausblick
Im Bereich Abwasserbeseitigung wird auch im Jahr 2021 wieder eine Vielzahl an
InvestitionsmaBnahmen durchgefihrt, v.a. im Bereich der Klaranlage.

Aulendorf, den 25.10.2021

Lot

Matthias Burth, Birgermeister




ABWASSERGEBUHRENKALKULATION - BEREICH NIEDERSCHLAGSWASSER

Fortschreibung der bereini und Einr in die Gebiihr ion
eir Vori eser i bereini Anmerkungen
Gebiihren- 1997 - 2001 2003-2005 2006 2007 - 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rechnungsergebnis
2002 wurde nicht in die weiteren Kalkulationen einbezogen, siehe
-110.463 €|Erlauterungstext
2003-2005 596.515 € -264.395 €
fteilung erforderlich: 144.065 Euro,
2006 176.017 € 194.498 € 50.433 Euro
Aufteilung erforderlich: Schmutzwasser 32.417 Euro,
2007 - 2009 264.395 € 43.765 € 11.348 Euro
2010-2011 50.433 € -8.297 €
20 11.348 € 23.803 €
2013 -2.766 € 86.107 €]1/3 von 2010-2011 einbezogen
2014 -2.766 € 1/3 von 2010-2011 einbezogen
20 -2.766 € 23.803 € 1/3 von 2010-2011 einbezogen plus Uberdeckung 2012
20. 17.666 € -12.858 €25 % von Gesamtergebnis der Jahre 2013 (86.107 €) und 2014 (55.218
20 31.000 € teilweise Uberdeckung 2013-2014.
20 37.441 € teilweise Uberdeckung 2013-2014
20 134.915 €|restliche ( von 2014 und Unterdeckung von 2015
2020 139.839 €]
| Kontrollsumme 772.532 € 264.395 € 50.433 € 11.348 € -8.297 € 23.803 € 86.107 € 55.218 €] -2.150 €] -12.858 €] -1.135€
Bei Einhaltung der Planzahlen ergeben sich am Ende des Planungszeitraums die nachfolgenden bereinigten Rechnungsergebnisse,
die in die Kalkulation der Folgejahre einzubringen sind:
Die markierten Voriahresergebnisse von 1997 - 2005 sind nicht anteilia auf Schmutz- und Niederschlaagswasser aufgeteilt worden, weil dies aufgrund der bereits erfolgten
Einrechnung nicht notwendiq ist. Diese stellen daher ein Gesamtergebnis fiir die zentrale Abwasserbeseitiqung dar.
bereinigtes 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Rechnungsergebnis
aus
2014 55.218 €
2015 -2.150 €
2016 -12.858 €
2017 -1.135 €
2018 27.453 €
2019 134.915 € 12.000 €| 122.915€
2020 139.839 € 69.920 €| 69.920 €
| Kontrollsumme 39.453 € 122.915 € 69.920 € 69.920 € |

Die GPA hat im Rahmen ihres Priifungsberichtes 2008 (RN 113) festgestellt, dass die Geblhrenunterdeckung des Jahres 2002 in Hohe von 110.463 € nicht
ausgeglichen wurde. Dies liegt vermutlich daran, dass es 2002 keine korrekte Kalkulation gab.
(siehe dazu die Unterlagen im Ordner Abwasser Nachkalkulation 2002).







ABWASSERGEBUHRENKALKULATION - BEREICH SCHMUTZWASSER

For der bereinit i und Einr in die Gebiihr
Vori i bereini Anmerkungen
Gebiihren- 1997 - 2001 2003-2005 2006 2007 - 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rechnungsergebnis
2002 wurde nicht in die weiteren Kalkulationen einbezogen, siehe
-110.463 € |Erlauterungstext
2003-2005 596.515 € -264.395 €
Aufteilung erforderlich: Schmutzwasser 144.065 Euro,
2006 176.017 € 194.498 €| Niederschlagswasser 50.433 Euro
Aufteilung erforderlich: Schmutzwasser 32.417 Euro,
2007 - 2009 -264.395 € 43.765 €|ni 11.348 Euro
2010-2011 144.065 € 115.352 €
2012 32.417 € 69.299 €
1/3 von 2010-2011 plus Korrektur Ruckerstattung Abwasserabgabe von 2010~
2011 von 19.104,00 Euro eingerechnet
2013 57.555 € 398.371 €
1/3 von 2010-2011 plus Korrektur Ruckerstattung Abwasserabgabe von 2010~
2011 von 19.104,00 Euro eingerechnet
2014 SR G
1/3 von 2010-2011 plus Korrektur Rickerstattung Abwasserabgabe von 2010~
2011 von 19.104,00 plus Uberdeckung aus 2012
2015 57.555 € 69.299 €
25 % von Gesamtergebnis der Jahre 2013 (398.371 €) und 2014 (333.853 €)
20 91.528 € -70.841 €
2017 250.000 € teilweise Uberdeckung 2013-2014
20 56.843 € teilweise Uberdeckung 2013-2014
20 110.073 €|teilweise Uberdeckung 2013-2014 und teilweise Uberdeckung von 2015
2020 136.023 €]
| Kontrollsumme 772.532 € -264.395 € 144.065 € 32.417 € 172.665 € 69.299 € 398.371 € 333.853 €] 124.666 €] 0€] 49.131 €] 20.800 €] ]
Bei Einhaltung der Planzahlen ergeben sich am Ende des Planungszeitraums die nachfolgenden bereinigten Rechnunasergebnisse,
die in die Kalkulation der Folaeiahre einzubringen sind:
Die markierten Voriahreseraebnisse von 1997 - 2005 sind nicht anteilia auf Schmutz- und Niederschlagswasser aufaeteilt worden, weil dies aufarund der bereits erfolaten
Einrechnung nicht notwendigq ist. Diese stellen daher ein Gesamtergebnis fir die zentrale Abwasserbeseitiqung dar.
bereinigtes 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Rechnungsergebnis
aus
2014 333.853 €
2015 124.666 €
2016 -70.841 € -70.841 €
2017 49.131 €
2018 35.234 €
2019 110.073 € 110.073 €
2020 136.023 € 136.023 €
[Kontrollsumme 53.666 € 136.023 €

Die GPA hat im Rahmen ihres Priifungsberichtes 2008 (RN 113) festgestellt, dass die Gebiihrenunterdeckung des Jahres 2002 in Hhe von 110.463 € nicht
ausqgeglichen wurde. Dies lieqt vermutlich daran, dass es 2002 keine korrekte Kalkulation gab.
(siehe dazu die Unterlagen im Ordner Abwasser Nachkalkulation 2002).







, Seite 1 von 1

STADT /\ULENDORF

Stadtkammerei Denise Ummenhofer Vorlagen-Nr. 30/033/2021
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
13.12.2021 Gemeinderat o Kenntnisnahme

TOP: 17 Beteiligungsbericht fiir das Jahr 2020

Ausgangssituation:

Die Stadt hat zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner nach § 105 Abs. 2
GemO jahrlich einen Bericht Uber die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts,
an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Der
vorliegende Beteiligungsbericht umfasst (iber die gesetzliche Vorgabe hinaus auch Betriebe in
der Rechtsform eines Eigenbetriebs oder eines Zweckverbands.

Alle bis November 2021 bekannten relevanten Daten und Sachverhalte sind in diesen Bericht
eingearbeitet.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt den Beteiligungsbericht fir das Jahr 2020 zur Kenntnis.

Anlagen:
Beteiligungsbericht

Beschlussausziige fiir [ ] Biirgermeister [ ] Hauptamt
X Kadmmerei [ ] Bauamt [] Ortschaft
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1. VORWORT

,Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jahrlich
einen Bericht liber die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen
sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen.”

Diese Verpflichtung fir die Stadte und Gemeinden resultiert aus § 105 Abs. 2 der
Gemeindeordnung flr Baden-Wirttemberg. Die Stadt Aulendorf kommt dieser
gesetzlichen Verpflichtung mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht fiir das Jahr 2020
nach. Uber die gesetzliche Vorgabe umfasst der Beteiligungsbericht auch Betriebe in
der Rechtsform eines Eigenbetriebs und eines Zweckverbandes sowie Gesellschaften
mit Minderheitsbeteiligungen.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht soll ein Beitrag zur gréBeren Transparenz
der Stadt und ihren Beteiligungen erreicht werden, um die grundsatzlichen Nachteile
von Ausgliederungen von Aufgaben aus dem stadtischen Haushalt abzumildern. Der
Beteiligungsbericht dient dazu, dem Gemeinderat und der Offentlichkeit umfangreiche
Informationen zu bringen. Die Vorlage und Beratung von Beteiligungsberichten gibt
dem Gemeinderat die Mdglichkeit, sich tber wichtige Entwicklungen zu informieren.

Alle bis November 2021 bekannten relevanten Daten und Sachverhalte sind in diesen
Bericht eingearbeitet.

Aulendorf, im Dezember 2021

Zwi

Matthias Burth
Blirgermeister
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II. DIE BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN AUF EINEN BLICK

Die Beteiligungen an der RaWEG GmbH, an der Pro Regio GmbH sowie an der Oberschwaben Tourismus GmbH bleiben bei dieser Aufstellung
aufgrund ihrer Geringfugigkeit unberticksichtigt, ebenso die Zweckverbande, an denen die Stadt Aulendorf beteiligt ist.

Bei diesen Beteiligungen werden die jahrlichen Aufwendungen vom Verband getragen. Kosten fiir das Anlage- und Umlaufvermdgen werden von
den Zweckverbanden, soweit nicht eigene Mittel oder Zuschtlissen Dritter, durch Kredite aufgebracht.

Diese Kredite sind durch die Verbandsgemeinden nur zu decken, wenn die jahrlichen Abschreibungsmittel nicht ausreichen.
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Organisationsformen der Unternehmen
mit

Beteiligungen der Stadt Aulendorf
(Stand 31.12.2020)

OFFENTLICH-RECHTLICHE FORM PRIVATE RECHTSFORM

Mit eigener Rechtspersénlichkeit: ZWECKVERBANDE
ww SChuS?C? Rotachtal, Ohne eigene Rechtspersonlichkeit: GmbH
WVVAtze/,‘)berg EIGENBETRIEBE (VGA,
Volkshochschule Obersc,hwaben (Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf mit RaWEG,
Komm.ONE, ! Betriebszweig Wasserversorgung, Pro Regio, '
Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf mit Oberschwaben Tourismus)
Betriebszweig Abwasserentsorgung)

Wegebaugerdtegemeindschaft Albrand,
Interkommunaler Gewerbe- & Industriepark
Oberschwaben,
Klarschlammverwertung Steinhdule)
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Stadt Aulendorf

(Prozentzahlen = Stammkapitalanteil der Stadt, Betrage = Jahresergebnis 2020;
bei den drei GmbHs mit geringfiigiger Beteiligung keine Aufflihrung des Jahresergebnisses)

Gesellschaften mit beschrankter Haftung (GmbH), gemeinniitzige Gesellschaften mit beschriankter Haftung (gGmbH)

VGA mbH

100,00 %
- 33.497,70 €

RaWEG

1,27 %

Pro Regio

0,80 %

Oberschwaben
Tourismus GmbH

1,45 %

Eigenbetriebe

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig

Wasserversorgung Abwasserentsorgung
100,00 % 100,00 %
- 73.534,68 € 55.893,36 €
Zweckverbidnde

Volkshochschule Oberschwaben

Interkommunaler Gewerbe- & Industriepark Oberschwaben

Breitbandversorgung im Landkreis Ravensbrug

WVV Atzenberg WVV Obere Schussentalgruppe

Beteiligungsbericht 2020
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I1I. UNTERNEHMEN IN PRIVATRECHTS-
FORM

III./1 Allgemeines

In diesem Teil sind die Unternehmen in Privatrechtsform dargestellt, an denen die
Stadt Aulendorf beteiligt ist. Bei der Darstellung werden die Inhalte des § 105 Abs. 2
Gemeindeordnung berticksichtigt.

Die Stadt Aulendorf ist an insgesamt flinf Unternehmen beteiligt:
- VGA Vermietungs- und Grundstiicksgesellschaft mbH
- RaWEG Ravensburger Wertstofferfassung GmbH
- Pro Regio Oberschwaben - Gesellschaft fiir Landschaftsentwicklung mbH
- Oberschwaben Tourismus GmbH

Entsprechend der Gemeindeordnung werden folgende Inhalte genauer erldutert:

> Basisdaten der Unternehmen
o Grindungsdatum
Sitz und Anschrift
Gegenstand des Unternehmens
Stammkapital und Beteiligungsverhaltnisse
Offentlicher Zweck des Unternehmens mit Stand der Erflillung
Personal
Gesellschaftsorgane und deren Besetzung

O O O 0O O O

> Informationen zum Geschaftsverlauf mit Lage des Unternehmens

» Kennzahlen in Bezug auf die Vermdégens-, Finanz- und Ertragslage

> Ausblick
Die Stammkapitalanteile an der RaWEG GmbH, der Pro Regio GmbH und an der
Oberschwaben Tourismus GmbH sind sehr gering. Diese Minderheitsbeteiligungen
werden entsprechend den Regelungen der Gemeindeordnung in verklrzter Form

dargestelit.

Alle Daten und Zahlen sind den Jahresabschliissen 2020 der Gesellschaften bzw.
Eigenbetriebe entnommen.
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I11./2 Vermietungs- und Grundstucks-
gesellschaft Aulendorf mbH
(VGA)

Griindungsdatum
11.10.1982

Sitz / Anschrift
HauptstraBe 35
88326 Aulendorf

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, Vermietung und die
Verpachtung von Grundstliicken und Gebduden, sowie die Durchfihrung aller
Geschafte, die dem Gesellschaftszweck dienen und ihn fordern. Ferner betreibt die
Gesellschaft vorlibergehend die Abwicklung der auf die VGA zum 01.01.2009
verschmolzenen Gesellschaften Aulendorf Oberschwaben GmbH und Aulendorfer
Kliniken Betriebsgesellschaft mbH.

Stammkapital
690.000 Euro

Beteiligungsverhadltnisse
Die Stadt Aulendorf ist alleiniger Gesellschafter. Die Vermietungs- und
Grundsticksgesellschaft mbH ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

Offentlicher Zweck des Unternehmens mit Stand der Erfiillung
Die VGA besitzt insbesondere die folgenden, flr die Stadt Aulendorf wichtigen
Grundsticke:

- Grundstick HauptstraBe 32 (Restgrundstliick ehemaliger Hofgarten)

- Grundstick ParkstraBe 1 (unbebaute restliche Teilflache)

- Grundsticke Bandelstockweg (unbebaut)

- Grundsticke Lohrerhof (landwirtschaftliche Grundstlicke)

Der offentliche Zweck, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von
Grundstiicken der Stadt Aulendorf, wird erfullt.

Personal
Das Unternehmen beschaftigte 2020, wie auch in den Vorjahren, auBer dem
Geschaftsfihrer keine weiteren Mitarbeiter.

Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der
Geschaftsfuhrer.

Beteiligungsbericht 2020 Seite 8



Geschaftsfiihrer ist Herr Dirk Gundel, Kdmmerer der Stadt Aulendorf.

Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates
missen dem Gemeinderat der Stadt Aulendorf angehéren. Der Aufsichtsrat ist mit
folgenden Personen besetzt:

Vorsitzender Blrgermeister Matthias Burth
Stellvertr. Vorsitzender Dr. Hans-Peter Reck (bis 27.07.2020)

Gabi Schmotz (ab 28.07.2020)
Stefan Maucher

Stefanie Daélle

Ralf Michalski

Karin Halder

Martin Waibel

Rainer Marquart

Die Gesamtbeziige flr die Geschaftsfihrung betrugen rund 6.350 Euro.

Geschaftsverlauf
Das Sachanlagevermdgen betrug wie im Vorjahr 443,4 T€. Die Bilanzsumme
verminderte sich auf 5.960,4 T€.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses erhdhte sich der nicht durch Eigenkapital
gedeckte Fehlbetrag auf 4.796 TEUR (Vorjahr 4.763 TEUR). Das bilanziell negative
Eigenkapital wird durch einen qualifizierten Rangricktritt der Gesellschafterin
ausgeglichen.

Ein formeller Darlehensverzicht der Gesellschafterin und damit eine
Bilanzstrukturbereinigung wurden durch den Gemeinderat der Stadt Aulendorf
abgelehnt. Es kénnen deshalb weder Zinsen auf das stadtische Darlehen bezahlt, noch
Ausschiittungen vorgenommen werden.

Die Rickstellungen betragen 19 TEUR (Vorjahr 19 TEUR).
Im Geschaftsjahr 2020 wurden 5 TEUR Erlése erzielt.
Der Jahresfehlbetrag betragt 33 TEUR (Vorjahr 22 TEUR).

Der aufgelaufene Bilanzverlust erhéhte sich entsprechend auf 7.439 TEUR.

Lage des Unternehmens

In 2018 wurde die erste und grbéBere Teilflaiche aus dem Baugebiet ParkstraBe
verauBert. Fir die zweite, kleinere Teilflache wurde mit der Brutschin Wohnbau GmbH
eine Kaufoption bis 30.04.2019 vereinbart. Diese wurde auf Antrag der Brutschin
Wohnbau GmbH nochmals um ein Jahr, bis zum 30.04.2020 und dann letzmalig zum
31.12.2020 verlangert. Die Kaufoption wurde seitens der Brutschin Wohnbau GmbH
gezogen, jedoch steht die Zahlung derzeit noch aus, da die Zahlungspflicht vom
lastenfreien Grundstiick abhangig ist. Aktuell sind dort teilweise noch Materialien der
bauausfiihrenden Firma WeiBenburger gelagert. Sobald das Grundsticl freigerdumt ist,
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entsteht die Zahlungsverpflichtung, womit in den nachsten Wochen gerechnet werden

kann.

Die weiterhin verbleibenden Grundstlicke, insbesondere im Bandelstockweg, sollen
sukzessiv einer Vermarktung zugefiihrt werden, so dass die Gesellschaft mittelfristig

aufgeldst werden kann.

Kapitalzufiihrungen und —entnahmen durch die Stadt
2019 fanden keine Kapitalzufihrungen oder —entnahmen seitens der Stadt statt.

Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

BILANZ

Aktiva

Anlagevermdgen

Umlaufvermdgen
Rechnungsabgrenzungsposten

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Bilanzsumme

Passiva
Eigenkapital
Riickstellungen
Verbindlichkeiten
Bilanzsumme

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Umsatzerlése

Sonstige betriebliche Ertrage
Personalaufwendungen

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
(2019 Rlckzahlung)

Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit

Steuern
Jahresergebnis

Ausblick

2020
€

443.361,97
720.597,89
0,00
4.796.421,23
5.960.381,09

0,00
18.569,36
5.941.811,73
5.960.381,09

0,00
4.680,00
6.349,63

0,00

29.407,53

1,50

55,00

-31.130,66
2.367,04
-33.497,70

2019

443.361,97
1.954.398,23
0,00
4.762.923,53
7.160.683,73

0,00
18.872,00
7.141.811,73
7.160.683,73

0,00
7.000,00
5.896,51

0,00

24.854,93
34,50
4.155,88

-19.561,06
2.733,08
- 22.294,14

Die verbleibenden Grundstiicke sollen sukzessiv einer Vermarktung zugefiihrt werden,
so dass die Gesellschaft mittelfristig aufgelést werden kann.
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I11./3

Griindungsdatum

25.03.1993

Sitz / Anschrift
FriedenstraBe 6

88212 Ravensburg

RaWEG RAVENSBURGER

WERTSTOFFERFASSUNG GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Verkaufsverpackungen und anderen
Wertstoffen und der Aufbau sowie der Betrieb der hierfiir erforderlichen Erfassungs-
und Betriebssysteme im Landkreis Ravensburg. Die Aktivitdten des Unternehmens
orientieren sich am Ziel der Abfallhierarchie gemaB § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz

(KFWG)

Stammkapital
161.280,00 €

Beteiligungsverhadltnisse

Achberg 256,00 € 0,16 %
Aichstetten 512,00 € 0,32 %
Aitrach 768,00 € 0,48 %
Amtzell 768,00 € 0,48 %
Argenbihl 1.280,00 € 0,79 %
Aulendorf 2.048,00 € 1,27 %
Bad Waldsee 4.352,00 € 2,70 %
Bad Wurzach 3.328,00 € 2,06 %
Baienfurt 1.792,00 € 1,11 %
Baindt 1.280,00 € 0,79 %
Berg 1.024,00 € 0,63 %
Bergatreute 768,00 € 0,48 %
Bodnegg 768,00 € 0,48 %
Fronreute 1.024,00 € 0,63 %
Grinkraut 768,00 € 0,48 %
GVV Altshausen 2.560,00 € 1,59 %
Horgenzell 1.024,00 € 0,63 %
Isny 3.584,00 € 2,22 %
Kisslegg 2.048,00 € 1,27 %
Leutkirch 5.376,00 € 3,33 %
Ravensburg 11.776,00 € 7,30 %
Schlier 768,00 € 0,48 %
Vogt 1.024,00 € 0,63 %
Waldburg 512,00 € 0,32 %
Wangen 6.400,00 € 3,97 %
Weingarten 5.888,00 € 3,65 %
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Wilhelmsdorf 1.024,00 € 0,63 %
Wolfegg 768,00 € 0,48 %
Wolpertswende 1.024,00 € 0,63 %
Landkreis Ravensburg 96.768,00 € 60,00 %

Offentlicher Zweck des Unternehmens mit Stand der Erfiillung
Der offentliche Zweck, Uber die Sammlung und Verwertung von Wertstoffen zur
Reduzierung der zu beseitigenden Abfallmengen beizutragen, wird erfullt.
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I1I./4 PRO REGIO
OBERSCHWABEN mbH

Aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung im Jahr 2016 wurden 2017
die letzten operativen Aufgaben abgewickelt. Zum 01.02.2017 wurde das Projekt
Cluster Forst und Holz einschlieBlich des Personals an eine andere Gesellschaft des
Landkreises (Gesellschaft flir Wirtschafts- und Innovationsforderung Landkreis
Ravensburg mbH) Ubertragen. Die Koordinierungsstelle Seenprogramm wurde bereits
zum 31.12.2016 wieder in das Landratsamt eingegliedert, ebenso die Baumkontrollen
und die Biotopfolgebetreuung.

Aufgaben der Regionalentwicklung wie die Vertretung des Landkreises in den LEADER-
Regionen oder die Themen und Tourismus und regionale Produkte wurden vom
Landratsamt Gbernommen.

Die PRO REGIO wurde zum 31.12.2018 aufgeldst. Seit dem 01.01.2019 befindet sie
sich in Liquidation. Die Geschaftsfihrerin Frau Christine Funk wurde als Liquidatorin
bestimmt. Im Jahr 2019 wird die Liquidation abgewickelt und es lauft das Sperrjahr.

Am 08.02.2021 wurde die Liquidation beendet, die Gesellschaft geldéscht und die
Loéschung im Handelsregister eingetragen.
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I1I./5 OBERSCHWABEN
TOURISMUS GmbH

Griindungsdatum
28.06.2006

Sitz / Anschrift
Klosterhof 1
88427 Bad Schussenried

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, den Tourismus sowie das Reha- und
Gesundheitswesen in Oberschwaben zu fordern und vor allem die touristischen
Aktivitdaten zu bindeln und zu férdern.

Zu diesem Zweck ist die Zusammenarbeit mit samtlichen an der Férderung des
Tourismus interessierten Stellen und Organisationen anzustreben.

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch Erflillung folgender Aufgaben
erreicht:
- die Forderung, die Unterstitzung und die Starkung der naturnahen,
nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung des Tourismus sowie des
Kur- und Gesundheitswesen in der Region Oberschwaben-Allgadu,

- die Steigerung der Bekanntheit und Attraktivitdat der Region Oberschwaben-
Allgau als Tourismusziel und Tourismusmarke sowie des touristischen Angebots
der Region Oberschwaben-Allgdu im nationalen und internationalen Raum,

- die Entwicklung, das Betreiben und das Férdern der ,Marke™ Oberschwaben-
Allgau als touristisches Ziel sowie die Erarbeitung eines eindeutigen und
unverwechselbaren Erscheinungsbildes der Region als Urlaubs-, Erholungs- und
Ausflugsregion,

- die Erarbeitung und Férderung von MaBnahmen zur qualitativen und
quantitativen Steigerung sowie Verbesserung des touristischen Angebots in der
gesamten Region Oberschwaben-Allgau,

- die Verbreitung des touristischen Angebots und Leistung von Beitragen flr
einen optimierten Informationsservice fir potentielle Géste und Interessenten,

- die Einrichtung, der Betrieb und die Unterhaltung einer touristischen
Internetseite fir die Region Oberschwaben-Allgau,

- die Entwicklung von innovativen und marktféahigen Produkten und Produktlinien
in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und o6rtlichen
Leistungstragern im Gesellschaftsgebiet,

- die Entwicklung von Marketingstrategien sowie die Erstellung, die
Fortschreibung, die Umsetzung  von Marketingkonzeptionen und
Marketingplanen sowie Tourismus-Marketing-Kooperationen,
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- die Beteiligung an und die Einwerbung von Férderprojekten fir die
Tourismusregion Oberschwaben-Allgau,

- die Aufgabenblindelung der touristischen MaBnahmen in der Region
Oberschwaben-Allgau sowie die Wahrnehmung von Aufgaben im gemeinsamen
Interesse der Tourismusbranche und allen sonstigen vom Tourismus
profitierenden Einrichtungen und Betrieben in der Region Oberschwaben-
Allgau,

- die Vertretung der tourismuspolitischen Aufgaben als Klammerfunktion fir die
Region Oberschwaben-Allgdu gegeniber den touristischen Fach- und
Dachverbanden sowie gegeniber Bund und Land.

Dartber hinaus Gbernimmt die OTG auch Dienstleistungen, die keine Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschafltichen Interesse sind. Dazu zahlen auch:

- die Vorbereitung und die Teilnahme an Messen flir Orte/Stadte und
Unternehmen aus der Region Oberschwaben-Allgau,

- die Realisierung und der Vertrieb von Werbeprodukten zu ausgewdhlten
Themenaspekten

- und die Umsetzung von gesonderten Projektauftragen.
Stammkapital
90.800 Euro

Beteiligungsverhadltnisse
Die Beteiligungsverhaltnisse sind wie folgt:

Stammbkapital
Biberach 24.400 €
Ravensburg 24.400 €
Sigmaringen 6.100 €
65 Stadte und Gemeinde mit Anteilen von jeweils 100 € 35.900 €
bis 2.500 €
90.800 €

Die Oberschwaben Tourismus GmbH ist seit 2007 Gesellschafterin der Internationalen
Bodensee-Tourismus GmbH (IBT) mit einer Beteiligung von 8,24 % des
Stammkapitals, d.h. die Stadt Aulendorf ist mittelbar an der Internationalen Bodensee-
Tourismus GmbH beteiligt. Die Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00
Euro gefuhrt.

Nach § 105 Abs. 2 GemO sind im Beteiligungsbericht nur die Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts darzustellen, an denen die Stadt unmittelbar oder mit
mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist. Daher ist aufgrund der Beteiligung von 8 % die
Beteiligung an der Internationalen Bodensee-Tourismus GmbH nicht genauer
darzustellen.
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Offentlicher Zweck des Unternehmens mit Stand der Erfiillung

Gegenstand des Unternehmens ist es, den Tourismus sowie das Reha- und
Gesundheitswesen in Oberschwaben und im wiirttembergischen Allgau zu férdern und
vor allem die touristischen Aktivitaten zu biindeln und zu férdern. Zu diesem Zweck
ist die Zusammenarbeit mit samtlichen an der Férderung des Tourismus interessierten
Stellen und Organisationen anzustreben.

Folgende strategische Geschdftsfelder wurden als Kernthemen fir die
Marketingaktivitaten der OTG in den nachsten Jahren festgeschrieben:

Gesundheit & Wellness
Natur & Aktiv

Kultur & Barock
Familienferien
Reisemobil & Camping

SNENENENEN
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IV. EIGENBETRIEBE DER STADT
AULENDORF

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung sind die Stadte und
Gemeinden nicht verpflichtet, den Beteiligungsbericht auf ihre Eigenbetriebe
auszuweiten. Im Hinblick auf die Transparenz und Einheitlichkeit der
Aufgabenerfillung empfiehlt sich die zusatzliche Darstellung und Ausweitung aber.

Die Gemeinden kénnen Unternehmen, Eigenbetriebe und Hilfsbetriebe im Sinne des
§ 102 der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe fihren, wenn deren Art und Umfang
eine selbststandige Wirtschaftsfiihrung rechtfertigen.

Andere Korperschaften kdnnen sich an Eigenbetrieben nicht beteiligen, d.h. die Stadt
ist bei ihren drei Eigenbetrieben ,alleiniger Gesellschafter".

Die Stadt Aulendorf betrieb bis 31.12.2020 zwei Eigenbetriebe: den Eigenbetrieb
Stadtwerke Aulendorf mit dem Betriebszweig Wasserversorgung und den Eigenbetrieb
Betriebswerke Aulendorf mit dem Betriebszweigen Abwasserbeseitigung. Im Jahr 2020
wurde entsprechend der Beschllisse des Gemeinderates mit der Riickeinbindung in den
stadtischen Haushalt begonnen um damit strategische Weichen flir die Zukunft, vor
allem auf das damit verbundene erhebliche Einsparpotential (sei es in tatsachlichem
Geldfluss, aber auch in Verschlankung der Arbeitsprozesse), zu stellen.

So wurden der Eigenbetrieb Tourismus, der Betriebszweig Blrgerblis aus dem
Eigenbetrieb Stadtwerke und der Betriebszweig Betriebshof aus dem Eigenbetrieb
Betriebswerke ruckwirkend zum 01.01.2020 vollsténdig in den stadtischen Haushalt
integriert. Die restlichen Eigenbetriebe wurden zum 01.01.2021 in den stadtischen
Haushalt zurliickgefihrt.
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IV./1 STADTWERKE AULENDORF

Griindungsdatum

08.01.1992

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.01.1996 wurde die Thermalwasser- und
Energieversorgung aus dem stadtischen Kurbetrieb ausgegliedert und mit der
stddtischen Wasserversorgung zu einem Eigenbetrieb ,Stadtwerke Aulendorf"
zusammengefasst.

Die endglltige Abwicklung des Betriebszweiges Energieversorgung ist erfolgt. Zum
Sommer 2018 wurde als weiterer Betriebszweig der Blirgerbus zu den Stadtwerken
aufgenommen.

Sitz / Anschrift

HauptstraBe 35
88326 Aulendorf

1. Betriebszweig Wasserversorgung

Gegenstand des Betriebszweiges

Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt die Kernstadt Aulendorf mit Trink- und
Brauchwasser. Die Ortsteile Blonried, Tannhausen, Zollenreute sowie Teile des
Kernstadtbereiches werden von der Wasserversorgungsgruppe Obere Schussental-
gruppe versorgt. Das benétigte Wasser wird vom Wasserversorgungsverband
Schussen Rotachtal bezogen. Fir den Wohnplatz Ebisweiler wird das Wasser vom
Zweckverband Wasserversorgung Atzenberg bezogen.

Stammkapital
385.000 Euro

Beteiligungsverhadltnisse
Durch die Rechtsform des Eigenbetriebs ist bereits bedingt, dass dieser in alleiniger
Tragerschaft der Stadt Aulendorf liegt.

Offentlicher Zweck des Betriebszweiges mit Stand der Erfiillung
Der offentliche Zweck, die Versorgung mit Wasser, wird erfillt.

Personal
Dem Betriebszweig ist kein Personal zugeordnet. Die Arbeiten werden im Wesentlichen
von Mitarbeitern des Betriebshofes gegen Kostenerstattung iibernommen.

Organe des Betriebszweiges

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2013 beschlossen, dass kiinftig der
Ausschuss fir Umwelt und Technik die Aufgaben des Betriebsausschusses libernimmt.
Dieser Beschluss wurde mit Wirkung zum 01.07.2013 umgesetzt.
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Der Ausschuss flir Umwelt und Technik setzte sich 2020 unter dem Vorsitz von Herrn

Burth wie folgt zusammen:
Doélle, Stefanie
Groll, Pierre
Glndogdu, Sahin
Harsch, Kurt
Holzapfel, Matthias
Michalski, Ralf
Nassal, Beatrix
Wekenmann, Britta
Zimmermann, Konrad

Der Gemeinderat erhielt keine direkten Verglitungen von dem stadtischen Eigenbetrieb
Stadtwerke. Der den Eigenbetrieb betreffende anteilige Aufwand wird im Rahmen des
Verwaltungskostenbeitrags separat ermittelt und in Rechnung gestellt.

Geschaftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnten Ertrage in Hohe von 1.123.775,36 Euro erzielt
werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Erlésen aus Trinkwasser
(1.104.076,03 Euro).

Beim Betriebszweig Wasserversorgung wurden 2020 Frischwasser innerhalb der Stadt
in Héhe von 380.489,54 m3 (2019: 373.696,26 m3) verkauft. Die abgenommenen
Mengen haben sich die letzten beiden Jahre wie folgt entwickelt: 2020: 427.224 m3,
2019: 457.886,00 m3, 2018: 451.657,00 m3, 2017 412.960,00 m3, 2016 419.085,00
m3, 2015: 440.508,00 m3.

Die Wasserverluste der Vorjahre (2005 - 2014) lagen durchschnittlich bei 34,60 %.
Mit den vorliegenden Zahlen fir die Jahre 2015 und 2016 konnten diese deutlich
reduziert werden. 2015 lag der Wasserverlust bei 22,04 %, 2016 lediglich noch bei
14,74 %. 2017 konnte erfreulicherweise nochmals eine Reduzierung auf 13,60 %
erreicht werden. 2018 gab es allerdings wieder eine Erhéhung auf 19,28 %, 2019 gab
es eine nochmalige Erhdhung auf 21,44 %. Es wurde mit dem Bauamt und den
Wassermeistern versucht zu analysieren, weshalb hier wieder ein Anstieg erfolgte, es
war aber keine plausible Lésung ersichtlich. 2020 erfolgte wieder eine deutliche
Senkung auf 14,21 %. Die Grinde fir diese massiven Schwankungen sind nach wie
vor nicht erklarbar.

Die Einnahmen aus den Teilorten stellen flir den Eigenbetrieb nur durchlaufende Gelder
dar, daher hat dies auf das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Aufwendungen entstanden 2020 in Héhe von 1.197.310,04 Euro.

Diese teilen sich auf in Materialaufwendungen (918.503,74 Euro), Abschreibungen auf
Sachanlagen (122.626,85 Euro), sonstige betrieblichen Aufwendungen
(137.549,37 Euro) sowie Zinsen fir Kredite (18.399,08 Euro).

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf — Betriebszweig Wasserversorgung schlie3t mit
einem Jahresverlust von - 73.534,68 Euro ab. Geplant war ein ausgeglichenes
Jahresergebnis.

Aus dem stadtischen Haushalt wurde 2020 kein Zuschuss an den Betriebszweig
zugefihrt.
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Folgende Investitionen wurden bei der Wasserversorgung 2020 getatigt:

BG Mahlweiher — TeilerschlieBung 25,08 €
Teilverlegung WL BahnhofstraB3e 86,77 €
PoststraBe WL Hauptleitung 50.945,26 €
BG Laurenbihl II 8.164,03 €
Wasserschacht Niederzonennetz Brunnen Mahlweiher 7.897,22 €
Grundstlicksanschliisse BahnhofstraBe 39,23 €
PoststraBe Hausanschlussleitungen 11.051,79 €
2. Grundsticksanschluss ,alter Sportplatz" 7.413,25 €
Grundstlicksanschlussleitung HeinestraBe 37 12.047,75 €
Grundstiicksanschluss LaurenbihlstraBe 9 6.382,40 €
Laptop Wasserversorgung - Fujitsu Lifebook E559 i5 1.761,47 €
Sanierung HauptstraB3e 108,27 €
Sanierung Breiteweg 76,14 €
Verlegung Wasserleitung Schulgassle-Hotel Rad 15,63 €
Michel-Buck-StraBe-Lickenschluss 0,04 €
BG Buchwald - ErschlieBung 14.367,67 €
Schulgdssle — Erneuerungs AZ-Leitung 95,46 €
Sanierung Muhlbach BachstraBe-Gerbergasse 2.547,26 €
BG Bildstock — Erweiterung 1.896,94 €
Sanierung Hochbehalter Buchwald 671,58 €
Grundsticksanschluss ,alter Sportplatz® 7.413,25 €

Der Gesamtbetrag der Investitionen belief sich damit auf 133.006,49 Euro.

Der Darlehensstand des Betriebszweigs Wasserversorgung betragt zum 31.12.2020

862.301,05 Euro.

Lage des Unternehmens

Die Abarbeitung der notwendigen Investitionen steht weiterhin im Vordergrund.

Kapitalzufithrungen und —entnahmen durch die Stadt

2020 fanden keine Kapitalzufihrungen oder —entnahmen seitens der Stadt statt.
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Vermogens-, Finanz- und Ertragslage

BILANZ

Aktiva
Anlagevermdgen
Umlaufvermdgen
Bilanzsumme

Passiva

Eigenkapital

Empfangene Ertragszuschisse
Rickstellungen
Verbindlichkeiten
Bilanzsumme

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Umsatzerlése

Sonstige betriebliche Ertrage
Zinsertrag

Materialaufwand

Personalaufwand

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Abschreibungen

Zinsaufwendungen

Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit

Steuern
Jahresergebnis

Ausblick

2020

2.646.699,46
571.544,47
3.218.243,93

2.101.190,41
589,00
18.628,00
1.097.836,52
3.218.243,93

1.110.947,34
12.828,02
0,00
918.503,74
0,00
137.549,37
122.626,85
18.470,08
-73.374,68
160,00
-73.534,68

2019

2.753.036,84
747.823,17
3.500.860,01

2.174.725,09
1.875,00
36.057,00
1.288.202,92
3.500.860,01

1.106.057,70
46.644,17
0,00
846.665,05
0,00
178.434,56
122.612,74
21.220,24

- 16.230,72
160,00

- 16.390,72

Im Bereich der Wasserversorgung wird auch in den Folgejahren die Abarbeitung des

Sanierungsstaus im Vordergrund stehen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung wurde
01.01.2021 in den stadtischen Haushalt eingegliedert.

2. Betriebszweiqg Biirgerbus

im Jahr 2021

riackwirkend zum

Der Betriebszweig Burgerbus wurde rickwirkend zum 01.01.2020 in den stadtischen

Haushalt eingegliedert.
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IV./2 BETRIEBSWERKE AULENDORF

Griindungsdatum

29.04.2002

Der Gemeinderat beschloss am 29.04.2002, die Abwasserbeseitigung und den
Betriebshof aus dem Gemeindehaushalt auszugliedern und mit Wirkung vom
01.01.2002 als Eigenbetrieb zu fihren.

Sitz / Anschrift
HauptstraBe 35
88326 Aulendorf

1. Betriebszweig Betriebshof

Der Betriebszweig Betriebshof wurde rickwirkend zum 01.01.2020 in den stadtischen
Haushalt eingegliedert.

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gegenstand des Betriebszweiges

Die Aufgaben des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfassen die Entsorgung des
im Gemeindegebiets anfallenden Abwassers (iber Abwasserleitungen und
Pumpendruckleitungen zur Klaranlage bei Zollenreute. In der Kléranlage wird das
ankommende Abwasser gereinigt, der durch den Klarprozess entstehende
Klarschlamm wird der Verbrennung zugefthrt.

Stammkapital
0 Euro

Beteiligungsverhailtnisse
Durch die Rechtsform des Eigenbetriebs ist bereits bedingt, dass dieser in alleiniger
Tragerschaft der Stadt Aulendorf liegt.

Offentlicher Zweck des Betriebszweiges mit Stand der Erfiillung
Der offentliche Zweck, die Beseitigung des anfallenden Abwassers, wird erfullt.

Personal
Dem Betriebszweig sind zwei Mitarbeiter zugeordnet.

Organe des Betriebszweiges
Die Ausflihrungen entsprechen denen beim Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf.

Geschaftsverlauf

Im Ergebnis betrugen die Ertrage im Jahr 2020 2.024.653,27 Euro und waren damit
hoéher als urspringlich geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Ertrage (2019:
2.089.802,66 Euro). Der Grund fur diese Reduzierung liegt in der entsorgten Menge
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im Vergleich zu den Vorjahren (2020: 523.156,63 m2, 2019: 540.083,38 m3, 2018:
544.125,98 m3, 2017: 530.032,12 m3, 2016: 522.020,00 m3). Dies stellt eine direkte
Auswirkung der Corona-Pandemie dar (SchlieBung Therme mit Auswirkungen auf
Energiezentrale).

Sonstige betriebliche Ertrage entstanden 2019 in Héhe von 151.653,11 Euro. Diese
resultieren im Wesentlichen aus dem Ausgleich der Gebihreniberdeckung nach dem
Kommunalabgabengesetz in H6he von 130.604,00 Euro.

Aufwendungen entstanden 2020 in einer Gesamthéhe von 1.968.759,91 Euro. Diese
teilten sich wie folgt auf: Materialaufwendungen in Héhe von 354.227,05 Euro,
Personalkosten in Hdhe von 144.425,91 Euro, Abschreibungen in Hoéhe von
804.387,61 Euro, sonstige betriebliche Aufwendungen in Héhe von 378.081,88 Euro

sowie Zinsen fir Darlehen in Héhe von 281.643,29 Euro.

Der Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf - Betriebszweig Abwasserentsorgung

schlieBt mit einem Jahresgewinn von 55.893,36 Euro ab.

Folgende Investitionen wurden bei der Abwasserentsorgung 2020 getatigt:

Sanierung Rechengebdude mit Maschinentechnik - 35,28¢€
Betonsanierung Belebungsbecken 18.970,44 €
Uberdachung Containerstellplatz (PV-Anlage) 216.703,50 €
RUB Tannhausen Sanierung 2020 34.287,26 €
RUB Mitte-Ost Sanierung 2020 85.082,91 €
RUB Steinenbach Sanierung 2020 98.428,99 €
Erneuerung Geblase Belebungsbecken 60,311,09 €
Photovoltaikanlage — 2020- Dach Container 66.636,48 €
Faulturmsanierung Klaranlage 27.439,21 €
Schiebekamera 2.157,47 €
Sanierung HauptstraBe 987,72 €
Sanierung BahnhofstraBe 362,29 €
Fremdwasserreduzierung Steinenbach FIst. 804 4.999,20 €
Kanalsanierung Tannhausen 143,15 €
Kanalsanierung Breiteweg 485,07 €
BG Michel-Buck-Stra8e Liickenschluss 96,65 €
BG Buchwald ErschlieBung 71.199,72 €
Fremdwasserreduzierung Blénried-Achstral3e 3.304,59 €
Schulgéssle - Erneuerung AZ Leitungen 336,31 €
ImterstraBe - Sickerschacht 33.598,93 €
Fremdwasserreduzierung Zollenreute-Imterstral3e 4.376,62 €
Fremdwasserreduzierung HasengartlestraBe - RUB Siid 1.540,87 €
BG Bildstock — ErschlieBung 7.989,30 €
Mischw. —Kanal Bachstr-Kolpingstr. Neubau 15.217,92 €
PoststraBe, Hausanschlussleitungen 78.286,05 €
BG Tafelesch, Hausanschliisse - 3.282,49 €
BG Tafelesch, Hausanschluss Regenwasser - 2.367,42 €
BG Tafelesch, MW Hausanschluss Lohrer Esch 421,79 €
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BG Tafelesch, RW Hauptleitung Lohrer Esch 95.562,72 €
BG Tafelesch - Schmutzwasserkanal - 6.460,34 €
BG Tafelesch, Retentionsbecken Lohrer Esch 15.642,35 €
BG Mahlweiher TeilerschlieBung Hauptleitung 77,42 €
MW HL PoststraBe - 472.080,38 €
Mischwasserkanal BG Laurenbihl II 7.491,49€
BG Tafelesch, MW-Leitung zum Lohrer Esch 5.302,48 €

Der Gesamtbetrag der Investitionen betragt somit 1.441.655,90 Euro.

Der Darlehensstand des Betriebszweigs Abwasser betragt zum 31.12.2020
14.757.189,53 Euro. Es wurde im Oktober 2020 ein Darlehen in Hohe von 1,5 Mio.

Euro aufgenommen.

Lage des Unternehmens

Die weitere Abarbeitung des Sanierungsstaus, insbesondere im Bereich der Klaranlage,

steht im Vordergrund.

Kapitalzufithrungen und —entnahmen durch die Stadt

2020 fanden keine Kapitalzufihrungen oder —entnahmen seitens der Stadt statt.
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Vermogens-, Finanz- und Ertragslage

BILANZ

Aktiva
Anlagevermdgen
Umlaufvermdgen
Bilanzsumme

2020

19.201.972,00
2.550.516,15
21.752.488,15

2019

19.538.768,85
357.520,03
19.896.288,88

Passiva

Eigenkapital 565.458,68 509.565,32
Empfangene Ertragszuschisse 5.488.644,00 5.741.919,00
Rlckstellungen 577.566,85 384.495,00

Verbindlichkeiten
Bilanzsumme

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

15.120.818,62
21.752.488,15

13.260.309,56
19.896.288,88

Umsatzerlose 1.873.000,16 1.906.913,43
Sonstige betriebliche Ertrage 151.653,11 182.889,23
Zinsertrag 0,00 0,00
Materialaufwand 354.277,05 406.082,46
Personalaufwand 111.779,40 139.846,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen 378.081,88 490.677,19
Abschreibungen 804.387,61 781.696,02
Zinsaufwendungen 281.643,29 286.008,09
Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit 61.887,53 - 14.508,03
Steuern 5.994,17 10.289,26
Jahresergebnis 55.893,36 - 24.797,29

Ausblick
Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird auch im Jahr 2021 wieder eine Vielzahl an
InvestitionsmaBnahmen durchgefiihrt, v.a. im Bereich der Klaranlage.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2021 rlickwirkend zum
01.01.2021 in den stadtischen Haushalt eingegliedert.

e ——————————
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V. ZWECKVERBANDE MIT BETEILIGUNGEN
DER STADT AULENDORF

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung besteht fiir Stadte und
Gemeinden keine Verpflichtung, den Beteiligungsbericht auf Zweckverbande
auszuweiten, an denen sie beteiligt sind. Im Hinblick auf die Transparenz und
Einheitlichkeit der Aufgabenerfillung empfiehlt sich diese Ausweitung allerdings.

Nach § 1 des Gesetzes lber kommunale Zusammenarbeit kdnnen Gemeinden und
Landkreise Zweckverbande bilden, um bestimmte Aufgaben, zu deren Erledigung sie
berechtigt oder verpflichtet sind, fiir alle oder einzelne gemeinsam zu erfillen.

Die Stadt Aulendorf ist an den im Folgenden dargestellten acht Zweckverbanden
beteiligt:

V./1 WASSERVERSORGUNGSVERBAND
SCHUSSEN-ROTACHTAL

Der Verband betreibt eine Wasserversorgungsgewinnungsanlage in Oberessendorf im
Landkreis Biberach. Er gibt an mehrere Gemeinden im nordwestlichen Landkreisgebiet
Trinkwasser ab. Die Stadtwerke nehmen ihr Trinkwasser fir die Kernstadt von diesem
Verband ab. Durch die Beteiligung wird die Versorgung sichergestellt.

‘ -
“Unteressendo:
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V./2 WASSERVERSORGUNGSVERBAND OBERE
SCHUSSENTAL-GRUPPE

Die Gemeinden Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bad Wurzach, Wolfegg und
Wolpertswende sowie der Wasserverband Laimbach bilden den Zweckverband
Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe mit Sitz in Bad Waldsee.

Aufgabe des Verbandes ist die Versorgung seiner Einwohner mit Trinkwasser, der
Verband betreibt eine Wasserversorgungsgewinnungsanlage in Gaisbeuren.

Im Stadtgebiet sind folgenden Versorgungsgebiete umfasst:
- die Wohnplatze Blumenau, Locherhof, Steegen, Tiergarten und Ungerhof
- die Ortschaften Tannhausen, Zollenreute und Bldnried.

A
B Wasserversorgungsverband
_ Obere Schussentalgruppe

Versorgungsgebiet -

V./3 ZWECKVERBAND WASSERVERSORGUNG
ATZENBERG

Der Verband betreibt eine Wasserversorgungsgewinnungsanlage in Ebersbach-
Musbach. Er gibt an die Stadtwerke das Wasser flir Ebisweiler ab.
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V./4 VOLKSHOCHSCHULE OBERSCHWABEN

Der Verband betreibt an den finf Verbandsgemeinden eine Volkshochschule zur
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung. Verbandsgemeinden sind neben Aulendorf
Bad Buchau, Bad Schussenried, Bad Saulgau und Altshausen.

V./5 Komm.ONE

Der Verband erledigt folgende ihm von seinen Mitgliedern Ubertragenen Aufgaben der
Informationsverarbeitung im hoheitlichen Bereich:

- Betrieb von Zentren fir Dienstleistungen der Informationsverarbeitung und der
damit zusammenhangenden Leistungen

- Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der
Informationsverarbeitung

- Betrieb von Rechnern, Beratung und Angelegenheiten der
Informationsverarbeitung

- Schulung des Personals von Verbandsmitgliedern

Er kann eigene Aufgaben einem anderen Zweckverband flir Kommunale
Datenverarbeitung zur Erledigung auch flr seine Mitglieder Ubertragen. Er kann
Aufgaben, die er flir seine Mitglieder erledigt, oder ahnliche Aufgaben auch flir sonstige
Rechtstrager ausfiihren und die Erledigung von Aufgaben an sonstige Rechtstrager
Uberlassen.

Der Verband erstrebt keinen Gewinn.

V./6 ZWECKVERBAND
BREITBANDVERSORGUNG IM LAND-
KREIS RAVENSBURG

Insgesamt 35 Gemeinden bilden den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis
Ravensburg. Zielsetzung ist es, ihre insgesamt 85.900 Einwohner mit
Mehrfachdienstleistungen (Breitbandversorgung) zu versorgen. Fir diesen Zweck
wurden Glasfasertrassen mit einer Lange von 92.595 m im Verbandsgebiet verlegt.
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V./7 Wegebaugerategemeinschaft Albrand

Die Stadt Aulendorf hat am 24.01.2017 einen Antrag auf Aufnahme im Zweckverband
Wegebaugerategemeinschaft Albrand gestellt. Die Verbandsversammlung hat diesem
Antrag am 25.04.2017 einstimmig zugestimmt.

Hierfir wurde eine einmalige Kapitaleinlage von 2.400,00 Euro geleistet.

Die Wegebaugerategemeinschaft Albrand ist ein kommunaler Zusammenschluss von
47 Mitgliedsgemeinden und Gemeindeverbanden aus den Landkreisen Ulm, Biberach,
Reutlingen, Sigmaringen und Ravensburg zum Zwecke des kommunalen Straen- und
Feldwegebaus. Der Zweckverband fihrt nur Auftrage fir Mitglieder und nicht fr Dritte
aus.

Mit der stadtischen Mitgliedschaft beim Zweckverband kodnnen vielen Asphalt-
WegebaumaBnahmen einfacher, flexibler und wirtschaftlicher durchgefiihrt werden.
Der Gemeinderat hat daher am 23.01.2017 den Beitritt zum Zweckverband
beflirwortet.

V./8 Zweckverband Interkommunaler
Gewerbe- und Industriepark
Oberschwaben (GIO)

Die Stadte bzw. Gemeinden Bad Saulgau, Aulendorf, Altshausen und Boms bilden unter
dem Namen ,Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben™ (GIO)
einen Zweckverband. Die Grindungsversammlung fand am 18.07.2017 statt.

Der Verband plant und erschlieBt den GIO und siedelt Betriebe an. Der Verband stellt
die erforderlichen Anlagen, insbesondere fiir die Versorgung mit Wasser und
Entsorgung von Abwasser sowie Breitband auf seine Kosten her. Nach mangelfreier
Herstellung der erforderlichen Anlagen Ubergibt und tbereignet der Verband diese der
jeweiligen Standortgemeinde oder deren stadt. Betriebe nach Gemarkung zur dortigen
Aufnahme als Bestandteil der jeweiligen Offentlichen  Einrichtung der
Standortkommune zum Betrieb. Der Zweckverband betreibt und unterhalt keine
eigenen offentlichen Einrichtungen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

V./9 Zweckverband Klarschlammverwertung
Steinhaule

In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Aulendorf am 15.10.2018 hat der
Gemeinderat eine Beteiligung am noch zu grindenden ,Zweckverband
Kléarschlammverwertung Steinhaule™ befurwortet. Der vorgelegten Absichtserklarung
wurde zugestimmt.

Grund flr diese Beschlussfassung war, dass die Verwertung des anfallenden
Klarschlammes aus Abwasserbehandlungsanlagen in Baden-Wirttemberg seit der
BSE-Krise in den Jahren 2000/2001 in aller Regel zwar problemlos verlief. Die rund
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234.000 to Klarschlamm werden zu 96 % thermisch in der Mitverbrennung in Kohle-
oder Zementwerken oder den Monoverbrennungsanlagen verwertet.

In den vergangenen Monaten kam es jedoch bei Klaranlagenbetreibern aller
GréBenklassen in Baden-Wirttemberg zu Engpdssen bei der Klarschlammabfuhr.
Weiterhin wurden auslaufende Vertrage von den beauftragten Entsorgern gekiindigt
und Optionsleistungen zur Verldngerung haufig nicht mehr akzeptiert. In
Norddeutschland gab es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Regionen, z.
B. im Raum Hannover, einen ,Klarschlammnotstand". Ein ,Klarschlammnotstand" ist
jedoch fir Baden-Wirttemberg aufgrund der vorliegenden Entsorgungsvertrage
kurzfristig nicht zu erwarten.

Von den beauftragten Entsorgungsunternehmen werden flir die derzeitige
Entsorgungssituation unter anderem folgende Griinde angefiihrt:

e Die Kraftwerke zur Mitverbrennung befinden sich im Sommer zeitlich verteilt in
der Revision und stehen daher nicht standig zur Verfigung, im Einzelfall werden
geplante Revisionszeiten verlangert.

e Kraftwerke (Stein-/Braunkohle) sind in Folge der Energiewende in ihren
Laufzeiten zunehmend unbestéandiger.

e \Vereinzelt Engpdsse bei verfligbaren Transportkapazitdten in Folge des
~Baubooms" (Schotter und Kies sind einfacher zu transportieren, zudem keine
Wartezeiten).

e Vereinzelt Engpdsse beim Fahrpersonal von Speditionen.

Eine wesentliche Ursache ist die zusatzlich in den Markt gegebene Klarschlammmenge
aus Norddeutschland, die Kapazitéten in allen Bereichen bindet. Hintergrund ist der
weitgehende Zusammenbruch der bislang in Norddeutschland noch (iberwiegend
praktizierten landwirtschaftlichen Klarschlammverwertung.

Nach in Kraft treten der novellierten Klarschlammverordnung drangen auch diese
Klarschlammmengen auf die sich vornehmlich im stddeutschen Raum befindenden
Klarschlammverbrennungsanlagen. Aufgrund der nun darauf resultierenden groBen
Nachfrage an der Klarschlammverbrennung sind die Kapazitaten der bestehenden
Verbrennungsanlagen erschépft, sodass die erforderlichen Neuinvestitionen die
Klarschlammverbrennungspreise kiinftig ansteigen lassen.

Es ist abzusehen, dass auch die baden-wirttembergischen Betreiber von Klaranlagen
ihre bisherige ,Komfortzone", im Hinblick auf die bislang zuverldssige
Klarschlammentsorgung in der Mitverbrennung vor allem im Sommerhalbjahr
verlassen werden und sich zunehmend mit der Problematik einer nicht immer an den
Bedurfnissen der Klaranlage orientierten Schlammentwasserung bzw. Abholung
auseinandersetzen miuissen.

Fur die Betreiber ist deshalb eine frihzeitig gesicherte, vertragliche Bindung an ein
zuverlassiges und leistungsfahiges Unternehmen von groBer Bedeutung. Aufgrund der
Rahmenbedingungen (steigende Preise in allen betroffenen Bereichen, auch Maut und
Kraftstoff) ist tendenziell zukliinftig mit einem hdheren Preisniveau zu rechnen.
Folgende Faktoren werden mittelfristig den Klarschlamm Entsorgungsmarkt weiter
verandern:

e Die gesetzlichen Einschrankungen der landwirtschaftlichen
Klarschlammverwertung und die sinkende Akzeptanz der Landwirte
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Klarschlamm abzunehmen, von der besonders die nordlichen und 6stlichen
Bundeslander betroffen sind.

e Die in Zukunft verminderte Mdoglichkeiten der Mitverbrennung in
Kohlekraftwerken durch die vorgesehene Verminderung der Kohleverarbeitung.

e Aber vor allem die Umsetzung der AbfKlarV mit dem notwendigen
Phosphorrecycling fir Klaranlagen tber 100.000 Einwohner.

Der Klarschlamm aus der Klaranlage Aulendorf wird derzeit von der Transportfirma
Russ aus Neu-Ulm von der Klaranlage Aulendorf zur Verbrennungsanlage beim
~Zweckverband Klarwerk Steinhaule™ nach Neu-Ulm transportiert und dort verbrannt.
Die Transport- und Entsorgungsvertrage mit der Transportfirma Russ und dem
~Zweckverband Klarwerk Steinhdule™ wurden in der Sitzung des Ausschusses flr
Umwelt und Technik am 25.07.2018 jeweils um ein Jahr, bis 31.12.2019, verlangert.

Jahrlich fallen ca. 800 to — 900 to Klarschlamm auf der Klaranlage Aulendorf an.

Der jetzige ,,Zweckverband Klarwerk Steinhaule™ mit seinen 11 Mitgliedsgemeinden ist
bereit, der oben beschriebenen Situation Rechnung zu tragen und einen weiteren
Zweckverband zu griinden, mit dem Ziel, fur die interessierten Kommunen eine
gesicherte Klarschlammverwertung zu gewahrleisten.
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VI. FINANZIELLE TRAGERSCHAFTEN DER
STADT AULENDORF

BOB VERWALTUNGS-GmbH
BODENSEE-OBERSCHWABEN-BAHN GmbH & Co. KG

Griindungsdatum

Aufgrund des Vertrages (ber die Durchfihrung von Schienenpersonen-
nahverkehrsleistungen zwischen Ravensburg und Aulendorf vom 22.11.1996 in der
Fassung vom 29.04.2004 ist die Stadt Aulendorf an der Bodensee-Oberschwaben-Bahn
GmbH & Co. KG beteiligt.

Am 15.10.1991 erfolgte die Griindung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH.

Am 30.09.2001 wurde die BOB Verwaltungs-GmbH gegriindet und die formwechselnde
Umwandlung in GmbH & Co. KG durch Gesellschaftsvertrag vom 05.02.2002 vollzogen.

Sitz / Anschrift
KornblumenstraBe 7/1
88046 Friedrichshafen

Gegenstand des Betriebszweiges

Gegenstand der BOB Verwaltungs-GmbH ist der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Ubernahme der persénlichen Haftung und der
GeschaftsfiUhrung bei Personengesellschaften, insbesondere die Beteiligung als
geschaftsflihrende Gesellschafterin an der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co.
KG. Die Gesellschaft ist zu allen MaBnahmen und Geschaften berechtigt, durch die der
Gesellschaftszweck geférdert werden kann.

Gegenstand der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG ist die Durchflihrung
von oOffentlichem Personennahverkehr, insbesondere Schienenpersonennahverkehr.

Das Geschaftsjahr ist abweichend vom Kalenderjahr vom 01.10. bis 30.09. eines jeden

Jahres.

Stammkapital
Das Stammkapital der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG betragt
1.278.400 Euro.

Das Stammkapital der BOB Verwaltungs-GmbH betragt 30.000 Euro.

Beteiligungsverhiltnisse
Gesellschafter der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG sind

- Technische Werke Friedrichshafen GmbH 8.250 € 27,5 %
- Stadt bzw. Stadtwerke Ravensburg 7.500 € 25,0 %
- Landkreis Bodenseekreis 6.000 € 20,0 %
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- Landkreis Ravensburg 5.250 € 17,5 %

- Gemeinde Meckenbeuren 3.000 € 10,0 %
Gesellschafter der BOB Verwaltungs-GmbH sind

- Technische Werke Friedrichshafen GmbH 351.560 € 27,5 %

- Stadt bzw. Stadtwerke Ravensburg 319.600 € 25,0 %

- Landkreis Bodenseekreis 255.680 € 20,0 %

- Landkreis Ravensburg 223.720 € 17,5 %

- Gemeinde Meckenbeuren 127.840 € 10,0 %

Weitere finanzielle Trager sind neben der Stadt Aulendorf die Stadt Weingarten und
die Gemeinden Baienfurt, Baindt, Berg, Fronreute und Wolpertswende.

Die nachfolgende Ubersicht verdeutlicht, wie sich die erfolgsspezifischen Parameter
entwickelt haben:

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fahrleistungsvolumen  533.000 533.000 530.000 498.000 525.693 524.368 531.985

PUnktlichkeitsquote 98,0 96,80 96,80% 96,4% 96,6% 96,2% 96,8 %
% %

Fahrgastzahlen pro Tag 3.520 4.756 5.193 5.189 5.193 5.142 5.113

(im Durchschnitt)

An den Zuschissen, die die weiteren finanziellen Trager (s.0.) leisten, hat die Stadt
Aulendorf einen Anteil von 15 % (2010: 61.341,74 €; 2011: 27.779,61 €; 2012:
28.520,26 €, 2013: 29.345,41 €; 2014: 29.661,90 €, 2015: 29.996,70 €, 2016:
29.884,85 €, 2017: 29.920,98 €, 2018: 30.891,90, 2019: 32.049,66 €, 2020:
32.780,28 €).

Das gesamte Fahrgastaufkommen wahrend der Zeit mit Schienenersatzverkehr war
erwartungsgeman geringer, da viele Reisende entweder komplett auf andere
Verkehrsmittel umgestiegen sind oder aber alternative Reisewege gewahlt haben.
Dazu kamen die allseits splirbaren, drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf das allgemeine Mobilitatsverhalten.

Offentlicher Zweck des Unternehmens mit Stand der Erfiillung
Die Erflullung des offentlichen Zwecks, die Durchflihrung und Forderung des
Personenschienennahverkehrs, wird erftllt.
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ANHANG GEMEINDEORDNUNG

§ 102
Zulassigkeit wirtschaftlicher Unternehmen

(1) Die Gemeinde darf ungeachtet der Rechtsform wirtschaftliche Unternehmen nur
errichten, ibernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn

1. der 6ffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,

das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhaltnis zur
" Leistungsfahigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und

bei einem Tatigwerden auBerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der Zweck
3. nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Anbieter erflllt wird oder
erflillt werden kann.

(2) Uber ein Tatigwerden der Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 entscheidet der
Gemeinderat nach Anhérung der ortlichen Selbstverwaltungsorganisationen von
Handwerk, Industrie und Handel.

(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu flihren, daB der 6ffentliche
Zweck erflllt wird; sie sollen einen Ertrag flir den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

(4) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Absatze 1 und 2 sind nicht

1. Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,

Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, der
2. Kunstpflege, der korperlichen Ertlichtigung, der Gesundheits- und
Wohlfahrtspflege sowie 6ffentliche Einrichtungen ahnlicher Art und

Hilfsbetriebe, die ausschlieBlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde
" dienen.

Auch diese Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe sind nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu flhren.

(5) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht betreiben, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Flr das offentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den
besonderen Vorschriften.

(6) Bei Unternehmen, fir die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunternehmen
besteht, dirfen der AnschluB und die Belieferung nicht davon abhdngig gemacht
werden, daB auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen werden.

(7) Die Betatigung auBerhalb des Gemeindegebiets ist zuldassig, wenn bei
wirtschaftlicher Betatigung die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die
berechtigten Interessen der betroffenen Gemeinden gewahrt sind. Bei der Versorgung
mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den maBgeblichen
Vorschriften eine Einschrankung des Wettbewerbs zulassen.
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§ 105

Priifung, Offenlegung und Beteiligungsbericht

(1) Ist die Gemeinde an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts
in dem in § 53 des Haushaltsgrundsatzegesetzes bezeichneten Umfang beteiligt, hat
sie

die Rechte nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsatzegesetzes
" auszuliben,

2. daflr zu sorgen, dass

der Beschluss Uber die Feststellung des Jahresabschlusses zusammen mit
dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prifung des Jahresabschlusses und des

a) Lageberichts sowie die beschlossene Verwendung des Jahresiiberschusses
oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags ortsiiblich bekannt gegeben
werden,

gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Jahresabschluss und der Lagebericht an
b) sieben Tagen o6ffentlich ausgelegt werden und in der Bekanntgabe auf die
Auslegung hingewiesen wird.

(2) Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jahrlich
einen Bericht iber die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen
sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen.
In dem Beteiligungsbericht sind fir jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhaltnisse, die Besetzung
" der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. der Stand der Erfilllung des offentlichen Zwecks des Unternehmens,

fir das jeweilige letzte Geschaftsjahr die Grundziige des Geschaftsverlaufs, die
Lage des Unternehmens, die Kapitalzufiihrungen und -entnahmen durch die
Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen
Geschaftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschéftigten Arbeitnehmer

3. getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens sowie die gewahrten Gesamtbezliige der
Mitglieder der Geschaftsfihrung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden
Organe des Unternehmens flr jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die
Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhéaltnisse und
den Stand der Erfillung des offentlichen Zwecks des Unternehmens beschranken.

(3) Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsiblich bekannt zu geben; Absatz 1
Nr. 2 Buchst. b gilt entsprechend.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehdérde kann verlangen, dass die Gemeinde ihr den
Beteiligungsbericht und den Priifungsbericht mitteilt.
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Kennzahlen zur Ertragslage

Umsatzerlose Personalaufwand Gesamtaufwand Jahresergebnis nach Steuern
2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

€ € € € € € € € € € €
VGA 0 0 0] | 6.350 5.897 6.348 38.179 37.640 35.243 -33.498 -22.294 1.384.045
Stadtwerke Aulendorf -
Wasserversorgung 1.110.947 1.106.058 1.049.584 0 0 o] 1.197.310 1.147.872 1.089.340] -73.535 -16.391 -16.714
Betriebswerke Aulendorf -
Abwasserbeseitigung 1.873.000 1.906.913 1.434.731 111.779 139.847 136.891 1.968.760 1.828.592 1.949.815 55.893 -24.797 -97.565
Summe aller Unternehmen 2.983.948 3.012.971 2.484.315 118.129 145.744 143.239 3.204.249 3.014.104 3.074.398 -51.139 -63.482 1.269.766






Finanzstrome zwischen den Beteiligungsunternehmen

Auszahlung Stadt

Einzahlung Stadt

Betrag Betrag
Verwendungszweck Verwendungszweck
2020 2019 2018 2020 2019 2018
€ € € € € €

VGA Darlehenstilgung 200.000,00 €; 200.000,00 € 0,00 €

Nutzungsentschadigung 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Stadtwerke Aulendorf -
Wasserversorgung Verwaltungskostenbeitrag 28.933,77 € 99.975,47 € 98.980,16 €
Betriebswerke Aulendorf -
Abwasserbeseitigung StraBenentwdsserungskostenbeitrag 206.956,00 € 226.105,00 € 242.700,00 €jVerwaltungskostenbeitrag 56.737,43 € 173.989,53 €i 164.742,39€
Summe 206.956,00 € 226.105,00 € 242.700,00 € 286.171,20€ 474.465,00 € 264.222,55 €






Kennzahlen der Vermogens- und Finanzlage (TEIL 1)

Anlagevermogen Eigenkapital Stammbkapitalanteil der Stadt
2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
€ €
VGA 443.362 443.362 443.362 0 0 0 690.000 690.000 690.000
Stadtwerke Aulendorf - Wasserversorgung 2.646.699 2.753.037 2.757.819] 2.101.190 2.174.725 2.191.116 385.000 385.000 385.000
Betriebswerke Aulendorf - Abwasserbeseitigung 19.201.972; 19.538.769: 17.941.452 565.459 509.565 534.363 0 0 0
Summe aller Unternehmen 22.292.033 22.735.168 21.142.633 2.666.649 2.684.290 2.725.479 1.075.000 1.075.000 1.075.000







Kennzahlen der Vermogens- und Finanzlage (TEIL 2)

Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

2020 2019 2018 2020 2019 2018
€ € € € € €
VGA 5.941.812 7.141.812 7.341.812 5.960.381 7.160.684 7.408.103
Stadtwerke Aulendorf - Wasserversorgung 1.097.837 1.288.203 1.323.509) 3.218.244 3.500.860 3.549.536
Betriebswerke Aulendorf - Abwasserbeseitigung 15.120.819; 13.260.310; 13.223.384 21.752.488: 19.896.289: 19.964.292
Summe aller Unternehmen 22.160.467 21.690.325 21.888.705 30.931.113 30.557.833  30.921.931
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